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 I. Allgemeiner Teil

Präambel

In Wahrnehmung der der Kirche durch das Grundgesetz garantierten Freiheit, 

ihre Angelegenheiten selbständig innerhalb der Schranken der für alle geltenden 

Gesetze zu ordnen und zu verwalten, wird unter Berücksichtigung der „Grund-

ordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse“ 

(GrO) durch die Kommission für die Ordnung des diözesanen Arbeitsvertrags-

rechts (Bistums-KODA) die nachstehende Arbeitsvertragsordnung für 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in kirchlichen Diensten beschlossen:

 § 1 

Wesen des kirchlichen Arbeitsverhältnisses, Dienstgemeinschaft

(1) Dem Wesen des kirchlichen Arbeitsverhältnisses entspricht die gemeinsame 

Verantwortung von Dienstgeber und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für das 

Gelingen des Heilsdienstes der Kirche. Alle in einer Einrichtung Tätigen bilden 

ohne Rücksicht auf ihre arbeitsrechtliche Stellung und Tätigkeit eine Dienstge-

meinschaft. Sie tragen gemeinsam zur Erfüllung der Aufgaben der Einrichtung 

bei.

(2) Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben den ihnen anvertrauten Dienst 

in Treue und Erfüllung der allgemeinen und besonderen Dienstpfl ichten zu 

leisten. Der Dienstgeber hat eine Treue- und Fürsorgepfl icht gegenüber den 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

 § 2 

Geltungsbereich

(1) Diese Ordnung nebst Anlagen gilt für Arbeitsverhältnisse von Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeitern,

des Bistums

der Kirchengemeinden,

der Verbände von Kirchengemeinden,

der sonstigen öff entlichen juristischen Personen des kanonischen Rechts.
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(2) Diese Ordnung ist auch anzuwenden auf Arbeitsverhältnisse von Mitarbei-

terinnen und Mitarbeitern der sonstigen kirchlichen Rechtsträger nach 

Art. 2 Abs. 2 der GrO, soweit diese die Geltung der AVO rechtsverbindlich 

beschlossen haben.

(3) Soweit kirchliche Anstellungsträger die Arbeitsvertragsrichtlinien des Deut-

schen Caritasverbandes (AVR) anwenden, bleiben diese Arbeitsver hältnisse 

von der Anwendung dieser Ordnung ausgeschlossen.

(4) Diese Ordnung gilt nicht für:

a) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren Leistungsfähigkeit infolge 

einer körperlichen, geistigen, seelischen oder sonstigen Behinderung 

beeinträchtigt ist und deren Rehabilitation oder Resozialisierung durch 

Beschäftigungs- und Arbeitstherapiemaßnahmen angestrebt wird;

b) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nicht in erster Linie aus Gründen 

der Erwerbstätigkeit beschäftigt werden, sondern vorwiegend zu ih-

rer Betreuung;

c) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (mit Ausnahme der Gemeindeassis-

tentinnen und -assistenten und Pastoralassistentinnen und -assisten-

ten), die für einen fest umgrenzten Zeitraum ausschließlich zu ihrer 

Vor- oder Ausbildung beschäftigt werden;

d) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die Eingliederungszuschüsse 

nach den §§ 217 ff . SGB III gewährt werden;

e) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Arbeiten nach den §§ 260 ff . 

SGB III verrichten;

f ) Geringfügig beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Sinne 

von § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV;

g) Leitende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Sinne der Mitarbeiter-

vertretungsordnung (MAVO), wenn ihre Arbeitsleistungen 

einzelvertraglich besonders vereinbart worden sind oder werden.

(5) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Sinne dieser Ordnung sind nicht:

a) Lehrkräfte eines Bundeslandes, die zum Dienst an kirchlichen Schulen 

unter Fortzahlung der Bezüge beurlaubt sind,

b) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die aufgrund eines Klerikerdienst-

verhältnisses oder ihrer Ordenszugehörigkeit tätig sind.

(6) Soweit zum Zeitpunkt der Inkraftsetzung bestehende Arbeitsverträge im 

Einzelfall von dieser Ordnung abweichende Regelungen enthalten, gehen 

sie insoweit dieser Ordnung vor.

 § 3

Dienstvertrag, Nebenabreden, Probezeit

(1) Der Dienstvertrag wird schriftlich abgeschlossen.1

(2) Mehrere Arbeitsverhältnisse zu demselben Dienstgeber dürfen nur be-

gründet werden, wenn die jeweils übertragenen Tätigkeiten nicht in einem 

unmittelbaren Sachzusammenhang stehen. Andernfalls gelten sie als ein 

Arbeitsverhältnis.

(3) Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden. 

Sie können gesondert gekündigt werden, soweit dies einzelvertraglich 

vereinbart ist.

(4) Die ersten sechs Monate der Beschäftigung gelten als Probezeit, soweit 

nicht eine kürzere Zeit vereinbart ist. Bei Übernahme von Auszubildenden 

im unmittelbaren Anschluss an das Ausbildungsverhältnis in ein Arbeits-

verhältnis entfällt die Probezeit.

 § 4

Allgemeine Arbeitsbedingungen, Schlichtungsverfahren

(1) Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben über Angelegenheiten, deren 

Geheimhaltung durch gesetzliche Vorschriften vorgesehen oder vom 

Dienstgeber angeordnet ist, Verschwiegenheit zu wahren; dies gilt auch 

über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses hinaus.

(2) Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dürfen von Dritten Belohnungen, 

Geschenke, Provisionen oder sonstige Vergünstigungen in Bezug auf ihre 

Tätigkeit nicht annehmen. Ausnahmen sind nur mit Zustimmung des 

Dienstgebers möglich. Werden den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

derartige Vergünstigungen angeboten, haben sie dies dem Dienstgeber 

unverzüglich anzuzeigen.

(3) Nebentätigkeiten gegen Entgelt haben die Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern ihrem Dienstgeber rechtzeitig vorher schriftlich anzuzeigen. Der 

Dienstgeber kann die Nebentätigkeit untersagen oder mit Aufl agen ver-

sehen, wenn diese geeignet ist, die Erfüllung der arbeitsvertraglichen 

Pfl ichten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder berechtigte Interessen 

des Dienstgebers zu beeinträchtigen.

1 Soweit der Dienstvertrag nach dem Kirchenvermögensverwaltungsgesetz (KVVG) in seiner jeweils gültigen 

Fassung oder nach anderen Rechtsvorschriften der kirchenaufsichtlichen oder stiftungsaufsichtlichen Geneh-

migung bedarf, wird er erst mit deren Erteilung wirksam.
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(4) Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind verpfl ichtet, dem Dienstgeber 

eine Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit und deren voraussichtliche Dau-

er unverzüglich mitzuteilen. Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als drei 

Kalendertage, hat die/der Mitarbeiterin/Mitarbeiter eine ärztliche Beschei-

nigung über das Bestehen der Arbeitsunfähigkeit sowie deren 

voraussichtliche Dauer spätestens an dem darauf folgenden allgemeinen 

Arbeitstag dem Dienstgeber vorzulegen. Dauert die Arbeitsunfähigkeit 

länger als in der Bescheinigung angegeben, ist die/der Mitarbeiterin/Mit-

arbeiter verpfl ichtet, eine neue ärztliche Bescheinigung vorzulegen.

(5) Der Dienstgeber ist bei begründeter Veranlassung berechtigt, die/den 

Mitarbeiterin/Mitarbeiter zu verpfl ichten, durch ärztliche Bescheinigung 

nachzuweisen, dass sie/er zur Leistung der arbeitsvertraglich geschuldeten 

Tätigkeit in der Lage ist. Bei der beauftragten Ärztin/dem beauftragten Arzt 

kann es sich um eine Betriebsärztin/einen Betriebsarzt handeln, soweit 

sich die Betriebsparteien nicht auf eine andere Ärztin/einen anderen Arzt 

geeinigt haben. Die Kosten dieser Untersuchung trägt der Dienstgeber.

(6) Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben ein Recht auf Einsicht in ihre 

vollständigen Personalakten. Sie können das Recht auf Einsicht auch durch 

eine/n hierzu schriftlich Bevollmächtigte/n ausüben lassen. Sie können 

Auszüge oder Kopien aus ihren Personalakten erhalten.

(7) Dienstgeber und Mitarbeiterin/Mitarbeiter sind verpfl ichtet, bei Meinungs-

verschiedenheiten, die sich aus der Anwendung dieser Ordnung oder aus 

dem Dienstverhältnis ergeben, zunächst die zuständige kirchliche Schlich-

tungsstelle anzurufen (siehe Anlage 1). Eine Anrufung der Schlich tungsstelle 

schließt die fristgerechte Anrufung des Arbeitsgerichtes nicht aus.

 § 5

Versetzung, Abordnung, Zuweisung, Personalgestellung

(1) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können aus dienstlichen Gründen versetzt 

oder abgeordnet werden. Sollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an eine 

Dienststelle oder einen Betrieb außerhalb des bisherigen Arbeitsortes 

versetzt oder voraussichtlich länger als drei Monate abgeordnet werden, 

so sind sie vorher zu hören. Zu einer Versetzung, die mit der Zuweisung 

eines anderen dienstlichen Wohnsitzes verbunden ist, ist die Zustimmung 

der/des Mitarbeiterin/Mitarbeiters erforderlich.2

2 1. Abordnung ist die Zuweisung einer vorübergehenden Beschäftigung bei einer anderen Dienststelle oder 

einem anderen Betrieb desselben oder eines anderen Dienstgebers unter Fortsetzung des bestehenden Ar-

beitsverhältnisses.

(2) Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kann im dienstlichen Interesse mit ihrer 

Zustimmung vorübergehend eine mindestens gleich vergütete Tätigkeit 

bei einem Dritten zugewiesen werden. Die Zustimmung kann nur aus 

wichtigem Grund verweigert werden. Die Rechtsstellung der Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter bleibt unberührt. Bezüge aus der Verwendung nach 

Satz 1 werden auf das Entgelt angerechnet.3

(3) Werden Aufgaben der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu einem Dritten 

verlagert, ist auf Verlangen des Dienstgebers bei weiter bestehendem Ar-

beitsverhältnis die arbeitsvertraglich geschuldete Arbeitsleistung bei dem 

Dritten zu erbringen (Personalgestellung). § 613a BGB sowie gesetzliche 

Kündigungsrechte bleiben unberührt.4

(4) Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den pastoralen Diensten gelten 

die jeweiligen Statuten.

 § 6

Qualifi zierung

(1) Qualifi zierungsmaßnahmen sind

a) die Fortentwicklung der fachlichen, methodischen und sozialen Kompe-

tenzen für die übertragenen Tätigkeiten (Erhaltungsqualifi zierung),

b) der Erwerb zusätzlicher Qualifi kationen (Fort- und Weiterbildung),

c) die Qualifi zierung zur Arbeitsplatzsicherung (Qualifi zierung für eine 

andere Tätigkeit; Umschulung) und

d) die Einarbeitung bei oder nach längerer Abwesenheit (Wiederein-

stiegsqualifi zierung).

Die Teilnahme an einer Qualifi zierungsmaßnahme wird dokumentiert und 

den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schriftlich bestätigt.

(2) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben – auch in den Fällen des Absatzes 

1 Satz 1 Buchst. d – Anspruch auf ein regelmäßiges Gespräch mit der je-

weiligen Führungskraft, in dem festgestellt wird, welcher Qua li fi zie-

rungsbedarf besteht. Dieses Gespräch kann auch als Gruppengespräch 

 2. Versetzung ist die Zuweisung einer auf Dauer bestimmten Beschäftigung bei einer anderen Dienststelle oder 

einem anderen Betrieb desselben Dienstgebers unter Fortsetzung des bestehenden Arbeitsverhältnisses.

3 Zuweisung ist - unter Fortsetzung des bestehenden Arbeitsverhältnisses - die vorübergehende Beschäftigung 

bei einem Dritten, bei dem der Allgemeine Teil der AVO nicht zur Anwendung kommt.

4 Personalgestellung ist - unter Fortsetzung des bestehenden Arbeitsverhältnisses - die auf Dauer angelegte 

Beschäftigung bei einem Dritten. Die Modalitäten der Personalgestellung werden zwischen dem Dienstgeber 

und dem Dritten vertraglich geregelt.
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geführt werden. Das Gespräch ist jährlich im Voraus für das Folgejahr zu 

führen. Es ist eine Qualifi zierungsvereinbarung abzuschließen, die die je-

weiligen dienstlichen Belange zu berücksichtigen hat.

(3) Kommt die jeweilige Führungskraft ihrer Verpfl ichtung zu dem Gespräch 

nach Absatz 2 und der damit verbundenen Qualifi zierungsvereinbarung 

nicht nach, entsteht ein Anspruch der/des Mitarbeiterin/Mitarbeiters auf 

Teilnahme an einer von ihr/ihm gewählten Qualifi zierung. Die Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter sollen 5 Arbeitstage im Jahr für Qua-

lifi zierungsmaßnahmen aufwenden, wobei ihnen ein Vorschlagsrecht zu-

steht, an welchen Qualifi zierungsmaßnahmen sie teilnehmen sollen.

(4) Die Kosten der Qualifi zierungsmaßnahmen gemäß Absatz 2 und Absatz 3 

– einschließlich der Reisekosten – werden, soweit sie nicht von Dritten 

übernommen werden, grundsätzlich vom Dienstgeber getragen. Ein mög-

licher Eigenbeitrag wird durch eine Vereinbarung geregelt.5 Er kann in Geld 

und/oder Zeit erfolgen.

(5) Zeiten von vereinbarten Qualifi zierungsmaßnahmen gelten als Arbeitszeit.

(6) Gesetzliche Förderungsmöglichkeiten können in die Qualifi zierungsplanung 

einbezogen werden.

(7) Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit individuellen Arbeitszeiten sollen 

Qualifi zierungsmaßnahmen so angeboten werden, dass ihnen eine gleich-

berechtigte Teilnahme ermöglicht wird.

(8) Im Anschluss an eine Unterbrechung der Tätigkeit aufgrund von Mutter-

schutzfristen oder Elternzeit bzw. familiär bedingtem Sonderurlaub sollen 

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend Absatz 1 Buchst. d zur 

Wiederaufnahme des Dienstes besonders qualifi ziert werden. Dazu sollen 

sie rechtzeitig vor Wiederaufnahme des Dienstes mit dem Dienstgeber 

Kontakt aufnehmen. Eine Wiedereinstiegsqualifi zierung kann im Einzelfall 

schon in der Zeit der Freistellung erfolgen. In diesem Falle wird die auf die 

Qualifi zierungsmaßnahme verwendete Zeit dem Arbeitszeitkonto gutge-

schrieben. Familiäre Notwendigkeiten sind bei Art und zeitlicher Lage der 

Qualifi zierungsmaßnahmen angemessen zu berücksichtigen. Als Wieder-

einstiegsqualifi zierung gilt auch die Qualifi zierung solcher Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter, die ihre Tätigkeit aufgrund von Sonderurlaub zur Pfl ege 

von Angehörigen unterbrochen haben.

5 Ein Eigenbetrag ist nur dann zu leisten, wenn die Kosten der Qualifi zierungsmaßnahme den Betrag von 250 € 

überschreiten.

 § 7

Regelmäßige Arbeitszeit

(1) Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt ausschließlich der Pausen 39,8 Stunden 

(entsprechend 39 Stunden und 48 Minuten) wöchentlich. Bei Wechsel-

schichtarbeit werden die gesetzlich vorgeschriebenen Pausen in die 

Arbeitszeit eingerechnet. Die regelmäßige Arbeitszeit kann auf fünf Tage, 

aus notwendigen dienstlichen Gründen auch auf sechs Tage verteilt werden.

(2) Für die Berechnung des Durchschnitts der regelmäßigen wöchentlichen 

Arbeitszeit ist ein Zeitraum von bis zu einem Jahr zugrunde zu legen. 

Abweichend von Satz 1 kann bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die 

ständig Wechselschicht- oder Schichtarbeit zu leisten haben, ein längerer 

Zeitraum zugrunde gelegt werden.

(3) Soweit es die dienstlichen Verhältnisse zulassen, wird die/der Mitarbeiterin/

Mitarbeiter am 24. Dezember und am 31. Dezember unter Fortzahlung des 

Entgelts nach § 22 von der Arbeit freigestellt. Kann die Freistellung nach 

Satz 1 aus dienstlichen Gründen nicht erfolgen, ist entsprechender Frei-

zeitausgleich innerhalb von drei Monaten zu gewähren. Die regelmäßige 

Arbeitszeit vermindert sich für jeden gesetzlichen Feiertag, sowie für den 

24. Dezember und 31. Dezember, sofern sie auf einen Werktag fallen, um 

die dienstplanmäßig ausgefallenen Stunden.6

(4) Aus dringenden dienstlichen Gründen kann auf der Grundlage einer Dienst-

vereinbarung im Rahmen des § 7 Abs. 1, 2 und des § 12 Arbeitszeitgesetz 

(ArbZG) von den Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes abgewichen werden.7

(5) Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind im Rahmen begründeter be-

trieblicher/dienstlicher Notwendigkeiten zur Leistung von Sonntags-, 

Feiertags-, Nacht-, Wechselschicht-, Schichtarbeit sowie - bei Teilzeitbe-

schäftigung aufgrund arbeitsvertraglicher Regelung oder mit ihrer 

Zustimmung - zu Bereitschaftsdienst, Rufbereitschaft, Überstunden und 

Mehrarbeit verpfl ichtet.

6 Die Verminderung der regelmäßigen Arbeitszeit betriff t die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die wegen des 

Dienstplans am Feiertag frei haben und deshalb ohne diese Regelung nacharbeiten müssten.

7 In vollkontinuierlichen Schichtbetrieben kann an Sonn- und Feiertagen die tägliche Arbeitszeit auf bis zu zwölf 

Stunden verlängert werden, wenn dadurch zusätzliche freie Schichten an Sonn- und Feiertagen erreicht werden.
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(6) Durch Dienstvereinbarung kann ein wöchentlicher Arbeitszeitkorridor von 

bis zu 45 Stunden eingerichtet werden. Die innerhalb eines Arbeitszeitkor-

ridors geleisteten zusätzlichen Arbeitsstunden werden im Rahmen des 

nach Absatz 2 Satz 1 festgelegten Zeitraums ausgeglichen.8

(7) Durch Dienstvereinbarung kann in der Zeit von 6 bis 20 Uhr eine tägliche 

Rahmenzeit von bis zu zwölf Stunden eingeführt werden. Die innerhalb der 

täglichen Rahmenzeit geleisteten zusätzlichen Arbeitsstunden werden im 

Rahmen des nach Absatz 2 Satz 1 festgelegten Zeitraums ausgeglichen.

(8) Die Absätze 6 und 7 gelten nur alternativ und nicht bei Wechselschicht- und 

Schichtarbeit.

(9) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, in deren Haushalt Kinder im Alter bis 

einschließlich 14 Jahren leben, haben das Recht, einen Teil ihrer Arbeitzeit 

außerhalb ihres Arbeitsplatzes zu leisten, wenn dem betriebliche Gründe 

insbesondere bei Teilzeitbeschäftigten nicht entgegen stehen.9 Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter, die Angehörige, die in Pfl egestufe I, II oder III 

eingestuft sind, pfl egen, sind denen nach Satz 1 gleichgestellt.

 § 8

Sonderformen der Arbeit

(1) Wechselschichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schichtplan, der einen re-

gelmäßigen Wechsel der täglichen Arbeitszeit in Wechselschichten vorsieht, 

bei denen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durchschnittlich längstens 

nach Ablauf eines Monats erneut zur Nachtschicht herangezogen werden. 

Wechselschichten sind wechselnde Arbeitsschichten, in denen ununter-

brochen bei Tag und Nacht, werktags, sonntags und feiertags gearbeitet 

wird. Nachtschichten sind Arbeitsschichten, die mindestens zwei Stunden 

Nachtarbeit umfassen.

(2) Schichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schichtplan, der einen regelmäßigen 

Wechsel des Beginns der täglichen Arbeitszeit um mindestens zwei Stunden 

in Zeitabschnitten von längstens einem Monat vorsieht, und die innerhalb 

einer Zeitspanne von mindestens 13 Stunden geleistet wird.

(3) Bereitschaftsdienst leisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich auf 

8 Gleitzeitregelungen sind unter Wahrung der jeweils geltenden Mitbestimmungsrechte unabhängig von den 

Vorgaben zu Arbeitszeitkorridor und Rahmenzeit (Absätze 6 und 7) möglich. Sie dürfen keine Regelungen nach 

Absatz 4 enthalten.

9 Die Hauptabteilung Personal/Verwaltung im Bischöfl ichen Generalvikariat Hildesheim berät und unterstützt 

andere Dienstgeber bei der Einrichtung entsprechender Arbeitsplätze.

Anordnung des Dienstgebers außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit an 

einer vom Dienstgeber bestimmten Stelle aufhalten, um im Bedarfsfall die 

Arbeit aufzunehmen.

(4) Rufbereitschaft leisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich auf Anord-

nung des Dienstgebers außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit an einer dem 

Dienstgeber anzuzeigenden Stelle aufhalten, um auf Abruf die Arbeit aufzu-

nehmen. Rufbereitschaft wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass 

Mit-arbeiterinnen und Mitarbeiter vom Dienstgeber mit einem Mobiltelefon 

oder einem vergleichbaren technischen Hilfsmittel ausgestattet sind.

(5) Nachtarbeit ist die Arbeit zwischen 21 Uhr und 6 Uhr.

(6) Mehrarbeit sind die Arbeitsstunden, die teilzeitbeschäftigte Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter über die vereinbarte regelmäßige Arbeitszeit hinaus 

bis zur regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von vollbeschäftigten Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeitern (§ 7 Abs. 1 Satz 1) leisten.

(7) Überstunden sind die auf Anordnung des Dienstgebers geleisteten Arbeits-

stunden, die über die im Rahmen der regelmäßigen Arbeitszeit von 

vollbeschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (§ 7 Abs. 1 Satz 1) für 

die Woche dienstplanmäßig bzw. betriebsüblich festgesetzten Arbeitsstun-

den hinausgehen und nicht bis zum Ende der folgenden Kalenderwoche 

ausgeglichen werden.

(8) Abweichend von Absatz 7 sind nur die Arbeitsstunden Überstunden, die

a) im Falle der Festlegung eines Arbeitszeitkorridors nach § 7 Abs. 6 über 

45 Stunden oder über die vereinbarte Obergrenze hinaus,

b) im Falle der Einführung einer täglichen Rahmenzeit nach § 7 Abs. 7 

außerhalb der Rahmenzeit,

c) im Falle von Wechselschicht- oder Schichtarbeit über die im Schicht-

plan festgelegten täglichen Arbeitsstunden einschließlich der im 

Schichtplan vorgesehenen Arbeitsstunden, die bezogen auf die re-

gelmäßige wöchentliche Arbeitszeit im Schichtplanturnus nicht 

ausgeglichen werden,

angeordnet worden sind.

(9) Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Aufgaben im Bereich der Vorbe-

reitung, Durchführung und Nachbereitung von Gottesdiensten zu erfüllen 

haben, gilt abweichend die „Ordnung für den Arbeitszeitschutz im liturgi-

schen Bereich“ vom 1. Januar 2006 (Beschluss der Zentral-KODA gem. § 3 

Abs. 1 Ziff er 3 b der Zentral-KODA-Ordnung) in ihrer jeweils geltenden 

Fassung.
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 § 9

Ausgleich für Sonderformen der Arbeit

(1) Der/Die Mitarbeiterin/Mitarbeiter erhält neben dem Entgelt für die tatsächliche 

Arbeitsleistung Zeitzuschläge.10 Die Zeitzuschläge betragen – auch bei teilzeit-

beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – je Stunde

a) für Überstunden

in den Entgeltgruppen 1 bis 9: 30 v.H.,

in den Entgeltgruppen 10 bis 15: 15 v.H.,

b) für Nachtarbeit: 20 v.H.,

c) für Sonntagsarbeit: 25 v.H.,

d) bei Feiertagsarbeit

ohne Freizeitausgleich: 135 v.H.,11

mit Freizeitausgleich: 35 v.H.,

e) für Arbeit am 24. Dezember und am 31. Dezember jeweils ab 6 Uhr: 

35 v.H.,

f ) für Arbeit an Samstagen von 13 bis 21 Uhr, soweit diese nicht im 

Rahmen von Wechselschicht- oder Schichtarbeit anfällt: 20 v.H.

des auf eine Stunde entfallenden Anteils des Tabellenentgelts der Stufe 3 

der jeweiligen Entgeltgruppe. Beim Zusammentreff en von Zeitzuschlägen 

nach Satz 2 Buchst. c bis f wird nur der höchste Zeitzuschlag gezahlt. Auf 

Wunsch der/des Mitarbeiterin / Mitarbeiters können, soweit ein Arbeits-

zeitkonto (§ 11) eingerichtet ist und die dienstlichen Verhältnisse es 

zulassen, die nach Satz 2 zu zahlenden Zeitzuschläge entsprechend dem 

jeweiligen Vomhundertsatz einer Stunde in Zeit umgewandelt und ausge-

glichen werden. Dies gilt entsprechend für Überstunden als solche.

(2) Für Arbeitsstunden, die keine Überstunden sind und die aus dienstlichen 

Gründen nicht innerhalb des nach § 7 Abs. 2 Satz 1 oder 2 festgelegten 

Zeitraums mit Freizeit ausgeglichen werden, erhält die/der Mitarbeiterin/

Mitarbeiter je Stunde 100 v.H. des auf eine Stunde entfallenden Anteils des 

Tabellenentgelts der jeweiligen Entgeltgruppe und Stufe.12

(3) Für die Rufbereitschaft wird eine tägliche Pauschale je Entgeltgruppe be-

zahlt. Sie beträgt für die Tage Montag bis Freitag das Zweifache, für 

10 Bei Überstunden richtet sich das Entgelt für die tatsächliche Arbeitsleistung nach der jeweiligen Entgeltgruppe 

und der individuellen Stufe, höchstens jedoch nach der Stufe 4.

11 Der Freizeitausgleich muss im Dienstplan besonders ausgewiesen und bezeichnet werden. Falls kein Freizeitaus-

gleich gewährt wird, werden als Entgelt einschließlich des Zeitzuschlags und des auf den Feiertag entfallenden 

Tabellenentgelts höchstens 235 v.H. gezahlt.

12 Mit dem Begriff  „Arbeitsstunden“ sind nicht die Stunden gemeint, die im Rahmen von Gleitzeitregelungen im 

Sinne der Fußnote 8 zu § 7 anfallen, es sei denn, sie sind angeordnet worden.

Samstag, Sonntag sowie für Feiertage das Vierfache des tarifl ichen Stun-

denentgelts nach Maßgabe der Entgelttabelle. Maßgebend für die 

Bemessung der Pauschale nach Satz 2 ist der Tag, an dem die Rufbereitschaft 

beginnt. Für die Arbeitsleistung innerhalb der Rufbereitschaft einschließlich 

der hierfür erforderlichen Wegezeiten wird jede angefangene Stunde auf 

eine volle Stunde gerundet und mit dem Entgelt für Überstunden sowie 

etwaiger Zeitzuschläge nach Absatz 1 bezahlt. Absatz 1 Satz 4 gilt entspre-

chend, soweit die Buchung auf das Arbeitszeitkonto nach § 11 Abs. 2 Satz 

2 zulässig ist. Satz 1 gilt nicht im Falle einer stundenweisen Rufbereitschaft. 

Eine Rufbereitschaft im Sinne von Satz 6 liegt bei einer ununterbrochenen 

Rufbereitschaft von weniger als zwölf Stunden vor. In diesem Fall wird 

abweichend von den Sätzen 2 und 3 für jede Stunde der Rufbereitschaft 

12,5 v.H. des tarifl ichen Stundenentgelts nach Maßgabe der Entgelttabelle 

gezahlt.13

(4) Für die Berechnung des Entgeltes für Bereitschaftsdienst fi nden die am 

31. Oktober 2007 jeweils geltenden Bestimmungen Anwendung.

(5) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ständig Wechselschichtarbeit leisten, 

erhalten eine Wechselschichtzulage von 105 € monatlich. Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter, die nicht ständig Wechselschichtarbeit leisten, erhalten 

eine Wechselschichtzulage von 0,63 € pro Stunde.

(6) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ständig Schichtarbeit leisten, erhalten 

eine Schichtzulage von 40 € monatlich. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

die nicht ständig Schichtarbeit leisten, erhalten eine Schichtzulage von 

0,24 € pro Stunde.

(7) Soweit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Aufgaben im liturgischen Bereich 

wahrnehmen (wie z.B. Küster/innen, Organisten/innen, Pastoral- und Ge-

meindereferenten/innen, Pfarrhelfer/innen, Diakonatsanwärter), fi nden die 

Absätze 1-6 keine Anwendung.

 § 10

Bereitschaftszeiten

Bereitschaftszeiten sind die Zeiten, in denen sich die/der Mitarbeiterin/Mitarbei-

ter am Arbeitsplatz oder einer anderen vom Dienstgeber bestimmten Stelle zur 

Verfügung halten muss, um im Bedarfsfall die Arbeit selbständig, ggf. auch auf 

Anordnung, aufzunehmen und in denen die Zeiten ohne Arbeitsleistung über-

13 Zur Ermittlung der Tage einer Rufbereitschaft, für die eine Pauschale gezahlt wird, ist auf den Tag des Beginns 

der Rufbereitschaft abzustellen.
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wiegen. Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, in deren Tätigkeit regelmäßig und 

in nicht unerheblichem Umfang Bereitschaftszeiten fallen, gelten folgende Re-

gelungen:

b) Bereitschaftszeiten werden zur Hälfte als tarifl iche Arbeitszeit gewertet 

(faktorisiert).

c) Sie werden innerhalb von Beginn und Ende der regelmäßigen täglichen 

Arbeitszeit nicht gesondert ausgewiesen.

d) Die Summe aus den faktorisierten Bereitschaftszeiten und der Vollarbeits-

zeit darf die Arbeitszeit nach § 7 Abs. 1 nicht überschreiten.

e) Die Summe aus Vollarbeits- und Bereitschaftszeiten darf durchschnittlich 

48 Stunden wöchentlich nicht überschreiten.

Ferner ist Voraussetzung, dass eine nicht nur vorübergehend angelegte Organi-

sationsmaßnahme besteht, bei der regelmäßig und in nicht unerheblichem 

Umfang Bereitschaftszeiten anfallen.

 § 11

Arbeitszeitkonto

(1) Für jede/n Mitarbeiterin/Mitarbeitern wird ein Arbeitszeitkonto eingerichtet.

(2) Auf das Arbeitszeitkonto können Zeiten, die bei Anwendung des nach § 7 

Abs. 2 festgelegten Zeitraums als Zeitguthaben oder als Zeitschuld beste-

hen bleiben, nicht durch Freizeit ausgeglichene Zeiten nach § 9 Abs. 1 

Satz 5 und Abs. 2 sowie in Zeit umgewandelte Zuschläge nach § 9 Abs. 1 

Satz 4 gebucht werden. Weitere Kontingente (z.B. Rufbereitschafts-/Bereit-

schaftsdienstentgelte) können durch Dienstvereinbarung oder in Einrich-

tungen ohne Mitarbeitervertretung durch individuelle Vereinbarungen zur 

Buchung freigegeben werden. Die/Der Mitarbeiterin/Mitarbeiter entschei-

det für einen in der Dienstvereinbarung festgelegten Zeitraum, welche der 

in Satz 1 genannten Zeiten auf das Arbeitszeitkonto gebucht werden.

(3) Im Falle einer unverzüglich angezeigten und durch ärztliches Attest nach-

gewiesenen Arbeitsunfähigkeit während eines Zeitausgleichs vom 

Arbeitszeitkonto (Zeiten nach Absatz 2 Satz 1 und 2) tritt eine Minderung 

des Zeitguthabens nicht ein.

(4) In einer Dienstvereinbarung – in Einrichtungen ohne Mitarbeitervertretung 

durch individuelle Vereinbarung – sind insbesondere folgende Regelungen 

zu treff en:

a) Die höchstmögliche Zeitschuld (bis zu dem Betrag der wöchentlich 

zu leistenden Arbeitsstunden) und das höchstzulässige Zeitgut-haben 

(bis zu dem dreifachen Betrag der wöchentlich zu leistenden Stunden), 

die innerhalb eines bestimmten Zeitraums anfallen dürfen;

b) nach dem Umfang des beantragten Freizeitausgleichs gestaff elte 

Fristen für das Abbuchen von Zeitguthaben oder für den Abbau von 

Zeitschulden durch die/den Mitarbeiterin/Mitarbeiter;

c) die Berechtigung, das Abbuchen von Zeitguthaben zu bestimmten 

Zeiten (z.B. an so genannten Brückentagen) vorzusehen;

d) die Folgen, wenn der Dienstgeber einen bereits genehmigten Frei-

zeitausgleich kurzfristig widerruft.

(5) Der Dienstgeber kann mit der/dem Mitarbeiterin/Mitarbeiter die Einrich-

tung eines Langzeitkontos vereinbaren. In diesem Fall ist die 

Mitarbeitervertretung zu beteiligen und – bei Insolvenzfähigkeit des Dienst-

gebers – eine Regelung zur Insolvenzsicherung zu treff en.

(6) Die Abbuchung der aufgrund des Beschlusses der Bistums-KODA vom 

5. April 2005 (Kirchlicher Anzeiger für das Bistum Hildesheim, 2005, S. 87-89) 

erworbenen Zeitguthabens, die nur in Zeit erfolgt, ist in der Regel nur 

unmittelbar vor Rentenbeginn möglich.

 § 11a

Zeitkorridor Beruf und Familie

(1) Abweichend von § 11 Abs. 4 Buchst. a kann die höchstmögliche Zeitschuld 

bis zum dreifachen Betrag der wöchentlich zu leistenden Stunden betragen,  

soweit dies die betriebliche Situation zulässt, wenn im Haushalt der Mitar-

beiterin/des Mitarbeiters Kinder im Alter bis einschließlich sechs Jahren 

leben.

(2) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Angehörige, die in Pfl egestufe I, II 

oder III eingestuft sind, pfl egen, sind denen nach Absatz 1 gleichgestellt.

 § 11b14

Familienzeitguthaben

(1) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten nach dem 01.01.2009 bei der 

Geburt des ersten Kindes einmalig und zu Lebzeiten des bzw. der Kinder  

14 Für Lehrkräfte gilt § 40 Ziff . 2.
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ein Familienzeitguthaben. Bei Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit auf 

fünf Tage in der Kalenderwoche beträgt das Familienzeitguthaben 15 Ar-

beitstage. Bei einer anderen Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit als  

auf fünf Tage in der Woche erhöht oder vermindert sich das Familienzeit-

guthaben entsprechend.

(2) Das Zeitguthaben kann als ganze oder halbe Arbeitstage in Anspruch 

genommen werden. Die Abbuchung ist im Einvernehmen mit dem unmit-

telbaren Vorgesetzten vorzunehmen. Das verbliebene Zeitguthaben verfällt 

6 Jahre nach der Geburt des zuletzt geborenen Kindes.

(3) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren zuletzt geborenes Kind nach dem 

31.12.2002 und vor dem 01.01.2009 geboren wurde, erhalten für jedes 

Kalenderjahr bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres des Kindes 

anteilig 2,5 Arbeitstage, die ggf. auf volle Arbeitstage aufzurunden sind. 

Dies gilt nicht für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nach dem 31.12.2008 

eingestellt werden.

(4) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ein Kind annehmen (Adoptionspfl e-

ge), sind denen nach Absatz 1 und Absatz 3 gleichgestellt.

 § 11c

Arbeitszeitmodell „SparZeit“

(1) Der Dienstgeber soll auf Antrag mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine 

Vereinbarung über die Reduzierung der monatlichen Vergütung und/oder 

eine Verringerung der Arbeitszeit nach den nachfolgenden Regelungen 

schließen.

(2) Voraussetzung für den Abschluss einer Vereinbarung nach Absatz 1 ist das 

Vorliegen einer Arbeitsplatzbeschreibung. Ist die Ausfertigung einer Ar-

beitsplatzbeschreibung noch nicht erfolgt, ist der Dienstgeber verpfl ichtet, 

dieses zeitnah zu veranlassen.

(3) Der Dienstgeber kann den Abschluss einer Vereinbarung nach Absatz 1 

ablehnen, wenn dienstliche oder betriebliche Gründe entgegenstehen.

(4) Die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter und der Dienstgeber vereinbaren vertraglich 

eine Absenkung der monatlichen Vergütung und/oder eine Änderung der ar-

beitsvertraglich festgelegten wöchentlichen Arbeitszeit. Hierbei kann die 

Variante A gemäß Absatz 8 ff . oder die Variante B gemäß Absatz 12 f. gewählt 

werden.

(5) Im Falle der Arbeitszeitreduzierung beschreibt der Dienstgeber die zu leis-

tende Tätigkeit und die sich aus der Reduzierung ergebende Veränderung.

(6) Eine Kombination der beiden Varianten des Arbeitszeitmodells ist zulässig.

(7) Die Laufzeit der Vereinbarung soll nicht länger als 5 Jahre umfassen.

(8) Bei Anwendung der Variante A erfolgt eine Absenkung der monatlichen 

Vergütung unter Beibehaltung der bis zum Zeitpunkt des Abschlusses der 

Vereinbarung für den Mitarbeiter/die Mitarbeiterin geltenden regelmäßigen 

Wochenarbeitszeit. Die der Vergütungsreduzierung entsprechende Arbeits-

zeit wird auf der Grundlage der wöchentlichen Arbeitszeit dem 

Arbeitszeitkonto gutgeschrieben. Zusätzlich werden dem Arbeitszeitkonto 

auf der Grundlage der wöchentlichen Arbeitszeit pro Stunde 0,125 Stunden 

wöchentlich als Guthaben gutgeschrieben.

(9) Der Zeitraum der Inanspruchnahme des Arbeitszeitmodells gliedert sich in 

eine Anspar-, eine Warte- und eine Ausgleichsphase. Die Dauer und die zeitli-

che Lage der Ansparphase, der Wartephase und der Ausgleichsphase muss 

vorher vertraglich zwischen Dienstgeber und Mitarbeiter/in vereinbart werden.

(10) In der Ansparphase wird die Arbeitszeit entsprechend Absatz 8 beibehalten. 

Nach der Ansparphase soll sich eine möglichst lange Wartephase anschließen, 

bevor die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter die Ausgleichsphase in Anspruch 

nehmen kann. Nach Abschluss der vertraglich vereinbarten Wartephase 

schließt sich die Ausgleichsphase an. Während der Ausgleichsphase wird die 

Mitarbeiterin/der Mitarbeiter unter Fortzahlung der entsprechend verringer-

ten Vergütung für eine Dauer, die sich aus dem Arbeitszeitguthaben ergibt, 

von der Arbeitsleistung ganz oder teilweise freigestellt.

(11) Im Falle der Beendigung des Dienstverhältnisses kann der Dienstgeber den 

Mitarbeiter/die Mitarbeiterin ab dem Zeitpunkt der Kündigung bzw. des 

Abschlusses eines Aufhebungsvertrages unter Anrechnung des Zeitgutha-

bens von der Arbeitspfl icht freistellen. Ist ein völliger Abbau des Guthabens 

nicht möglich, wird der Rest des Guthabens in Geld abgegolten. Im Todes-

fall wird den Erben der Wert des Zeitguthabens ausgezahlt.

(12) Bei Anwendung der Variante B erfolgt eine Verringerung der bis zum Zeit-

punkt des Abschlusses der Vereinbarung für die Mitarbeiterin/den 

Mitarbeiter geltenden regelmäßigen Wochenarbeitszeit. Gleichzeitig erfolgt 

eine Reduzierung der Vergütung, nicht jedoch entsprechend der Arbeitszeit-

reduzierung, sondern zu 87,5 % Prozent der Arbeitszeitreduzierung.

(13) Für Mitarbeiter/innen, die seit dem 1. Januar 2004 aufgrund anderer Bestim-

mungen der AVO ihre Arbeitszeit reduziert haben, ist eine nachträgliche 



22 | A R B E I T S V E R T R A G S O R D N U N G A R B E I T S V E R T R A G S O R D N U N G  | 23

Anwendung des Arbeitszeitmodells in der Variante B vorzunehmen. Für die-

se Mitarbeiter/-innen wird der Absatz 12 ab dem 01.06.2005 angewendet.

(14) Für Lehrkräfte fi ndet dieses Arbeitszeitmodell keine Anwendung.

(15) Nach dem 31.12.2007 ist der Abschluss einer Vereinbarung zwischen Dienst-

geber und Mitarbeiter/in nach Absatz 1 nicht mehr möglich.

 § 11d

Arbeitszeitmodell Familiensparzeit

(1) Nehmen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Arbeitszeitmodell nach § 11d 

im Anschluss an die Mutterschutzfrist, die Elternzeit oder zum Zeitpunkt 

der Einschulung eines Kindes in Anspruch und reduzieren sie dabei ihre 

Arbeitszeit um mindestens 33%, verringert sich der Betrag nach § 11c 

Abs. 12 auf 80%.

(2) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Angehörige, die in Pfl egestufe I, II 

oder III eingestuft sind, pfl egen, sind denen nach Absatz 1 gleichgestellt, 

wenn sie innerhalb von drei Monaten nach Eintritt des Pfl egefalls eine 

entsprechende Regelung vereinbaren.

(3) Diese Regelung fi ndet auf Lehrkräfte keine Anwendung.

 § 12

Arbeitszeitmodell „6+1“

(1) Der Dienstgeber soll auf Antrag mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine 

Vereinbarung über die Anwendung des Arbeitszeitmodells „6+1“ schließen, 

wenn die dienstlichen und betrieblichen Gründe es zulassen. Entgegen-

stehende betriebliche Gründe liegen insbesondere dann vor, wenn durch 

diese Vereinbarung fi nanzielle Mittel Dritter gemindert werden und nicht 

durch andere im Ermessen des Dienstgebers stehende Maßnahmen kom-

pensiert werden können. Der Antrag soll mindestens 8 Wochen vor Beginn 

der Laufzeit der Vereinbarung gestellt werden.

(2) Soweit in einer Einrichtung eine Mitarbeitervertretung besteht, ist vor Ab-

schluss einer Vereinbarung nach Absatz 1 durch Dienstvereinbarung 

festzulegen, dass abweichend von § 7 Abs. 2 ein Zeitraum zur Berechnung 

der wöchentlichen Arbeitszeit festgelegt wird, der über 1 Jahr hinausgeht. 

Besteht keine Mitarbeitervertretung, erfolgt die Festlegung durch einen 

Nachtrag zum Dienstvertrag. Der Zeitraum kann 7 Monate, 7 Quartale, 

7 Halbjahre oder 7 Jahre betragen. Die Dienstvereinbarung kann einen 

einzelnen Zeitraum, mehrere oder alle der vorgenannten Zeiträume zulassen.

(3) Bei Anwendung dieses Arbeitszeitmodells erfolgt die Berechnung der 

durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit für den gesamten, für die 

Mitarbeiterin, den Mitarbeiter festgelegten Zeitraum und gliedert sich in 

eine Anspar- und eine Ausgleichsphase. In der Ansparphase erwirbt die 

Mitarbeiterin/der Mitarbeiter durch Mehrarbeit bei abgesenkter Vergütung 

ein Zeitguthaben, dass sie/er in der Ausgleichsphase durch Arbeitsfreistel-

lung ausgleicht. Befristet für den festgelegten Berechnungszeitraum wird 

das der Mitarbeiterin/dem Mitarbeiter zustehende Tabellenentgelt nach 

§ 17 befristet für den festgelegten Berechnungszeitraum um 10 % vermin-

dert. Unberührt davon bleiben alle geldlichen Leistungen, die nicht zu den 

regelmäßigen monatlichen Bezügen gehören (insbesondere Jahres-

sonderzuwendung, Beihi l fen,  Zulagen und Zuschläge).  Die 

durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit der Mitarbeiterin/des Mitarbei-

ters bleibt in den ersten 6 Teilen des festgelegten Zeitraums (Ansparphase) 

unverändert. Im siebten Teil des festgelegten Zeitraums (Ausgleichsphase) 

wird die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter unter Fortzahlung ihrer/seiner Bezü-

ge von der Arbeitsleistung freigestellt.

(4) Eine Arbeitsunfähigkeit der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters in der Anspar-

phase bleibt für den in § 23 Abs. 1 genannten Zeitraum unberücksichtigt. 

Erkrankt die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter in der Ausgleichsphase, so sind 

Zeiten, die über 6 Wochen hinausgehen, bei Vorlage eines ärztlichen At-

testes über die Arbeitsunfähigkeit der Mitarbeiterin/dem Mitarbeiter unter 

entsprechender Verlängerung des Berechnungszeitraums nachzugewäh-

ren. Für den Zeitraum der Arbeitsunfähigkeit gilt Absatz 3 Satz 3 

entsprechend.

(5) Die Anzahl der Urlaubstage reduziert sich – bezogen auf den gesamten Berech-

nungszeitraum (Anspar- und Ausgleichsphase) – um 10 %. Den auf den 

Berechnungszeitraum entfallenden Anteil des Jahresurlaubes hat die Mitarbei-

terin/der Mitarbeiter in der Ansparphase in Anspruch zu nehmen. Der 

Urlaubsanspruch der Ausgleichsphase ist ebenfalls in der Ansparphase zu rea-

lisieren. Bei Vereinbarung eines Berechnungszeitraumes von 7 Monaten kann 

die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter den Urlaub entsprechend § 27 nehmen.

(6) Die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter kann die Vereinbarung einer Regelung 

vor Ablauf des Berechnungszeitraumes kündigen, wenn vor dem Ende des 

Berechnungszeitraumes der Dienstverhältnis durch Kündigung, Befristung 

oder Aufhebungsvertrag endet, eine Rente wegen Alters-, Erwerbs- oder 
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Berufsunfähigkeit gewährt wird, die Mitarbeiterin im Falle der Feststellung 

einer Schwangerschaft den Zeitpunkt der Schutzfristen nach § 8 des Mut-

terschutzgesetzes erreicht, eine über den Zeitraum von 6 Monaten 

hinausgehende Arbeitsunfähigkeit gegeben ist. Verstirbt die Mitarbeiterin/

der Mitarbeiter vor Ablauf des Berechnungszeitraumes, endet die Anwen-

dung der Regelung. Im Falle der Kündigung nach Satz 1 oder einer 

Beendigung nach Satz 2 ist der Dienstgeber der Mitarbeiterin/dem Mitar-

beiter oder den Erben gegenüber verpfl ichtet, den Wert der Arbeitsleistung, 

die über den tatsächlich vergüteten Anteil hinaus geleistet wurde, zu ver-

güten. Von der Vergütung nach Satz 3 sind die üblichen Abzüge für die 

Beitragsanteile der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters in der Sozial- und der 

Zusatzversicherung einzubehalten und abzuführen.

(7) Jede Anwendung dieses Arbeitszeitmodells bedarf einer besonderen, für 

den jeweiligen Zeitraum getroff enen Vereinbarung nach Absatz 1. Nach 

Ablauf des Berechnungszeitraumes wird der Arbeitsvertrag in seiner ur-

sprünglichen Fassung weiter geführt.

(8) Diese Arbeitszeitregelung gilt auch für Lehrkräfte. Für Lehrkräfte, die haupt-

amtlich Religionsunterricht an öffentlichen Schulen erteilen und für 

Lehrkräfte an Schulen in kirchlicher Trägerschaft kann abweichend von 

Absatz 2 der Zeitraum nur 7 Halbjahre oder 7 Jahre betragen. Die Ausgleich-

sphase darf von Lehrkräften nur zum Schulhalbjahresbeginn, d.h. zum 01.02. 

oder zum 01.08. eines jeden Kalenderjahres in Anspruch genommen wer-

den.

 § 13

Teilzeitbeschäftigung

(1) Mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern soll auf Antrag eine geringere als die 

vertraglich festgelegte Arbeitszeit vereinbart werden, sofern dringende 

dienstliche bzw. betriebliche Belange nicht entgegenstehen. Die Ablehnung 

des Antrags ist zu begründen. Die Teilzeitbeschäftigung nach Satz 1 ist auf 

Antrag bis zu fünf Jahre zu befristen. Sie kann verlängert werden; der Antrag 

ist spätestens sechs Monate vor Ablauf der vereinbarten Teilzeitbeschäftigung 

zu stellen. Bei der Gestaltung der Arbeitszeit hat der Dienstgeber im Rahmen 

der dienstlichen bzw. betrieblichen Möglichkeiten der besonderen persön-

lichen Situation der/des Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nach Satz 1 

Rechnung zu tragen.

(2) Ist mit früher vollbeschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf ihren 

Wunsch eine nicht befristete Teilzeitbeschäftigung vereinbart worden, sol-

len sie bei späterer Besetzung eines Vollzeitarbeitsplatzes bei gleicher 

Eignung im Rahmen der dienstlichen bzw. betrieblichen Möglichkeiten 

bevorzugt berücksichtigt werden.

(3) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die aufgrund der Geburt eines Kindes 

Elternzeit und/oder Sonderurlaub in Anspruch genommen haben, haben 

Anspruch auf eine zeitlich gestufte Wiederaufnahme der Tätigkeit. Der je-

weilige Umfang wird individuell vereinbart. Spätestens nach sechs Monaten 

soll die arbeitsvertraglich geschuldete durchschnittliche wöchentliche Ar-

beitszeit erreicht sein. Das Entgelt wird entsprechend gezahlt.

 § 14

Eingruppierung

[Derzeit nicht belegt, wird im Zusammenhang mit der Entgeltordnung geregelt.]

 § 15

Eingruppierung in besonderen Fällen

[Derzeit nicht belegt, wird im Zusammenhang mit der Entgeltordnung geregelt.]

 § 16

Vorübergehende Ausübung einer höherwertigen Tätigkeit

(1) Wird der/dem Mitarbeiterin/Mitarbeiter vorübergehend eine andere Tätig-

keit übertragen, die den Tätigkeitsmerkmalen einer höheren als ihrer/seiner 

Eingruppierung entspricht, und hat sie/er diese mindestens einen Monat 

ausgeübt, erhält sie/er für die Dauer der Ausübung eine persönliche Zula-

ge rückwirkend ab dem ersten Tag der Übertragung der Tätigkeit.

(2) Die persönliche Zulage bemisst sich für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

die in eine der Entgeltgruppen 9 bis 15 eingruppiert sind, aus dem Unter-

schiedsbetrag zu dem Tabellenentgelt, das sich für die/den Mitarbeiterin/

Mitarbeiter bei dauerhafter Übertragung nach § 19 Abs. 4 Satz 1 und 2 

ergeben hätte. Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in eine der Ent-

geltgruppen 1 bis 8 eingruppiert sind, beträgt die Zulage 4,5 v.H. des 

individuellen Tabellenentgelts der/des Mitarbeiterin/Mitarbeiters.
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 § 17

Tabellenentgelt

(1) Die/Der Mitarbeiterin/Mitarbeiter erhält monatlich ein Tabellenentgelt. Die 

Höhe bestimmt sich nach der Entgeltgruppe, in die sie/er eingruppiert ist, 

und nach der für sie/ihn geltenden Stufe.

(2) Die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter erhält Entgelt nach den Anlagen A1 bzw. 

A2 zum Tarifvertrag für den öff entlichen Dienst der Länder in der Fassung 

vom 12. Oktober 2006. Änderungen der Entgelttabelle erlangen, sofern sie 

bis 31.10.2012 erfolgen, Geltung, ohne dass es einer Beschlussfassung durch 

die KODA bedarf.

(3) Im Rahmen eines KODA-Beschlusses können für an- und ungelernte Tätig-

keiten in von Outsourcing und/oder Privatisierung bedrohten Bereichen in 

den Entgeltgruppen 1 bis 4 Abweichungen von der Entgelttabelle bis zu 

einer dort vereinbarten Untergrenze vorgenommen werden. Die Unter-

grenze muss im Rahmen der Spannbreite des Entgelts der Entgeltgruppe 

1 liegen.

 § 18

Stufen der Entgelttabelle

(1) Die Entgeltgruppen 9 bis 15 umfassen fünf Stufen und die Entgeltgruppen 

2 bis 8 sechs Stufen.

(2) Bei der Einstellung werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stufe 1 

zugeordnet, sofern keine einschlägige Berufserfahrung vorliegt. Verfügen Be-

schäftigte über eine einschlägige Berufserfahrung von mindestens einem Jahr 

aus einem vorherigen befristeten oder unbefristeten Arbeitsverhältnis zum 

selben Arbeitgeber, erfolgt die Stufenzuordnung unter Anrechnung der Zeiten 

der einschlägigen Berufserfahrung aus diesem vorherigen Arbeitsverhältnis. 

Ist die einschlägige Berufserfahrung von mindestens einem Jahr in einem Ar-

beitsverhältnis zu einem anderen Arbeitgeber erworben worden, erfolgt die 

Einstellung in die Stufe 2, beziehungsweise - bei Einstellung nach dem 31. 

Januar 2010 und Vorliegen einer einschlägigen Berufserfahrung von mindestens 

drei Jahren - in Stufe 3. Unabhängig davon kann der Dienstgeber bei Neuein-

stellungen zur Deckung des Personalbedarfs Zeiten einer vorherigen berufl ichen 

Tätigkeit ganz oder teilweise für die Stufenzuordnung berücksichtigen, wenn 

diese Tätigkeit für die vorgesehene Tätigkeit förderlich ist.15

(3) Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erreichen die jeweils nächste Stufe 

- von Stufe 3 an in Abhängigkeit von ihrer Leistung gemäß § 19 Abs. 2 - nach 

folgenden Zeiten einer ununterbrochenen Tätigkeit innerhalb derselben 

Entgeltgruppe bei ihrem Arbeitgeber (Stufenlaufzeit):

- Stufe 2 nach einem Jahr in Stufe 1,

- Stufe 3 nach zwei Jahren in Stufe 2,

- Stufe 4 nach drei Jahren in Stufe 3,

- Stufe 5 nach vier Jahren in Stufe 4 und

- Stufe 6 nach fünf Jahren in Stufe 5 bei den Entgeltgruppen 2 bis 8.

(4) Die Entgeltgruppe 1 umfasst fünf Stufen. Einstellungen erfolgen zwingend 

in der Stufe 2 (Eingangsstufe). Die jeweils nächste Stufe wird nach vier Jahren 

in der vorangegangenen Stufe erreicht; § 19 Abs. 2 bleibt unberührt.

(5) Zur regionalen Diff erenzierung, zur Deckung des Personalbedarfs, zur Bin-

dung von qualifizierten Fachkräften oder zum Ausgleich höherer 

Lebenshaltungskosten kann Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern abwei-

chend von den Regelungen der Absätze 2 bis 4 ein bis zu zwei Stufen 

höheres Entgelt ganz oder teilweise vorweg gewährt werden. Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter mit einem Entgelt der Endstufe können bis zu 20 

v.H. der Stufe 2 zusätzlich erhalten. Die Zulage kann befristet werden. Sie 

ist auch als befristete Zulage widerrufl ich.

 § 19

Allgemeine Regelungen zu den Stufen

(1) Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten das Tabellenentgelt nach 

der neuen Stufe vom Beginn des Monats an, in dem die nächste Stufe er-

reicht wird.

(2) Bei Leistungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die erheblich über dem 

Durchschnitt liegen, kann die erforderliche Zeit für das Erreichen der Stufen 

4 bis 6 jeweils verkürzt werden. Bei Leistungen, die erheblich unter dem 

15 1. Einschlägige Berufserfahrung ist eine berufl iche Erfahrung in der übertragenen oder einer auf die Aufgabe 

bezogen entsprechenden Tätigkeit.

 2. Ein Berufspraktikum nach dem Tarifvertrag über die vorläufi ge Weitergeltung der Regelungen für die Prakti-

kantinnen/Praktikanten gilt grundsätzlich als Erwerb einschlägiger Berufserfahrung.

 3. Ein vorheriges Arbeitsverhältnis im Sinne des Satzes 2 besteht, wenn zwischen dem Ende des vorherigen und 

dem Beginn des neuen Arbeitsverhältnisses ein Zeitraum von längstens sechs Monaten liegt; bei Wissenschaftle-

rinnen / Wissenschaftlern ab der Entgeltgruppe 13 verlängert sich der Zeitraum auf längstens zwölf Monate.
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Durchschnitt liegen, kann die erforderliche Zeit für das Erreichen der Stufen 

4 bis 6 jeweils verlängert werden. Bei einer Verlängerung der Stufenlaufzeit 

hat der Dienstgeber jährlich zu prüfen, ob die Voraussetzungen für die Ver-

längerung noch vorliegen.16 Für schriftlich begründete Beschwerden von 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegen eine Verlängerung nach Satz 2 bzw. 

3 ist eine betriebliche Kommission zuständig. Die Mitglieder der betrieblichen 

Kommission werden je zur Hälfte vom Dienstgeber und von der Mitarbeiter-

vertretung benannt. Der Dienstgeber entscheidet auf Vorschlag der 

Kommission darüber, ob und in welchem Umfang der Beschwerde abgehol-

fen werden soll.17

(3) Den Zeiten einer ununterbrochenen Tätigkeit im Sinne des § 18 Abs. 3 Satz 

1 stehen gleich:

a) Schutzfristen nach dem Mutterschutzgesetz,

b) Zeiten einer Arbeitsunfähigkeit nach § 23 bis zu 39 Wochen,

c) Zeiten eines bezahlten Urlaubs,

d) Zeiten eines Sonderurlaubs, bei denen der Dienstgeber vor dem An-

tritt schriftlich ein dienstliches beziehungsweise betriebliches 

Interesse anerkannt hat,

e) Zeiten einer sonstigen Unterbrechung von weniger als einem Monat 

im Kalenderjahr,

f ) Zeiten der vorübergehenden Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit.

Zeiten der Unterbrechung bis zu einer Dauer von jeweils drei Jahren und 

Zeiten der Unterbrechung zum Zwecke der Kindererziehung bis zu fünf 

Jahren, die nicht von Satz 1 erfasst werden, und Elternzeit sowie Zeiten 

einer Unterbrechung bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die für eine 

jahreszeitlich begrenzte regelmäßig wiederkehrende Tätigkeit in einem 

Beschäftigungsverhältnis stehen (Saisonbeschäftigte), sind unschädlich; sie 

werden aber nicht auf die Stufenlaufzeit angerechnet. Bei einer Unterbre-

chung von mehr als drei Jahren erfolgt eine Zuordnung zu der Stufe, die 

der vor der Unterbrechung erreichten Stufe vorangeht, jedoch nicht nied-

riger als bei einer Neueinstellung; die Stufenlaufzeit beginnt mit dem Tag 

der Arbeitsaufnahme. Zeiten, in denen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

mit einer kürzeren als der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit eines 

entsprechenden Vollbeschäftigten beschäftigt waren, werden voll ange-

rechnet.

16 Bei Leistungsminderungen, die auf einem anerkannten Arbeitsunfall oder einer Berufskrankheit gemäß §§ 8 

und 9 SGB VII beruhen, ist diese Ursache in geeigneter Weise zu berücksichtigen.

17 1. Die Instrumente der materiellen Leistungsanreize (§ 18) und der leistungsbezogene Stufenaufstieg bestehen 

unabhängig voneinander und dienen unterschiedlichen Zielen.

 2. Leistungsbezogene Stufenaufstiege unterstützen insbesondere die Anliegen der Personalentwicklung.

(4) Bei Eingruppierung in eine höhere Entgeltgruppe werden die Beschäftigten 

derjenigen Stufe zugeordnet, in der sie mindestens ihr bisheriges Tabellen-

entgelt erhalten, mindestens jedoch der Stufe 2; bei Eingruppierung über 

mehr als eine Entgeltgruppe wird die Zuordnung zu den Stufen so vorge-

nommen, als ob faktisch eine Eingruppierung in jede der einzelnen 

Entgeltgruppen stattgefunden hätte. Beträgt der Unterschiedsbetrag zwi-

schen dem derzeitigen Tabellenentgelt und dem Tabellenentgelt nach Satz 

1 weniger als 25 € in den Entgeltgruppen 1 bis 8 beziehungsweise weniger 

als 50 € in den Entgeltgruppen 9 bis 15, so erhält die Mitarbeiterin/der 

Mitarbeiter während der betreff enden Stufenlaufzeit anstelle des Unter-

schiedsbetrags einen Garantiebetrag von monatlich 25 € (Entgeltgruppen 

1 bis 8) beziehungsweise 50 € (Entgeltgruppen 9 bis 15).18 Die Stufenlaufzeit 

in der höheren Entgeltgruppe beginnt mit dem Tag der Höhergruppierung. 

Bei einer Eingruppierung in eine niedrigere Entgeltgruppe ist die/der Be-

schäftige der in der höheren Entgeltgruppe erreichten Stufe zuzuordnen. 

Die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter erhält vom Beginn des Monats an, in dem 

die Veränderung wirksam wird, das entsprechende Tabellenentgelt aus der 

in Satz 1 oder Satz 4 festgelegten Stufe der betreff enden Entgeltgruppe, 

ggf. einschließlich des Garantiebetrags.

 § 20

(weggefallen)

 § 21

Jahressonderzahlung

(1) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die am 1. Dezember im Arbeitsverhältnis 

stehen, haben Anspruch auf eine Jahressonderzahlung.

(2) Die Jahressonderzahlung beträgt bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 

in den Entgeltgruppen 1 bis 8 95 v.H., 
in den Entgeltgruppen 9 bis 11 80 v.H.
in der Entgeltgruppe 12 bis 13 50 v.H. und 
in den Entgeltgruppen 14 und 15 35 v.H. 

des der/dem Mitarbeiterin/Mitarbeiters in den Kalendermonaten Juli, Au-

18 Die Garantiebeträge nehmen an allgemeinen Entgeltanpassungen teil.
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gust und September durchschnittlich gezahlten monatlichen Entgelts; 

unberücksichtigt bleiben hierbei das zusätzlich für Überstunden gezahlte 

Entgelt (mit Ausnahme der im Dienstplan vorgesehenen Überstunden), 

Leistungszulagen, Leistungs- und Erfolgsprämien. Der Bemessungssatz 

bestimmt sich nach der Entgeltgruppe am 1. September. Bei Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeitern, deren Arbeitsverhältnis nach dem 31. August 

begonnen hat, tritt an die Stelle des Bemessungszeitraums der erste volle 

Kalendermonat des Arbeitsverhältnisses; anstelle des Bemessungssatzes 

der Entgeltgruppe am 1. September tritt die Entgeltgruppe des Einstel-

lungstages. In den Fällen, in denen im Kalenderjahr der Geburt des Kindes 

während des Bemessungszeitraums eine erziehungsgeldunschädliche Teil-

zeitbeschäftigung ausgeübt wird, bemisst sich die Jahressonderzahlung 

nach dem Beschäftigungsumfang am Tag vor dem Beginn der Elternzeit.19

(3) Der Anspruch nach den Absätzen 1 und 2 vermindert sich um ein Zwölftel 

für jeden Kalendermonat, in dem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter keinen 

Anspruch auf Entgelt oder Fortzahlung des Entgelts nach § 22 haben. Die 

Verminderung unterbleibt für Kalendermonate,

1. für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kein Tabellenentgelt erhalten 

haben wegen

a) Ableistung von Grundwehrdienst oder Zivildienst, wenn sie die-

sen vor dem 1. Dezember beendet und die Beschäftigung 

unverzüglich wieder aufgenommen haben,

b) Beschäftigungsverboten nach § 3 Abs. 2 und § 6 Abs. 1 MuSchG,

c) Inanspruchnahme der Elternzeit nach dem Bundeserziehungs-

geldgesetz bis zur Vollendung des 12. Lebensmonats des Kindes;

2. in denen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nur wegen der Höhe des 

zustehenden Krankengelds ein Krankengeldzuschuss nicht gezahlt 

worden ist.

(4) Die Jahressonderzahlung wird mit dem Tabellenentgelt für November 

ausgezahlt. Ein Teilbetrag der Jahressonderzahlung kann zu einem früheren 

Zeitpunkt ausgezahlt werden.

(5) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bis zum 1. Oktober 2007 Altersteilzeit-

19 Bei der Berechnung des durchschnittlich gezahlten monatlichen Entgelts werden die gezahlten Entgelte der 

drei Monate addiert und durch drei geteilt; dies gilt auch bei einer Änderung des Beschäftigungsumfangs. Ist 

im Bemessungszeitraum nicht für alle Kalendertage Entgelt gezahlt worden, werden die gezahlten Entgelte 

der drei Monate addiert, durch die Zahl der Kalendertage mit Entgelt geteilt und sodann mit 30,67 multipliziert. 

Zeiträume, für die Krankengeldzuschuss gezahlt worden ist, bleiben hierbei unberücksichtigt. Besteht während 

des Bemessungszeitraums an weniger als 30 Kalendertagen Anspruch auf Entgelt, ist der letzte Kalendermonat, 

in dem für alle Kalendertage Anspruch auf Entgelt bestand, maßgeblich.

arbeit vereinbart haben, erhalten die Jahressonderzahlung auch dann, wenn 

das Arbeitsverhältnis wegen Rentenbezugs vor dem 1. Dezember endet. In 

diesem Falle treten an die Stelle des Bemessungszeitraums gemäß Absatz 2 

die letzten drei Kalendermonate vor Beendigung des Arbeitsverhältnisses.

 § 22

Bemessungsgrundlage für die Entgeltfortzahlung

In den Fällen der Entgeltfortzahlung nach § 7 Abs. 3 Satz 1, § 23 Abs. 1, § 27,        

§ 28 und § 30 werden das Tabellenentgelt sowie die sonstigen in Monatsbeträ-

gen festgelegten Entgeltbestandteile weitergezahlt. Die nicht in Monatsbeträgen 

festgelegten Entgeltbestandteile werden als Durchschnitt auf Basis der dem 

maßgebenden Ereignis für die Entgeltfortzahlung vorhergehenden letzten drei 

vollen Kalendermonate (Berechnungszeitraum) gezahlt. Ausgenommen hiervon 

sind das zusätzlich für Überstunden gezahlte Entgelt (mit Ausnahme der im 

Dienstplan vorgesehenen Überstunden), Leistungsentgelte, Jahressonderzah-

lungen sowie besondere Leistungen nach § 24.20

 § 23

Entgelt im Krankheitsfall

(1) Werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Arbeitsunfähigkeit infolge 

Krankheit an der Arbeitsleistung verhindert, ohne dass sie ein Verschulden 

triff t, erhalten sie bis zur Dauer von sechs Wochen das Entgelt nach § 22. 

Bei erneuter Arbeitsunfähigkeit infolge derselben Krankheit sowie bei Be-

endigung des Arbeitsverhältnisses gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 

Als unverschuldete Arbeitsunfähigkeit im Sinne der Sätze 1 und 2 gilt auch 

die Arbeitsverhinderung in Folge einer Maßnahme der medizinischen Vor-

20 1. Volle Kalendermonate im Sinne der Durchschnittsberechnung nach Satz 2 sind Kalendermonate, in denen an 

allen Kalendertagen das Arbeitsverhältnis bestanden hat. Hat das Arbeitsverhältnis weniger als drei Kalendermonate 

bestanden, sind die vollen Kalendermonate, in denen das Arbeitsverhältnis bestanden hat, zugrunde zu legen. Bei 

Änderungen der individuellen Arbeitszeit werden die nach der Arbeitszeitänderung liegenden vollen Kalendermonate 

zugrunde gelegt. 

 2. Der Tagesdurchschnitt nach Satz 2 beträgt bei einer durchschnittlichen Verteilung der regelmäßigen wö-

chentlichen Arbeitszeit auf fünf Tage 1/65 aus der Summe der zu berücksichtigenden Entgeltbestandteile, die 

für den Berechnungszeitraum zugestanden haben. Maßgebend ist die Verteilung der Arbeitszeit zu Beginn des 

Berechnungszeitraums. Bei einer abweichenden Verteilung der Arbeitszeit ist der Tagesdurchschnitt entspre-

chend Satz 1 und 2 zu ermitteln. Sofern während des Berechnungszeitraums bereits Fortzahlungstatbestände 

vorlagen, bleiben die in diesem Zusammenhang auf Basis der Tagesdurchschnitte gezahlten Beträge bei der 

Ermittlung des Durchschnitts nach Satz 2 unberücksichtigt. 

 3. Tritt die Fortzahlung des Entgelts nach einer allgemeinen Entgeltanpassung ein, ist die/der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter so zu stellen, als sei die Entgeltanpassung bereits mit Beginn des Berechnungszeitraums eingetreten.
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sorge und Rehabilitation im Sinne von § 9 EFZG.21

(2) Nach Ablauf des Zeitraums gemäß Absatz 1 erhalten die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter für die Zeit, für die ihnen Krankengeld oder entsprechende 

gesetzliche Leistungen gezahlt werden, einen Krankengeldzuschuss in Höhe 

des Unterschiedsbetrags zwischen den tatsächlichen Barleistungen des So-

zialleistungsträgers und dem Nettoentgelt. Nettoentgelt ist das um die 

gesetzlichen Abzüge verminderte Entgelt im Sinne des § 22; bei freiwillig 

Krankenversicherten ist dabei deren Gesamtkranken- und Pfl egeversiche-

rungsbeitrag abzüglich Dienstgeberzuschuss zu berücksichtigen. Für 

Mit-arbeiterinnen und Mitarbeiter, die wegen Übersteigens der Jahresarbeits-

entgeltgrenze nicht der Versicherungspflicht in der gesetzlichen 

Kranken-versicherung unterliegen, ist bei der Berechnung des Krankengeld-

zuschusses der Krankengeldhöchstsatz, der bei Pfl ichtversicherung in der 

gesetzlichen Krankenversicherung zustünde, zugrunde zu legen.

(3) Der Krankengeldzuschuss wird bei einer Beschäftigungszeit (§ 36 Abs. 3) 

von mehr als einem Jahr längstens bis zum Ende der 13. Woche und von 

mehr als drei Jahren längstens bis zum Ende der 39. Woche seit dem Beginn 

der Arbeitsunfähigkeit infolge derselben Krankheit gezahlt. Maßgeblich für 

die Berechnung der Fristen nach Satz 1 ist die Beschäftigungszeit, die im 

Laufe der krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit vollendet wird. Innerhalb 

eines Kalenderjahres kann das Entgelt im Krankheitsfall nach Absatz 1 und 

2 insgesamt längstens bis zum Ende der in Absatz 3 Satz 1 genannten 

Fristen bezogen werden; bei jeder neuen Arbeitsunfähigkeit besteht jedoch 

mindestens der sich aus Absatz 1 ergebende Anspruch.

(4) Entgelt im Krankheitsfall wird nicht über das Ende des Arbeitsverhältnisses 

hinaus gezahlt; § 8 EFZG bleibt unberührt. Krankengeldzuschuss wird zu-

dem nicht über den Zeitpunkt hinaus gezahlt, von dem an Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter eine Rente oder eine vergleichbare Leistung auf Grund 

eigener Versicherung aus der gesetzlichen Rentenversicherung, aus einer 

zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung oder aus einer sons-

tigen Versorgungseinrichtung erhalten, die nicht allein aus Mitteln der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fi nanziert ist. Überzahlter Krankengeld-

zuschuss und sonstige Überzahlungen gelten als Vorschuss auf die in 

demselben Zeitraum zustehenden Leistungen nach Satz 2; die Ansprüche 

der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehen insoweit auf den Dienstgeber 

über. Der Dienstgeber kann von der Rückforderung des Teils des überzahl-

ten Betrags, der nicht durch die für den Zeitraum der Überzahlung 

zustehenden Bezüge im Sinne des Satzes 2 ausgeglichen worden ist, ab-

21 Ein Verschulden liegt nur dann vor, wenn die Arbeitsunfähigkeit vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt 

wurde.

sehen, es sei denn, die/der Mitarbeiterin/Mitarbeiter hat dem Dienstgeber 

die Zustellung des Rentenbescheids schuldhaft verspätet mitgeteilt.

 § 24

Besondere Leistungen

(1) Nach Maßgabe des Vermögensbildungsgesetzes in seiner jeweiligen Fas-

sung haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren Arbeitsverhältnis 

voraussichtlich mindestens sechs Monate dauert, einen Anspruch auf ver-

mögenswirksame Leistungen. Für voll beschäftigte Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter beträgt die vermögenswirksame Leistung für jeden vollen Ka-

lendermonat 6,65 €. Der Anspruch entsteht frühestens für den 

Kalendermonat, in dem die/der Mitarbeiterin/Mitarbeiter dem Dienstgeber 

die erforderlichen Angaben schriftlich mitteilt, und für die beiden voran-

gegangenen Monate desselben Kalenderjahres; die Fälligkeit tritt nicht vor 

acht Wochen nach Zugang der Mitteilung beim Dienstgeber ein. Die ver-

mögenswirksame Leistung wird nur für Kalendermonate gewährt, für die 

den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Tabellenentgelt, Entgeltfortzahlung 

oder Krankengeldzuschuss zusteht. Für Zeiten, für die Krankengeldzuschuss 

zusteht, ist die vermögenswirksame Leistung Teil des Krankengeldzuschus-

ses. Die vermögenswirksame Leistung ist kein zusatzversorgungspfl ichtiges 

Entgelt.

(2) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten bei Vollendung einer Beschäftigungs-

zeit (§ 36 Abs. 3) von 25 und 35 Jahren jeweils einen Jubiläumsurlaub. Der 

Jubiläumsurlaub beträgt nach einer Beschäftigungszeit

a) von 25 Jahren 5 Tage,

b) von 35 Jahren 6 Tage.

Auf Antrag soll der Jubiläumsurlaub in eine Jubiläumszuwendung umge-

wandelt werden. Die Jubiläumszuwendung beträgt jeweils 614 €.

Teilzeitbeschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten den Jubilä-

umsurlaub bzw. die Jubiläumszuwendung in voller Höhe.

(3) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten anlässlich der Geburt eines Kin-

des einen Geburtsurlaub von 4 Tagen. Auf Antrag kann der Geburtsurlaub 

in eine Geburtsbeihilfe in Höhe von 360 € umgewandelt werden.

(4) Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gilt das jeweils gültige 

Umzugskostenrecht des Landes Niedersachsen. Umzugskosten und Tren-

nungs entschädigung werden auf Antrag gewährt.
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(5) Beim Tod von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, deren Arbeitsverhältnis 

nicht geruht hat, wird der Ehegattin/dem Ehegatten oder den Kindern ein 

Sterbegeld gewährt. Als Sterbegeld wird für die restlichen Tage des Ster-

bemonats und – in einer Summe – für zwei weitere Monate das 

Tabellenentgelt der/des Verstorbenen gezahlt. Die Zahlung des Sterbegel-

des an einen der Berechtigten bringt den Anspruch der Übrigen gegenüber 

dem Dienstgeber zum Erlöschen; die Zahlung auf das Gehaltskonto hat 

befreiende Wirkung.

 § 25

Berechnung und Auszahlung des Entgelts

(1) Bemessungszeitraum für das Tabellenentgelt und die sonstigen Entgelt-

bestandteile ist der Kalendermonat. Die Zahlung hat so rechtzeitig zu 

erfolgen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am 15. Tag des Kalen-

dermonats (Zahltag) über das Entgelt verfügen können. Das Entgelt wird 

auf ein von der/dem Mitarbeiterin/Mitarbeiter benanntes Konto innerhalb 

eines Mitgliedstaats der Europäischen Union gezahlt. Entgeltbestandteile, 

die nicht in Monatsbeträgen festgelegt sind sowie der Tagesdurchschnitt 

nach § 22, sind am Zahltag des zweiten Kalendermonats, der auf ihre Ent-

stehung folgt, fällig.22

(2) Teilzeitbeschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten das Tabel-

lenentgelt (§ 17) und alle sonstigen Entgeltbestandteile in dem Umfang, 

der dem Anteil ihrer individuell vereinbarten durchschnittlichen Arbeitszeit 

an der regelmäßigen Arbeitszeit vergleichbarer vollbeschäftigter Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter entspricht.

(3) Besteht der Anspruch auf das Tabellenentgelt oder die sonstigen Entgelt-

bestandteile nicht für alle Tage eines Kalendermonats, wird nur der Teil 

gezahlt, der auf den Anspruchszeitraum entfällt. Besteht nur für einen Teil 

eines Kalendertags Anspruch auf Entgelt, wird für jede geleistete dienst-

planmäßige oder betriebsübliche Arbeitsstunde der auf eine Stunde 

entfallende Anteil des Tabellenentgelts sowie der sonstigen in Monatsbe-

trägen festgelegten Entgeltbestandteile gezahlt. Zur Ermittlung des auf 

eine Stunde entfallenden Anteils sind die in Monatsbeträgen festgelegten 

Entgeltbestandteile durch das 4,348-fache der regelmäßigen wöchentli-

chen Arbeitszeit (§ 7 Abs. 1 und entsprechende Sonderregelungen) zu 

22 Teilen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihrem Dienstgeber die für eine kostenfreie bzw. kostengünstigere 

Überweisung in einen anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union erforderlichen Angaben nicht rechtzeitig 

mit, so tragen sie die dadurch entstehenden zusätzlichen Überweisungskosten.

teilen.

(4) Ergibt sich bei der Berechnung von Beträgen ein Bruchteil eines Cents von 

mindestens 0,5, ist er aufzurunden; ein Bruchteil von weniger als 0,5 ist 

abzurunden. Zwischenrechnungen werden jeweils auf zwei Dezimalstellen 

durchgeführt. Jeder Entgeltbestandteil ist einzeln zu runden.

(5) Entfallen die Voraussetzungen für eine Zulage im Laufe eines Kalendermo-

nats, gilt Absatz 3 entsprechend.

(6) Einzelvertraglich können neben dem Tabellenentgelt zustehende Entgeltbe-

standteile (z.B. Zeitzuschläge, Erschwerniszuschläge) pauschaliert werden.

 § 25a

Forderungsübergang bei Dritthaftung

(1) Kann die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter aufgrund gesetzlicher Vorschriften von 

einem Dritten Schadenersatz wegen Verdienstausfall beanspruchen, der ihr/

ihm durch die Arbeitsunfähigkeit entstanden ist, geht dieser Anspruch insoweit 

auf den Dienstgeber über, als dieser der Mitarbeiterin/dem Mitarbeiter Kran-

kenbezüge und sonstige Bezüge gezahlt und darauf entfallende, vom 

Dienstgeber zu tragende Beiträge zur Bundesagentur für Arbeit, Arbeitgeber-

anteile an Beiträgen zur Sozialversicherung und zur Pfl egeversicherung sowie 

Umlagen (einschließlich der Pauschalsteuer) zu Einrichtungen der zusätzlichen 

Alters- und Hinterbliebenenversorgung abgeführt hat.

(2) Die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter hat dem Dienstgeber unverzüglich die 

zur Geltendmachung des Schadenersatzanspruches erforderlichen Anga-

ben zu machen.

(3) Der Forderungsübergang nach Absatz 1 kann nicht zum Nachteil der Mit-

arbeiterin/des Mitarbeiters geltend gemacht werden.

(4) Der Dienstgeber ist berechtigt, die Zahlung der Krankenbezüge und sonstiger 

Bezüge zu verweigern, wenn die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter den Übergang 

eines Schadenersatzanspruchs gegen einen Dritten auf den Dienstgeber ver-

hindert, es sei denn, dass die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter die Verletzung 

dieser ihr/ihm obliegenden Verpfl ichtungen nicht zu vertreten hat.
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 § 26

Betriebliche Altersversorgung

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Anspruch auf Versicherung zum 

Zwecke einer zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung. Inhalt und 

Umfang richten sich nach der Satzung der Zusatzversorgungskasse, bei der der 

Dienstgeber die/den Mitarbeiterin/Mitarbeiter versichert.

 § 27

Erholungsurlaub

(1) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben in jedem Kalenderjahr Anspruch 

auf Erholungsurlaub unter Fortzahlung des Entgelts (§ 22). Bei Verteilung 

der wöchentlichen Arbeitszeit auf fünf Tage in der Kalenderwoche beträgt 

der Urlaubsanspruch in jedem Kalenderjahr

- bis zum vollendeten 30. Lebensjahr 26 Arbeitstage,

- bis zum vollendeten 40. Lebensjahr 29 Arbeitstage und

- nach dem vollendeten 40. Lebensjahr 30 Arbeitstage.

Maßgebend für die Berechnung der Urlaubsdauer ist das Lebensjahr, das im 

Laufe des Kalenderjahres vollendet wird. Bei einer anderen Verteilung der wö-

chentlichen Arbeitszeit als auf fünf Tage in der Woche erhöht oder vermindert 

sich der Urlaubsanspruch entsprechend. Verbleibt bei der Berechnung des Ur-

laubs ein Bruchteil, der mindestens einen halben Urlaubstag ergibt, wird er auf 

einen vollen Urlaubstag aufgerundet; Bruchteile von weniger als einem halben 

Urlaubstag bleiben unberücksichtigt. Der Erholungsurlaub muss im laufenden 

Kalenderjahr gewährt und kann auch in Teilen genommen werden.

(2) Im Übrigen gilt das Bundesurlaubsgesetz mit folgenden Maßgaben:

a) Im Falle der Übertragung muss der Erholungsurlaub in den ersten drei 

Monaten des folgenden Kalenderjahres angetreten werden. Kann der 

Erholungsurlaub wegen Arbeitsunfähigkeit oder aus dienstlichen 

Gründen nicht bis zum 31. März angetreten werden, ist er bis zum 31. 

Mai anzutreten.

b) Beginnt oder endet das Arbeitsverhältnis im Laufe eines Jahres, erhält 

die/der Mitarbeiterin/Mitarbeiter als Erholungsurlaub für jeden vollen 

Monat des Arbeitsverhältnisses ein Zwölftel des Urlaubsanspruchs 

nach Absatz 1; § 5 BUrlG bleibt unberührt.

c) Ruht das Arbeitsverhältnis, so vermindert sich die Dauer des Erho-

lungsurlaubs einschließlich eines etwaigen Zusatzurlaubs für jeden 

vollen Kalendermonat um ein Zwölftel.

d) Das nach Absatz 1 Satz 1 fort zu zahlende Entgelt wird zu dem in § 25 

genannten Zeitpunkt gezahlt.

 § 28

Zusatzurlaub

(1) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ständig Wechselschichtarbeit nach 

§ 8 Abs. 1 oder ständig Schichtarbeit nach § 8 Abs. 2 leisten und denen die 

Zulage nach § 9 Abs. 5 Satz 1 oder Abs. 6 Satz 1 zusteht, erhalten

a) bei Wechselschichtarbeit für je zwei zusammenhängende Monate und

b) bei Schichtarbeit für je vier zusammenhängende Monate

einen Arbeitstag Zusatzurlaub.

(2) Im Falle nicht ständiger Wechselschicht- oder Schichtarbeit (z.B. ständige Ver-

treter) erhalten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denen die Zulage nach § 9 

Abs. 5 Satz 2 oder Abs. 6 Satz 2 zusteht, einen Arbeitstag Zusatzurlaub für

a) je drei Monate im Jahr, in denen sie überwiegend Wechselschichtar-

beit geleistet haben, und

b) je fünf Monate im Jahr, in denen sie überwiegend Schichtarbeit ge-

leistet haben.

(3) Zusatzurlaub nach diesen und sonstigen Bestimmungen mit Ausnahme 

von § 125 SGB IX wird nur für bis zu insgesamt sechs Arbeitstage im Kalen-

derjahr gewährt. Erholungsurlaub und Zusatzurlaub (Gesamturlaub) dürfen 

im Kalenderjahr zusammen 35 Arbeitstage nicht überschreiten. Satz 2 ist 

für Zusatzurlaub nach den Absätzen 1 und 2 hierzu nicht anzuwenden. Bei 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die das 50. Lebensjahr vollendet haben, 

gilt abweichend von Satz 2 eine Höchstgrenze von 36 Arbeitstagen; § 27 

Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend.

(4) Im Übrigen gilt § 27 mit Ausnahme von Absatz 2 Buchst. b entsprechend.
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 § 29

Sonderurlaub

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen unter Verzicht auf die Fortzahlung des 

Entgelts Sonderurlaub erhalten, wenn dienstliche Interessen dem nicht entge-

genstehen.

 § 30

Dienstbefreiung

(1) Persönliche Angelegenheiten hat die/der Mitarbeiterin/Mitarbeiter außer-

halb der Arbeitszeit zu erledigen.

(2) Als Fälle des § 616 BGB, in denen die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter 

unter Fortzahlung der Dienstbezüge und der in Monatsbeträgen festge-

legten Zulagen in nachstehend genanntem Ausmaß von der Arbeit 

freigestellt wird, gelten nur die folgenden Anlässe:

a) Umzug aus dienstlichem oder betrieblichem Grund an einen anderen 

Ort : 1 Arbeitstag

b) Niederkunft der Ehefrau: 1 Arbeitstag

c) Tod des Ehegatten, eines Kindes oder Elternteils: 2 Arbeitstage

d) kirchliche Eheschließung der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters:            

1 Arbeitstag

e) Taufe, Erstkommunion, Firmung, und entsprechende religiöse Feiern 

der Kinder der Mitarbeiterin der des Mitarbeiters: 1 Arbeitstag

f ) kirchliche Eheschließung eines Kindes der Mitarbeiterin oder des Mit-

arbeiters: 1 Arbeitstag

g) schwere Erkrankung

- eines Angehörigen, soweit er in demselben Haushalt lebt: im 

Kalenderjahr 1 Arbeitstag;

- eines Kindes, dass das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, 

wenn im laufenden Kalenderjahr kein Anspruch nach § 45 SGB 

V besteht oder bestanden hat: im Kalenderjahr bis zu 6 Arbeits-

tage;

- einer Betreuungsperson, wenn die Mitarbeiterin oder der Mitar-

beiter deshalb die Betreuung des Kindes im Kalenderjahr, das 

das 8. Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder wegen körper-

licher, geistiger oder seelischer Behinderung dauernd 

pfl egebedürftig ist, übernehmen muss: bis zu 6 Arbeitstage.

Eine Freistellung erfolgt nur, soweit eine andere Person zur Pfl ege oder 

Betreuung nicht sofort zur Verfügung steht und der Arzt in den beiden 

erstgenannten Fällen die Notwendigkeit der Anwesenheit der Mitar-

beiterin oder des Mitarbeiters bescheinigt. Die Freistellung darf 

insgesamt 8 Arbeitstage im Kalenderjahr nicht überschreiten.

h) Ärztliche Behandlung der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters, wenn 

diese nach ärztlicher Bescheinigung während der Arbeitszeit erfolgen 

muss: erforderliche nachgewiesene Abwesenheitszeit einschließlich 

erforderlicher Wegezeiten.

(3) Bei Erfüllung allgemeiner staatsbürgerlicher Pfl ichten nach deutschem 

Recht, soweit die Arbeitsbefreiung gesetzlich vorgeschrieben ist und soweit 

die Pfl ichten nicht außerhalb der Arbeitszeit, gegebenenfalls nach deren 

Verlegung, wahrgenommen werden können, besteht ein Anspruch auf 

Fortzahlung des Entgelts nur insoweit, als die Mitarbeiterin oder der Mit-

arbeiter nicht Ansprüche auf Ersatz des Entgelts geltend machen kann. Das 

fortgezahlte Entgelt gilt in Höhe des Ersatzanspruchs als Vorschuss auf die 

Leistungen der Kostenträger. Die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter hat den 

Ersatzanspruch geltend zu machen und die erhaltenen Beträge an den 

Dienstgeber abzuführen.

(4) Der Dienstgeber kann aus anderen besonderen Anlässen als den in Absatz 

2 Buchstaben a bis h genannten Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des 

Entgelts bis zu 3 Tagen gewähren, sofern es die dienstlichen und betrieb-

lichen Verhältnisse zulassen.

(5) Die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter, die/der im Einverständnis mit dem 

Dienstgeber an Exerzitien teilnimmt, erhält hierfür im Kalenderjahr bis zu 

3 Arbeitstage Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Entgelts.

(6) Dienstbefreiung unter Fortzahlung des Entgelts erhalten die Mitglieder der 

Kommission zur Ordnung des diözesanen Arbeitsvertragsrechts (KODA) für 

die Teilnahme an deren Tagungen und an Sitzungen von deren Ausschüs-

sen oder Arbeitsgruppen für die notwendige Dauer der Abwesenheit.

(7) Die Tätigkeiten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als Versichertenver-

treter im Verwaltungsrat der KZVK oder einem vergleichbaren Organ einer 

anderen Zusatzversicherungseinrichtung ist dem Dienst gleichgestellt. Für 

diese Tätigkeit sind sie zur ordnungsgemäßen Durchführung ihrer Aufgaben 

im notwendigen Umfang von ihrer sonstigen Tätigkeit freizustellen.

(8) In begründeten Fällen kann bei Verzicht auf die Dienstbezüge kurzfristige 

Arbeitsbefreiung gewährt werden, wenn es die dienstlichen und betrieb-

lichen Verhältnisse gestatten.
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 § 31

Befristete Arbeitsverträge

(1) Befristete Arbeitsverträge sind nach Maßgabe des Teilzeit- und Befristungs-

gesetzes sowie anderer gesetzlicher Vorschriften über die Befristung von 

Arbeitsverträgen zulässig.

(2) Eine ordentliche Kündigung nach Ablauf der Probezeit ist zulässig. Es gelten 

die Kündigungsfristen nach § 36 Abs. 1 dieser Ordnung.

 § 32

Geringfügige Beschäftigung

Für teilzeitbeschäftigte und geringfügig beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter im Sinne von § 8 Abs. 1 Satz 1 SGB IV gelten die Vorschriften des 

Teilzeit- und Befristungsgesetzes in seiner jeweils geltenden Fassung.

 § 33

Führung auf Probe

(1) Führungspositionen auf Probe können als befristetes Arbeitsverhältnis bis 

zur Gesamtdauer von zwei Jahren vereinbart werden. Innerhalb dieser 

Gesamtdauer ist eine höchstens zweimalige Verlängerung des Arbeitsver-

trages zulässig. Die beiderseitigen Kündigungsrechte bleiben unberührt.

(2) Führungspositionen sind die ab Entgeltgruppe 10 zugewiesenen Tätigkei-

ten mit Weisungsbefugnis.

(3) Besteht bereits ein Arbeitsverhältnis mit demselben Dienstgeber, kann der/

dem Mitarbeiterin/Mitarbeiter vorübergehend eine Führungsposition bis 

zu der in Absatz 1 genannten Gesamtdauer übertragen werden. Der/Dem 

Mitarbeiterin/Mitarbeiter wird für die Dauer der Übertragung eine Zulage 

in Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen den Entgelten nach der bishe-

rigen Entgeltgruppe und dem sich bei Höhergruppierung nach § 19 Abs. 

4 Satz 1 und 2 ergebenden Entgelt gewährt. Nach Fristablauf endet die 

Erprobung. Bei Bewährung wird die Führungsfunktion auf Dauer übertra-

gen; ansonsten erhält die/der Mitarbeiterin/Mitarbeiter eine der bisherigen 

Eingruppierung entsprechende Tätigkeit.

 § 34

Führung auf Zeit

(1) Führungspositionen auf Zeit können als befristetes Arbeitsverhältnis bis 

zur Dauer von vier Jahren vereinbart werden. Folgende Verlängerungen 

des Arbeitsvertrages sind zulässig:

a) in den Entgeltgruppen 10 bis 12 eine höchstens zweimalige Verlän-

gerung bis zu einer Gesamtdauer von acht Jahren,

b) ab Entgeltgruppe 13 eine höchstens dreimalige Verlängerung bis zu 

einer Gesamtdauer von zwölf Jahren.

Zeiten in einer Führungsposition nach Buchstabe a bei demselben Dienst-

geber können auf die Gesamtdauer nach Buchstabe b zur Hälfte 

angerechnet werden. Die allgemeinen Vorschriften über die Probezeit (§ 3 

Abs. 4) und die beiderseitigen Kündigungsrechte bleiben unberührt.

(2) Führungspositionen sind die ab Entgeltgruppe 10 zugewiesenen Tätigkei-

ten mit Weisungsbefugnis.

(3) Besteht bereits ein Arbeitsverhältnis mit demselben Dienstgeber, kann der/

dem Mitarbeiterin/Mitarbeiter vorübergehend eine Führungsposition bis 

zu den in Absatz 1 genannten Fristen übertragen werden. Der/Dem Mitar-

beiterin/Mitarbeiter wird für die Dauer der Übertragung eine Zulage 

gewährt in Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen den Entgelten nach 

der bisherigen Entgeltgruppe und dem sich bei Höhergruppierung nach 

§ 19 Abs. 4 Satz 1 und 2 ergebenden Entgelt, zuzüglich eines Zuschlags 

von 75 v.H. des Unterschiedsbetrags zwischen den Entgelten der Entgelt-

gruppe, die der übertragenen Funktion entspricht, zur nächst höheren 

Entgeltgruppe nach § 19 Abs. 4 Satz 1 und 2 . Nach Fristablauf erhält die/

der Mitarbeiterin/Mitarbeiter eine der bisherigen Eingruppierung entspre-

chende Tätigkeit; der Zuschlag entfällt.

 § 35

Beendigung des Arbeitsverhältnisses ohne Kündigung

(1) Das Arbeitsverhältnis endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf,

a) mit Ablauf des Monats, in dem die/der Mitarbeiterin/Mitarbeiter das 

gesetzlich festgelegte Alter zum Erreichen einer abschlagsfreien Re-

gelaltersrente vollendet hat,

b) jederzeit im gegenseitigen Einvernehmen (Aufl ösungsvertrag).
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(2) Das Arbeitsverhältnis endet ferner mit Ablauf des Monats, in dem der Be-

scheid eines Rentenversicherungsträgers (Rentenbescheid) zugestellt wird, 

wonach die/der Mitarbeiterin/Mitarbeiter voll oder teilweise erwerbsge-

mindert ist. Die/Der Mitarbeiterin/Mitarbeiter hat den Dienstgeber von der 

Zustellung des Rentenbescheids unverzüglich zu unterrichten. Beginnt die 

Rente erst nach der Zustellung des Rentenbescheids, endet das Arbeits-

verhältnis mit Ablauf des dem Rentenbeginn vorangehenden Tages. Liegt 

im Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses eine nach § 92 SGB 

IX erforderliche Zustimmung des Integrationsamtes noch nicht vor, endet 

das Arbeitsverhältnis mit Ablauf des Tages der Zustellung des Zustim-

mungsbescheids des Integrationsamtes. Das Arbeitsverhältnis endet nicht, 

wenn nach dem Bescheid des Rentenversicherungsträgers eine Rente auf 

Zeit gewährt wird. In diesem Fall ruht das Arbeitsverhältnis für den Zeitraum, 

für den eine Rente auf Zeit gewährt wird.

(3) Im Falle teilweiser Erwerbsminderung endet bzw. ruht das Arbeitsverhält-

nis nicht, wenn die/der Mitarbeiterin/Mitarbeiter nach seinem vom 

Renten-versicherungsträger festgestellten Leistungsvermögen auf ihrem/

seinem bisherigen oder einem anderen geeigneten und freien Arbeitsplatz 

weiterbeschäftigt werden könnte, soweit dringende dienstliche bzw. be-

triebliche Gründe nicht entgegenstehen, und die/der Mitarbeiterin/

Mitarbeiter innerhalb von zwei Wochen nach Zugang des Rentenbescheids 

ihre/seine Weiterbeschäftigung schriftlich beantragt.

(4) Verzögert die/der Mitarbeiterin/Mitarbeiter schuldhaft den Rentenantrag 

oder bezieht sie/er Altersrente nach § 236 oder § 236a SGB VI oder ist sie/

er nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert, so tritt an die 

Stelle des Rentenbescheids das Gutachten einer Amtsärztin/eines Amtsarz-

tes oder einer/eines nach § 4 Abs. 4 Satz 2 bestimmten Ärztin/Arztes zur 

Arbeitsfähigkeit im Sinne des § 4 Abs. 5 Satz 1. Das Arbeitsverhältnis endet 

in diesem Fall mit Ablauf des Monats, in dem der/dem Mitarbeiterin/Mitar-

beiter das Gutachten bekannt gegeben worden ist.

(5) Soll die/der Mitarbeiterin/Mitarbeiter, deren/dessen Arbeitsverhältnis 

nach Absatz 1 Buchstabe a geendet hat, weiterbeschäftigt werden, ist 

ein neuer schriftlicher Arbeitsvertrag abzuschließen. Das Arbeitsverhält-

nis kann jederzeit mit einer Frist von vier Wochen zum Monatsende 

gekündigt werden, wenn im Arbeitsvertrag nichts anderes vereinbart ist.

 § 36

Kündigung des Arbeitsverhältnisses, Beschäftigungszeit

(1) Für die Dauer der Probezeit nach § 3 Abs. 4 beträgt die Kündigungsfrist 

zwei Wochen zum Monatsschluss. Im Übrigen beträgt die Kündigungsfrist 

bei einer Beschäftigungszeit (Absatz 3)

- bis zu einem Jahr ein Monat zum Monatsschluss,

- von mehr als einem Jahr 6 Wochen,

- von mindestens 5 Jahren 3 Monate,

- von mindestens 8 Jahren 4 Monate,

- von mindestens 10 Jahren 5 Monate,

- von mindestens 12 Jahren 6 Monate

zum Schluss eines Kalendervierteljahres.

(2) Arbeitsverhältnisse von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die das 40. 

Lebensjahr vollendet haben, können nach einer Beschäftigungszeit (Absatz 

3) von mehr als 15 Jahren durch den Dienstgeber nur aus einem wichtigen 

Grund gekündigt werden. Soweit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach 

den bis zum 30. Juni 2007 geltenden Regelungen unkündbar waren, ver-

bleibt es dabei.

(3) Beschäftigungszeit ist die bei demselben Dienstgeber im Arbeitsverhältnis 

zurückgelegte Zeit, auch wenn sie unterbrochen ist. Unberücksichtigt bleibt 

die Zeit eines Sonderurlaubs gemäß § 29, es sei denn, der Dienstgeber hat 

vor Antritt des Sonderurlaubs schriftlich ein dienstliches oder betriebliches 

Interesse anerkannt. Wechseln Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zwischen 

Dienstgebern, die vom Geltungsbereich dieser Arbeitsvertragsordnung 

erfasst werden, werden die Zeiten bei dem anderen Dienstgeber als Be-

schäftigungszeit anerkannt. Satz 3 gilt entsprechend bei einem Wechsel 

von einem anderen kirchlichen Dienstgeber. Übernimmt der Dienstgeber 

eine Einrichtung im Geltungsbereich der AVO oder in einem anderen Tä-

tigkeitsbereich der katholischen Kirche, so werden der/dem Mitarbeiterin/

Mitarbeiter die bei der Einrichtung zurückgelegten Zeiten als Beschäfti-

gungszeit angerechnet. Bei Übernahme einer Einrichtung aus einem 

anderen Tätigkeitsbereich können die bei dieser Einrichtung zurückgeleg-

ten Zeiten ganz oder teilweise als Beschäftigungszeit angerechnet werden, 

wenn in dieser Einrichtung den AVO entsprechende Regelungen galten.

(4) Alle Anstellungsträger sind gehalten, die Kündigung von Arbeitsverhält-

nissen nur nach Prüfung der sozialen Rechtfertigung auszusprechen, 

nachdem auch die Bischöfl iche Behörde vor Ausspruch der Kündigung die 

soziale Rechtfertigung einer Kündigung geprüft hat.
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 § 37

Zeugnis

(1) Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses haben die Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter Anspruch auf ein schriftliches Zeugnis über Art und Dauer ihrer Tätigkeit, 

das sich auch auf Führung und Leistung erstrecken muss (Endzeugnis).

(2) Aus triftigen Gründen können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch wäh-

rend des Arbeitsverhältnisses ein Zeugnis verlangen (Zwischenzeugnis).

(3) Bei bevorstehender Beendigung des Arbeitsverhältnisses können die Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter ein Zeugnis über Art und Dauer ihrer Tätigkeit 

verlangen (vorläufi ges Zeugnis).

(4) Die Zeugnisse gemäß den Absätzen 1 bis 3 sind unverzüglich auszustellen.

 § 38

Anzuwendende Tarifverträge und ihre Geltungsdauer

(1) Für die Beschäftigung von Auszubildenden fi nden die Bestimmungen des 

„Tarifvertrages für Auszubildende der Länder in Ausbildungsberufen nach 

dem Berufsbildungsgesetz (TVA-L BBiG)“ in seiner jeweils geltenden Fassung 

entsprechende Anwendung.

(2) Für die Beschäftigung von Praktikantinnen/Praktikanten fi ndet der „Tarifver-

trag über die Regelung der Arbeitsbedingungen der Praktikantinnen/

Praktikanten (TV Prakt)“ vom 22. März 1991 entsprechende Anwendung, 

und zwar mit der Maßgabe, dass:

a) Praktikantinnen oder Praktikanten, deren Praktikantenverhältnis 

nach dem 31.12.2007 beginnt, keinen Anspruch auf einen Verheira-

tetenzuschlag (§ 2 Abs. 1 TV Prakt) haben,

b) Praktikantinnen und Praktikanten Anspruch auf vermögenswirksa-

me Leistungen nach § 24 Abs. 1 dieser Ordnung haben.

(3) Für die Überleitung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in das Entgelt-

system dieser Ordnung gilt der „Tarifvertrag zur Überleitung der 

Beschäftigten der Länder in den TV-L und zur Regelung des Übergangs-

rechts (TVÜ-Länder)“ in entsprechender Anwendung.

 § 39

Ausschlussfrist

(1) Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis verfallen, wenn sie nicht innerhalb 

einer Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Fälligkeit von der/dem Mit-

arbeiterin/Mitarbeiter oder vom Dienstgeber schriftlich geltend gemacht 

werden. Für denselben Sachverhalt reicht die einmalige Geltendmachung 

des Anspruchs auch für später fällige Leistungen aus.

(2) Absatz 1 gilt nicht für Ansprüche aus einem Sozialplan.

 § 40

Besondere Vorschriften für Lehrkräfte

Für Lehrkräfte gelten abweichend von den Vorschriften dieser Ordnung folgen-

de gesonderte Regelungen:

1. Arbeitszeitregelung: Es gelten:

a) die „Verordnung über die Arbeitszeit der Lehrkräfte an öff entlichen 

Schulen (ArbZVO-Lehr)“ vom 02.08.2004 in ihrer jeweils geltenden 

Fassung, mit Ausnahme der §§ 5 bis 7,

b) das „Gesetz zur Regelung der Arbeitszeitaufteilung für Lehrer und 

Lehrerinnen an öff entlichen Schulen (Landesarbeitszeitaufteilungs-

gesetz – Brem.LAAufG)“ vom 17.06.1997 in seiner jeweils geltenden 

Fassung.

2. Familienzeitguthaben:

 Abweichend von § 11b wird das Familienzeitguthaben entsprechend in 

Unterrichtsstunden umgerechnet, die auf volle Unterrichtsstunden auf- 

oder abzurunden sind.

3. Eingruppierung, Entgelt:

a) Für die unter Wegfall der Bezüge beurlaubten Landesbeamtinnen und 

-beamte fi ndet die Ämterzuordnung zu den jeweiligen Besoldungs-

gruppen der Besoldungsordnung (des Bundes und des jeweiligen 

Bundeslandes) Anwendung.

b) Die Eingruppierung der sonstigen Lehrkräfte im Angestelltenverhält-

nis richtet sich nach dem „Erlass zur Eingruppierung der im 

Angestelltenverhältnis nach dem BAT beschäftigten Lehrkräfte an 

öff entlichen Schulen“ vom 15.01.1996 in der jeweils geltenden Fassung 
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und für Lehrkräfte der Katholischen Schule Bremerhaven nach den 

Richtlinien der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TDL) über die 

Eingruppierung der im Angestelltenverhältnis beschäftigten Lehrkräf-

te (Lehrer-Richtlinien der TDL) in der Neufassung vom 01.10.2003“. 

Änderungen des vorgenannten Erlasses oder ein ersetzender Erlass 

erlangen automatisch Geltung.

c) Für nicht vollbeschäftigte Lehrkräfte ist die arbeitsvertraglich verein-

barte Unterrichtsverpfl ichtung maßgebend. Sie erhalten als Entgelt 

den Teil des Arbeitsentgelts einer entsprechend vollbeschäftigten 

Lehrkraft, der dem Verhältnis ihrer Unterrichtsverpfl ichtung zur Regel-

stundenzahl einer vollbeschäftigten Lehrkraft entspricht.

4. Besondere Leistungen:

a) Abweichend von § 24 Abs. 2 erhalten Lehrkräfte nach einer Beschäf-

tigungszeit (§ 36 Abs. 3) von 25 Jahren und von 35 Jahren eine 

Jubiläumszuwendung. Sie beträgt jeweils 614 €.

b) Für die unter Wegfall der Bezüge beurlaubten Landesbeamtinnen und 

– beamten fi ndet § 24 Abs. 2 keine Anwendung. Unter Wegfall der 

Bezüge beurlaubte Landesbeamtinnen und – beamte erhalten nach 

einer Beschäftigungszeit (§ 36 Abs. 3) von 25 Jahren und von 40 Jah-

ren eine Jubiläumszuwendung. Sie beträgt jeweils 122,80 €.

5. Erholungsurlaub, Arbeitsunfähigkeit während der Schulferien:

a) Der Urlaub ist in den Schulferien zu nehmen.

b) Wird die Lehrkraft während der Schulferien durch Unfall oder Krankheit 

arbeitsunfähig, so hat sie dies unverzüglich anzuzeigen. Die Fristen 

des § 23 beginnen mit dem ersten Tag der Arbeitsunfähigkeit. Die 

Lehrkraft hat sich nach dem Ende der Schulferien oder, wenn die 

Krankheit länger dauert, nach Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit 

zur Arbeitsleistung zur Verfügung zu stellen.

6. Beendigung des Arbeitsverhältnisses: Das Arbeitsverhältnis endet ohne 

Kündigung mit Ende des Schulhalbjahres, in dem die Lehrkraft das gesetz-

lich festgelegte Alter zum Erreichen einer abschlagsfreien Regelaltersrente 

vollendet hat.

 § 41

Begriff sbestimmungen

(1) Sofern auf die Begriff e „Betrieb“ oder „betrieblich“ Bezug genommen wird, 

gilt der Begriff  der Einrichtung nach der Mitarbeitervertretungsordnung in 

ihrer jeweils geltenden Fassung.

(2) Leistungsgeminderte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter, die ausweislich einer Bescheinigung des beauftragten Arztes 

(§ 4 Abs. 5) nicht mehr in der Lage sind, auf Dauer die vertraglich geschuldete 

Arbeitsleitung in vollem Umfang zu erbringen, ohne deswegen zugleich teil-

weise oder in vollem Umfang erwerbsgemindert im Sinne des SGB VI zu sein.

(3) Die Regelungen für Angestellte fi nden Anwendung auf Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter, deren Tätigkeit vor dem 1. Januar 2005 der Rentenversi-

cherung der Angestellten unterlegen hätte. Die Regelungen für 

Arbeiterinnen und Arbeiter fi nden Anwendung auf Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter, deren Tätigkeit vor dem 1. Januar 2005 der Rentenversicherung 

der Arbeiter unterlegen hätte.

(4) Der Dienst im Bereich der katholischen Kirche oder einer der Kirchen oder 

kirchlichen Gemeinschaften, die Mitglieder in der Arbeitsgemeinschaft 

christlicher Kirchen in der Bundesrepublik sind, steht dem öff entlichen 

Dienst im Sinne der tarifl ichen Bestimmungen gleich.

(5) Soweit diese Arbeitsvertragsordnung (AVO) auf für die Beamten des Dienst-

gebers geltende Bestimmungen verweist, sind die entsprechenden 

landesrechtlichen Regelungen des Bundeslandes, in dem der jeweilige 

Dienstgeber seinen Sitz hat, anzuwenden.

(6) Die Regelungen des § 6 Abs. 8, des § 7 Abs. 9, des § 11a, des § 11b, des 

§ 11d und des § 30 Abs. 2 Buchst. g gelten als kinderbezogene Entgeltbe-

standteile im Sinne des Beschlusses der Zentral-KODA vom 01.10.2007.

 § 42

Inkrafttreten

Diese Arbeitsvertragsordnung tritt am 1. November 2007 in Kraft. Gleichzeitig 

tritt die Arbeitsvertragsordnung vom 24.07.1998 in ihrer zuletzt geltenden Fas-

sung außer Kraft.
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 II. Besonderer Teil

 Anlage 1

Ordnung für das Schlichtungsverfahren zur Beilegung von 

Streitigkeiten zwischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

und Dienstgeber aus dem Arbeitsverhältnis im verfasst-

kirchlichen Bereich (Schlichtungsordnung)

Präambel

Auf Beschluss der Bistums-KODA der Diözese Hildesheim vom 11.12.2006, auf 

der Grundlage des can. 1714 CIC und mit dem Ziel, einvernehmlich Streitfragen 

aus dem kirchlichen Arbeitsverhältnis beizulegen, erlässt der Bischof von Hildes-

heim die nachstehende Ordnung:

§ 1

Zuständigkeit

(1) Für die Diözese Hildesheim wird eine Schlichtungsstelle für Streitigkeiten 

zwischen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern und Dienst geber aus Arbeits-

verhältnissen am Sitz des Bischöfl  ichen Generalvikariats gebildet.

(2) Die Schlichtungsstelle ist örtlich zuständig im Bereich kirchlicher Einrichtungen 

in der Diözese Hildesheim und im Bereich überdiözesaner Einrichtungen, die 

ihren Sitz im Gebiet der Diözese Hildesheim haben. Sie ist sachlich zuständig 

für die Beilegung von Streitigkeiten zwischen kirchlichen Mitarbeiterinnen oder 

Mitarbeitern und ihren Dienstgebern aus dem Arbeits- und Ausbildungsver-

hältnis, soweit diese dem Regelungsbereich der Bistums-KODA unterfallen.

(3) Soweit arbeitsvertraglich die Zuständigkeit einer anderen Schlichtungs-

stelle vereinbart ist, verbleibt es hierbei.

(4) Die Zuständigkeit der Arbeitsgerichte und die Regelungen des Arbeitsge-

richtsverfahrens einschließlich der Fristenvorschriften bleiben unberührt.



50 | A R B E I T S V E R T R A G S O R D N U N G A R B E I T S V E R T R A G S O R D N U N G  | 51

§ 2

Zusammensetzung

(1) Die Schlichtungsstelle besteht aus der oder dem Vorsitzenden und einer 

stellvertretenden Vorsitzenden oder einem stellvertretenden Vorsitzenden 

sowie aus 6 Beisitzerinnen oder Beisitzern.

(2) Drei der Beisitzerinnen oder Beisitzer sind aus dem Bereich der kirchlichen 

Mitarbeite rin nen und Mitarbeiter zu benennen, und zwar je einer aus fol-

genden Gruppen:

1. dem liturgischen und pastoralen Dienst

2. der kirchlichen Verwaltung einschließlich technischer Dienste

3. dem kirchlichen Bildungswesen, dem Beratungsdienst sowie dem 

Sozial- und Erziehungsdienst.

(3) Die Mitglieder der Dienstgeberseite sind aus Dienststellen oder Einrichtun-

gen zu benen nen, in denen die vorgenannten Berufsgruppen jeweils 

überwiegend beschäftigt sind.

(4) Die Mitglieder der Schlichtungsstelle werden ehrenamtlich tätig.

(5) Die oder der Vorsitzende und ihre oder seine Stellvertreterin oder ihr oder 

sein Stellvertreter dürfen weder im kirchlichen Dienst stehen noch dem 

Leitungsorgan einer kirchlichen Körperschaft oder einer anderen kirchlichen 

Einrichtung angehören. Sie sollen die Befähigung zum Richteramt haben.

(6) In Streitfällen, in denen Mitglieder der Schlichtungsstelle befangen sind oder 

mit denen sie zuvor befasst waren, dürfen sie nicht tätig werden. Für den 

Ausschluss oder die Ablehnung eines Mitglieds der Schlichtungsstelle gelten 

§§ 41 bis 43 und 48 ZPO entsprechend. Der Schlichtungsausschuss entschei-

det über den Befangenheitsantrag ohne Mitwirkung des ausgeschlossenen 

oder abgelehnten Mitglieds, aber mit einem von der oder dem Vorsitzenden 

der Schlichtungsstelle zu benennenden Ersatzmitglied durch Beschluss end-

gültig. Der Beschluss ist zu begründen und zu den Akten zu nehmen.

§ 3

Benennung, Wahl und Amtszeit

(1) Die Beisitzerinnen und Beisitzer der Dienstgeberseite werden vom Gene-

ralvikar, die Beisitzerinnen und Beisitzer der Dienstnehmerseite von der 

Diözesanen Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeitervertretungen in der Diö-

zese Hildesheim benannt.

(2) Die oder der Vorsitzende und ihre oder seine Stellvertreterin oder ihr oder 

sein Stellvertreter werden aufgrund eines Vorschlags der Beisitzerinnen und 

Beisitzer vom Bischof ernannt. Die Abgabe eines Vorschlags bedarf der 

Mehrheit von zwei Dritteln der Beisitzerinnen und Beisitzer.

(3) Findet ein Vorschlag nicht innerhalb einer vom Bischof gesetzten Frist die 

erforderliche Mehrheit, ernennt der Bischof nach Anhörung des Bischöfl i-

chen Rates und der Diözesanen Arbeitsgemeinschaft  der 

Mitarbeitervertretungen die Vorsitzende oder den Vorsitzenden und die 

stellvertretende Vorsitzende oder den stellvertretenden Vorsitzenden.

(4) Die Amtszeit der Mitglieder der Schlichtungsstelle beträgt vier Jahre. Sie 

beginnt mit der Ernennung der oder des Vorsitzenden und der oder des 

stellvertretenden Vorsitzenden durch den Bischof.

(5) Wiederwahl und Wiederbenennung sind zulässig.

(6) Bei vorzeitigem Ausscheiden eines Mitgliedes der Schlichtungsstelle fi ndet 

für den Rest der Amtszeit eine Nachwahl bzw. Nachbenennung statt.

(7) Die Mitglieder der Schlichtungsstelle bleiben nach Ablauf der Amtszeit bis 

zur Ernennung oder Benennung einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers 

im Amt.

(8) Die Mitgliedschaft in der Schlichtungsstelle endet, wenn das Mitglied das 

Amt niederlegt, von der benennenden Stelle abberufen wird, die Mitglied-

schaftsvoraussetzungen nach dieser Ordnung nicht mehr erfüllt oder 

verstirbt. Für nach § 3 Abs. 2 oder 3 vom Bischof ernann te Vorsitzende und 

stellvertretende Vorsitzende gilt dies mit der Maßgabe, dass sie aus ihrem 

Vorsitzendenamt nur vom Bischof abberufen werden können.

§ 4

Schlichtungsausschuss, Besetzung bei Verhandlungen

(1) Für die Verhandlung und Entscheidung wird in der Schlichtungsstelle ein 

Schlichtungsausschuss gebildet.

(2) Der Schlichtungsausschuss verhandelt und entscheidet in der Besetzung 

von drei Mitgliedern einschließlich der oder des Vorsitzenden oder bei 

ihrer oder seiner Verhinderung der oder des stellvertretenden Vorsitzenden.

(3) Die oder der Vorsitzende bzw. ihre oder seine Stellvertreterin oder ihr oder 

sein Stellvertreter beruft jeweils eine Beisitzerin oder einen Beisitzer

a) aus dem Bereich der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Berufs-
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gruppe, zu der die oder der die Schlichtungsstelle anrufende 

Mitarbeiterin oder Mitarbeiter zugeordnet werden kann,

b) aus dem Bereich der Dienstgeberseite, die oder der möglichst in einer 

Einrichtung tätig sein soll, in der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

überwiegend tätig sind, die zu der Berufsgruppe gehören, zu der die 

oder der die Schlichtungsstelle anrufende Mitarbei terin oder Mitar-

beiter gehört.

§ 5

Unabhängigkeit und Schweigepfl icht

(1) Die Mitglieder der Schlichtungsstelle arbeiten als solche unabhängig und 

sind nur an Recht und Gesetz sowie ihr Gewissen gebunden.

(2) Die Mitglieder der Schlichtungsstelle unterliegen der Schweigepfl icht. Dies 

gilt auch für die Zeit nach ihrem Ausscheiden aus der Schlichtungsstelle.

(3) Die Mitglieder der Schlichtungsstelle sind zu Beginn ihrer Amtszeit, die Betei-

ligten zu Beginn des Verfahrens von der oder dem Vorsitzenden schriftlich über 

ihre Rechtsstellung nach Abs. 1 und ihre Pfl ichten nach Abs. 2 zu belehren.

§ 6

Geschäftsstelle, Aktenführung

(1) Für die Schlichtungsstelle wird eine Geschäftsstelle eingerichtet. Sitz der 

Geschäftsstelle ist bei der Hauptabteilung Personal/Ver waltung im Bischöf-

lichen Generalvikariat.

(2) Die Geschäftsstelle besorgt die Geschäfts- und Aktenführung nach Weisung 

der oder des Vorsitzenden sowie die Protokollführung in der mündlichen 

Verhandlung.

(3) Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geschäftsstelle und die Protokoll-

führerin oder der Protokollführer unterliegen der Schweigepfl icht. Dies gilt 

auch für die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem Amt.

(4) Die Kosten der Geschäftsstelle trägt die Diözese.

§ 7

Verfahren

(1) Die Schlichtungsstelle wird auf Antrag einer Mitarbeiterin oder eines Mit-

arbeiters oder des Dienstgebers tätig. Der Antrag ist schriftlich über die 

Geschäftsstelle an die Vorsitzende oder den Vorsitzenden zu richten. Der 

Antrag muss die Antragstellerin oder den Antragsteller, die Antragsgegne-

rin oder den Antragsgegner und den Gegenstand des Verfahrens 

bezeichnen. Der Antrag hat die verjährungshemmende Wirkung des § 203 

BGB.

(2) Die oder der Vorsitzende wirkt in jeder Phase des Schlichtungsverfahrens 

auf eine beschleunigte Durchführung der Schlichtung hin. Sie oder er kann 

Fristen setzen.

(3) Die oder der Vorsitzende triff t alle Maßnahmen, die zur Durchführung des 

Schlichtungsverfahrens erforderlich sind. Insbesondere bereitet sie oder er 

den Sach- und Streit stand soweit vor, dass die Beteiligten sich möglichst 

vor, spätestens in dem Verhandlungstermin vollständig erklären und vor-

handene Schriftstücke oder andere Dokumente einreichen und Personen, 

die zur Aufklärung des Sachstandes beitragen können, gehört werden.

(4) Die Einleitung oder Durchführung des Schlichtungsverfahrens kann abge-

lehnt werden, wenn der Schlichtungsausschuss das Schlichtungsverfahren 

einstimmig als ungeeignet zur Herbeiführung eines Vergleichs ansieht.

(5) Beteiligte können das Schlichtungsverfahren selbst oder durch eine schrift-

lich bevollmächtigte Person ihrer Wahl führen.

(6) Der Antrag soll ein bestimmtes Antragsbegehren enthalten. Zur Begrün-

dung dienende Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, wesentliche 

Schriftstücke beigefügt werden.

(7) Die Antragstellerin oder der Antragsteller kann ihren oder seinen Antrag 

jederzeit durch schriftliche Erklärung gegenüber der oder dem Vorsitzenden 

abändern oder zurücknehmen. Erweist sich ein Antrag als unzulässig oder 

off ensichtlich unbegründet, kann ihn die oder der Vorsitzende nach Bera-

tung mit den Mitgliedern des Schlichtungsausschusses ohne mündliche 

Verhandlung unter Angabe von Gründen abweisen.

(8) Ohne Hinzuziehung von Beisitzerinnen oder Beisitzern kann die oder der 

Vorsitzende Maßnahmen, die der zügigen Abwicklung des Verfahrens die-

nen, treff en. Sie oder er kann aus wichtigem Grund in Eilfällen ohne 

mündliche Verhandlung sachdienliche einstweilige Anordnungen treff en.
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§ 8

Vorschlag zur Einigung ohne mündliche Verhandlung

(1) Die oder der Vorsitzende hat auf eine Einigung zwischen den Beteiligten 

hinzuwirken. Er kann den Beteiligten schriftlich einen Vorschlag zur Einigung 

mit einer Frist zur Stellungnahme unterbreiten.

(2) Wird der Vorschlag von den Beteiligten angenommen, so ist er in einem Be-

schluss des Schlichtungsausschusses niederzulegen und von beiden Parteien 

zu unterschreiben. Die auf diese Weise zustande gekommene Einigung hat 

unter den Parteien die Wirkungen eines außergerichtlichen Vergleichs.

(3) Führt der Einigungsvorschlag nicht zu einer Einigung, wird ein Termin zur 

mündlichen Verhandlung anberaumt.

§ 9

Mündliche Verhandlung

(1) Die oder der Vorsitzende bestimmt den Termin zur mündlichen Verhandlung 

und lädt die Antragstellerin oder den Antragsteller, die Antragsgegnerin 

oder den Antragsgegner und sonstige Beteiligte mit einer Frist von zwei 

Wochen, im Eilfall mit einer Frist von einer Woche.

(2) Der Schlichtungsausschuss erörtert in nichtöff entlicher Verhandlung unter 

Leitung der oder des Vorsitzenden mit den Beteiligten die Sach- und Rechts-

lage und gibt ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme. Dritte können mit 

Zustimmung beider Parteien gehört werden.

(3) Über den Verlauf und das Ergebnis der mündlichen Verhandlung ist ein 

Protokoll zu fertigen.

(4) Die oder der an der Schlichtung beteiligte Mitarbeiterin oder Mitarbeiter kann 

sich in der mündlichen Verhandlung vor der Schlichtungs stelle durch eine 

bevollmächtigte Person vertreten lassen oder mit ihr als Beistand erscheinen.

(5) Der an der Schlichtung beteiligte Dienstgeber kann sich durch eine mit 

Vollmacht nach § 11 ArbGG und § 81 ZPO ausgestattete Mitarbeiterin oder 

einen mit Vollmacht nach § 11 ArbGG und § 81 ZPO ausgestatteten Mitar-

beiter vertreten lassen.

(6) Die oder der Vorsitzende kann das persönliche Erscheinen einer oder eines 

Beteiligten anordnen. Bei Nichterscheinen der Antragstellerin oder des 

Antragstellers erklärt die oder der Vorsitzende die Schlichtung für geschei-

tert. Bei Nichterscheinen der Antragsgegnerin oder des Antragsgegners 

ergeht eine Entscheidung (Einigungsempfehlung) nach Aktenlage.

§ 10

Vorschlag zur Einigung in der mündlichen Verhandlung

(1) Der Schlichtungsausschuss hat auf eine Einigung zwischen den Beteiligten 

hinzuwirken. Er kann den Beteiligten einen Vorschlag zur Einigung unter-

breiten, der im Wortlaut in das Protokoll aufgenommen wird.

(2) Wird der Vorschlag von den Beteiligten angenommen, so ist dies ebenfalls 

zu Protokoll zu nehmen. Der protokollierte Einigungsvorschlag ist zu ver-

lesen und von beiden Parteien zu genehmigen. Die auf diese Weise 

zustande gekommene Einigung hat unter den Parteien die Wirkungen 

eines außergerichtlichen Vergleichs.

(3) Kommt eine Einigung nicht zustande, erklärt der Schlichtungsausschuss 

die Schlichtung für gescheitert.

§ 11

Kosten und Auslagen

(1) Für das Schlichtungsverfahren werden Kosten nicht erhoben.

(2) Den Mitgliedern der Schlichtungsstelle sowie den von der Schlichtungs-

stelle angehörten Dritten werden auf Antrag Fahrkosten nach den in der 

Diözese Hildesheim geltenden reisekostenrechtlichen Vorschriften und die 

notwendigen Auslagen durch das Bischöfl iche Generalvikariat erstattet.

(3) Die Beteiligten tragen die ihnen entstandenen Kosten selbst. Die notwen-

digen Auslagen werden erstattet.

§ 12

Übergangsregelung

Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Ordnung bestehende Schlichtungs-

stelle bleibt bis zum Ende ihrer Amtszeit im Amt und arbeitet nach den 

Bestimmungen dieser Ordnung.

§ 13

Inkrafttreten

Diese Ordnung tritt am 01.01.2007 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Ordnung für das 

Schlichtungsverfahren bei Streitigkeiten zwischen Mitarbeiter und Dienstgeber 

aus Arbeitsverhältnissen vom 10.12.1987 (KA Nr. 2/1988, S. 19 ff ) außer Kraft.
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 Anlage 2

Reisekostenerstattung

§ 1

Geltungsbereich und Begriff sbestimmungen

(1) Diese Anlage regelt die Erstattung von Auslagen für Dienstreisen und 

Dienstgänge (Reisekostenvergütung).

(2) Dienstreisen im Sinne dieser Anlage sind Reisen zur Erledigung von Dienst-

geschäften außerhalb des Dienstortes, die schriftlich angeordnet oder 

genehmigt worden sind.

(3) Dienstgänge im Sinne dieser Anlage sind Gänge oder Fahrten am Dienst- 

oder Wohnort zur Erledigung von Dienstgeschäften außerhalb der 

Dienststätte, die angeordnet oder genehmigt worden sind.

§ 2

Anspruch auf Reisekostenvergütung

(1) Die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter hat Anspruch auf Reisekostenvergütung 

zur Abgeltung der notwendigen, dienstlich veranlassten Mehraufwendun-

gen nach Maßgabe dieser Anlage.

(2) Zuwendungen, die der Mitarbeiterin/dem Mitarbeiter von dritter Seite für 

dieselbe Dienstreise oder denselben Dienstgang gewährt wurden, sind auf 

die Reisekostenvergütung anzurechnen.

(3) Die Reisekostenvergütung ist innerhalb einer Ausschlussfrist von einem 

Jahr beim Dienstgeber schriftlich zu beantragen.

§ 3

Art der Reisekostenvergütung

Die Reisekostenvergütung umfasst:

1. Fahrtkostenerstattung (§ 4)

2. Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigung (§ 5)

3. Verpfl egungskosten (§ 7)

4. Übernachtungskosten (§ 8)

5. Erstattung der Nebenkosten (§ 9)

6. Pauschvergütung (§ 10)
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§ 4

Fahrtkostenerstattung

(1) Für Strecken, die mit regelmäßig verkehrenden Beförderungsmitteln zu-

rückgelegt worden sind, werden die entstandenen notwendigen 

Fahrtkosten bis zu den Kosten der 2. Klasse bei den Schienenfahrzeugen 

ICE, IC und EC erstattet, bei anderen Beförderungsmitteln bis zu den Kosten 

der vergleichbaren Klasse. Für die übrigen Schienenfahrzeuge sind die 

entstandenen Fahrtkosten bis zu den Kosten der 1. Klasse erstattungsfähig.

(2) Preisermäßigungen sind zu berücksichtigen; Fahrtkosten werden nicht 

erstattet, wenn das regelmäßig verkehrende Beförderungsmittel oder ein 

anderes unentgeltlich benutzt werden kann.

(3) Die Kosten einer höheren Klasse sind erstattungsfähig, wenn aus dienstli-

chen Gründen eine höhere Klasse benutzt werden musste.

§ 5

Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigung

Die Höhe der Wegstreckenentschädigung für Dienstfahrten und Dienstgänge 

mit dem privateigenen Motorfahrzeug beträgt je gefahrenen und nachgewie-

senen Kilometer 0,30 €. Werden dabei Personen mitgenommen, die Anspruch 

auf Fahrtkostenerstattung haben, so wird eine Mitnahmeentschädigung in Höhe 

von 0,02 € je Person und Kilometer gezahlt.

§ 6

Dauer der Dienstreise

Die Dauer der Dienstreise richtet sich nach der Abreise und Ankunft an der 

Wohnung. Wird die Dienstreise an der Dienststelle angetreten oder beendet, so 

tritt diese an die Stelle der Wohnung.

§ 7

Verpfl egungskosten

(1) Verpfl egungskosten werden erstattet für Dienstreisen, die mindestens 8 

Stunden betragen.

(2) Verpfl egungsmehraufwendungen werden bei einer Dienstreise im Regelfall 

in Höhe der folgenden Pauschalbeträge steuerfrei ersetzt:

Dauer der Abwesenheit am Kalendertag:

- 24 Stunden: 24,00 €

- weniger als 24 Stunden aber mindestens 14 Stunden: 12,00 €

- weniger als 14 Stunden aber mindestens 8 Stunden: 6,00 €

(3) Erhält die/der Dienstreisende ihres/seines Amtes wegen unentgeltliche Verpfl e-

gung, ist von den Verpfl egungskosten für das Frühstück 20 %, für das Mittag- und 

Abendessen je 35 %, mindestens jedoch für jede Mahlzeit ein Betrag in Höhe 

des maßgebenden Sachbezugswertes nach der Sachbezugsverordnung ein-

zubehalten. Die Kürzung der Verpfl egungskosten darf das Doppelte des jeweils 

geltenden Sachbezugswertes nicht überschreiten.

(4) Eine Tätigkeit, die nach 16.00 Uhr begonnen und vor 8.00 Uhr des nachfol-

genden Kalendertages beendet wird, ohne dass eine Übernachtung 

stattfi ndet, ist mit der gesamten Abwesenheitsdauer dem Kalendertag der 

überwiegenden Abwesenheit zuzurechnen.

§ 8

Übernachtungskosten

Für erforderliche Übernachtungen werden die entstandenen notwendigen und 

nachgewiesenen Übernachtungskosten erstattet.

Bis zu einem Betrag von 10,00 € wird auf die Vorlage von Nachweisen verzichtet. 

Dieser Betrag wird dann nicht gezahlt, wenn die Unterkunft unentgeltlich vom 

Dienstgeber zur Verfügung gestellt oder bezahlt wird.

§ 9

Erstattung der Nebenkosten

Zur Erledigung des Dienstgeschäfts notwendige Auslagen (z.B. Taxikosten), die 

nicht nach den §§ 4 bis 8 zu erstatten sind, werden bei Nachweis als Nebenkos-

ten erstattet.

§ 10

Pauschvergütung

Der Dienstgeber kann bei regelmäßigen oder gleichartigen Dienstreisen oder 

Dienstgängen anstelle der Reisekostenvergütung im Sinne des § 3 Nr. 1 bis 5 

oder Teilen davon eine Pauschvergütung gewähren.
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 § 11

Reisekosten aus Anlass von Schulfahrten

Die aus Anlass von Schulfahrten entstehenden Reisekosten für Lehrkräfte des 

Bistums können nach den landesrechtlichen Vorschriften abgerechnet werden.

 Anlage 3

Altersteilzeit

Präambel

Mit dieser Regelung soll älteren Mitarbeiterinnen / Mitarbeitern ein gleitender Über-

gang vom Erwerbsleben in den Ruhestand ermöglicht und damit Auszubildenden, 

Ausgebildeten und Arbeitslosen Beschäftigungsmöglichkeiten eröff net werden.

§ 1

Geltungsbereich

Diese Regelung gilt für Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, die als Übergang vom Er-

werbsleben in den Ruhestand ihre Arbeitszeit auf der Grundlage des 

Altersteilzeitgesetzes in der jeweils geltenden Fassung vermindern.

§ 2

Altersteilzeitarbeitsvoraussetzungen und Verteilung der Arbeitszeit

1. Der Dienstgeber kann mit Mitarbeiterinnen / Mitarbeitern, die

a) das 55. Lebensjahr vollendet haben,

b) eine Beschäftigungszeit (§ 36 Abs. 3 AT AVO) von fünf Jahren vollendet 

haben und

c) innerhalb der letzten fünf Jahre vor Beginn der Altersteilzeitarbeit mindes-

tens 1080 Kalendertage in einer versicherungspfl ichtigen Beschäftigung 

nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch gestanden haben,

die Änderung des Dienstverhältnisses in ein Altersteilzeitdienstverhältnis 

auf der Grundlage des Altersteilzeitgesetzes vereinbaren; das 

Altersteilzeitdienstverhältnis muss ein versicherungspfl ichtiges Beschäfti-

gungs verhältnis im Sinne des Dritten Buches Sozialgesetzbuch sein.

2. Mit Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern, die das 60. Lebensjahr vollendet haben 

und die die übrigen Voraussetzungen des Absatzes 1 erfüllen, soll auf deren 

Antrag ein Altersteilzeitdienstverhältnis vereinbart werden. Der Antrag ist 

drei Monate vor dem geplanten Beginn des Altersteilzeitdienstverhältnisses 

zu stellen; von dieser Frist kann einvernehmlich abgewichen werden.

3. Der Dienstgeber kann die Vereinbarung eines Altersteilzeitverhältnisses 

ablehnen, soweit dringende dienstliche bzw. betriebliche Gründe entge-

genstehen; diese liegen insbesondere vor, wenn durch das Altersteilzeit-
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dienstverhältnis finanzielle Mittel Dritter (kirchliche und öffentliche 

Zuwendungen, Leistungen der Sozialleistungsträger) gemindert werden 

oder die Grenzwerte des § 3 Abs. 1 Nr. 3 ATG überschritten wird.

4. Das Altersteilzeitarbeitsverhältnis soll mindestens für die Dauer von zwei 

Jahren vereinbart werden. Es muss vor dem 01. Januar 2010 beginnen.

5. Die Vereinbarung (Änderungsvertrag) bedarf der Schriftform.

6. In der Vereinbarung ist festzulegen, wann das Dienstverhältnis endet.

§ 3

Reduzierung und Verteilung der Arbeitszeit

1. Die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit während des Altersteilzeit-

dienstverhältnisses beträgt die Hälfte der bisherigen wöchentlichen 

Arbeitszeit. Als bisherige wöchentliche Arbeitszeit ist die wöchentliche 

Arbeitszeit zugrunde zu legen, die mit der Mitarbeiterin/dem Mitarbeiter 

vor dem Übergang in die Altersteilzeitarbeit vereinbart war. Zugrunde zu 

legen ist höchstens die Arbeitszeit, die im Durchschnitt der letzten 24 Mo-

nate vor dem Übergang in die Altersteilzeitarbeit vereinbart war. Bei der 

Ermittlung der durchschnittlichen Arbeitszeit nach Satz 2 dieses Unterab-

satzes bleiben Arbeitszeiten, die die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit 

überschritten haben, außer Betracht. Die ermittelte durchschnittliche Ar-

beitszeit kann auf die nächste volle Stunde gerundet werden.

2. Die während der Gesamtdauer des Altersteilzeitdienstverhältnisses zu leis-

tende Arbeit kann insbesondere so verteilt werden, dass sie

a) in der ersten Hälfte des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses geleistet und 

die/der Mitarbeiterin/Mitarbeiter anschließend von der Arbeit unter 

Fortzahlung der Bezüge nach Maßgabe der §§ 4 und 5 freigestellt 

wird (Blockmodell) oder

b) durchgehend geleistet wird (Teilzeitmodell).

3. Die/Der Mitarbeiterin/Mitarbeiter kann vom Dienstgeber verlangen, dass 

ihr/sein Wunsch nach einer bestimmten Verteilung der Arbeitszeit mit dem 

Ziel einer einvernehmlichen Regelung erörtert wird.

§ 4

Höhe der Bezüge

1. Die/Der Mitarbeiterin/Mitarbeiter erhält als Bezüge die sich für entspre-

chende Teilzeitkräfte ergebenden Beträge mit der Maßgabe, dass die 

Bezügebestandteile, die üblicherweise in die Berechnung des Aufschlags 

zur Urlaubsvergütung einfl ießen, sowie Wechselschicht- und Schichtzula-

gen entsprechend dem Umfang der tatsächlich geleisteten Tätigkeit 

berücksichtigt werden.

Die im Blockmodell über die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit hinaus 

geleisteten Arbeitsstunden gelten bei Vorliegen der übrigen Voraussetzun-

gen gemäß § 8 Abs. 7 AT AVO als Überstunden.

2. Als Bezüge im Sinne des Absatzes 1 gelten auch Einmalzahlungen (z.B. 

Jahressonderzuwendung, Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld) und vermögens-

wirksame Leistungen.

§ 5

Aufstockungsleistungen

1. Die der/dem Mitarbeiterin/Mitarbeiter nach § 4 zustehenden Bezüge zu-

züglich des darauf entfallenden sozialversicherungspfl ichtigen Teils der 

vom Dienstgeber zu tragenden Umlage zur Zusatzversorgungskasse wer-

den um 20 v.H. dieser Bezüge aufgestockt (Aufstockungsbetrag). Bei der 

Berechnung des Aufstockungsbetrages bleiben steuerfreie Bezügebestand-

teile, Vergütungen für Mehrarbeit- und Überstunden, Bereitschaftsdienste 

und Rufbereitschaften unberücksichtigt; diese werden soweit sie nicht 

unter Absatz 2 Unterabsatz 2 und 3 fallen, neben dem Aufstockungsbetrag 

gezahlt.

2. Der Aufstockungsbetrag muss so hoch sein, dass die Mitarbeiterin/der 

Mitarbeiter 83 v.H. des Nettobetrages des bisherigen Arbeitsentgelts erhält 

(Mindestnettobetrag). Als bisheriges Arbeitsentgelt ist anzusetzen das ge-

samte, dem Grunde nach beitragspflichtige Arbeitsentgelt, das die 

Mitarbeiterin/der Mitarbeiter für eine Arbeitsleistung bei bisheriger wö-

chentlicher Arbeitszeit (§ 3 Abs. 1 Unterabs. 2) zu beanspruchen hätte; der 

sozialversicherungspfl ichtige Teil der vom Dienstgeber zu tragenden Um-

lage zur Zusatzversorgungseinrichtung bleibt unberücksichtigt.

Dem bisherigen Arbeitsentgelt nach Unterabsatz 1 Satz 2 zuzurechnen sind 

Vergütungen für Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft – letztere jedoch 

ohne Vergütungen für angefallene Arbeit einschließlich einer etwaige We-

gezeit – , die ohne Reduzierung der Arbeitszeit zugestanden hätten; in 

diesen Fällen sind die tatsächlich zustehenden Vergütungen abweichend 

von Absatz 1 Satz 2 letzter Halbsatz in die Berechnung des aufzustockenden 

Nettobetrages einzubeziehen.
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Haben der/dem Mitarbeiterin/Mitarbeiter, die/der die Altersteilzeit im Block-

modell leistet, seit mindestens zwei Jahren vor Beginn des 

Altersteilzeitarbeitsverhältnisses ununterbrochen Pauschalen für Überstun-

den zugestanden, werden diese der Bemessungsgrundlage nach 

Unterabsatz 1 Satz 2 in der Höhe zugerechnet, die ohne die Reduzierung 

der Arbeitszeit maßgebend gewesen wäre; in diesem Fall sind in der Ar-

beitsphase die tatsächlich zustehenden Pauschalen abweichend von Absatz 

1 Satz 2 letzter Halbsatz in die Berechnung des aufzustockenden Nettobe-

trages einzubeziehen.

Beim Blockmodell können in der Freistellungsphase die in die Bemessungs-

grundlage eingehenden, nicht regelmäßig zustehenden Bezüge bestandteile 

(z.B. Erschwerniszuschläge) mit dem für die Arbeitsphase errechneten Durch-

schnittsbetrag angesetzt werden; dabei werden Krankheits- und 

Urlaubszeiten nicht berücksichtigt. Allgemeine Bezügeerhöhungen sind zu 

berücksichtigen, soweit die zugrunde liegenden Bezügebestandteile eben-

falls an allgemeinen Bezügeerhöhungen teilnehmen.

3. Für die Berechnung des Mindestnettobetrages nach Absatz 2 ist die Rechts-

verordnung nach §15 Satz 1 Nr. 1 ATG zugrunde zu legen. Sofern das bei 

bisheriger Arbeitszeit zustehende Arbeitsentgelt nach Absatz 2 Unterabsatz 

1 Satz 2 das höchste in dieser Rechtsverordnung ausgewiesene Arbeitsent-

gelt übersteigt, sind für die Berechnung des Mindestnettobetrages 

diejenigen gesetzlichen Abzüge anzusetzen, die bei Mitarbeiterinnen/

Mitarbeitern gewöhnlich anfallen (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a ATG).

4. Neben den von der/dem Mitarbeiterin/Mitarbeiter zu tragenden Sozialver-

sicherungsbeiträgen für die nach § 4 zustehenden Bezüge entrichtet der 

Dienstgeber gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchstaben b des Altersteilzeitgesetzes 

zusätzliche Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung für den Unter-

schiedsbetrag zwischen den nach § 4 zustehenden Bezügen einerseits und 

90 v.H. des Arbeitsentgeltes im Sinne des Absatzes 2 zuzüglich des sozial-

versicherungspfl ichtigen Teils der vom Dienstgeber zu tragenden Umlage 

zur Zusatzversorgungskasse, höchstens aber der Beitragsbemessungsgren-

ze, andererseits.

5. Ist die/der Mitarbeiterin/Mitarbeiter von der Versicherungspfl icht in der 

gesetzlichen Rentenversicherung befreit, erhöht sich der Zuschuss des 

Dienstgebers zu einer anderen Zukunftssicherung um den Betrag, den der 

Dienstgeber nach Absatz 4 bei der Versicherungspfl icht in der gesetzlichen 

Rentenversicherung zu entrichten hätte.

6. Die Regelungen der Absätze 1 bis 5 gelten auch in den Fällen, in denen 

eine aufgrund dieser Anlage geschlossene Vereinbarung eine Verteilung 

der Arbeitsleistung (§ 3 Abs. 2) vorsieht, die sich auf einen Zeitraum von 

mehr als sechs Jahren erstreckt.

7. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, die nach Inanspruchnahme der Altersteilzeit 

eine Rentenkürzung wegen einer vorzeitigen Inanspruchnahme der Rente 

zu erwarten haben, erhalten für je 0,3 v.H. Rentenminderung eine Abfi n-

dung in Höhe von 5 v.H. der Vergütung und der in Monatsbeiträgen 

festgelegten Zulagen, die der/dem Mitarbeiterin/Mitarbeiter im letzten 

Monat vor dem Ende des Altersteilzeitdienstverhältnisses zugestanden 

hätte, wenn sie/er mit der bisherigen wöchentlichen Arbeitszeit (§ 3 Abs. 

1 Unterabs. 2) beschäftigt gewesen wäre. Die Abfi ndung wird zum Ende 

des Altersteilzeitdienstverhältnisses gezahlt.

§ 6

Nebentätigkeiten

Die/Der Mitarbeiterin/Mitarbeiter darf während des Altersteilzeitdienstverhält-

nisses keine Beschäftigungen oder selbständigen Tätigkeiten ausüben, die die 

Geringfügigkeitsgrenze des § 8 SGB IV überschreiten, es sei denn, diese Beschäf-

tigungen oder selbständigen Tätigkeiten sind bereits innerhalb der letzten fünf 

Jahre vor Beginn des Altersteilzeitdienstverhältnisses ständig ausgeübt worden. 

Die bestehende Regelung des § 4 Abs. 3 AT AVO bleibt unberührt.

§ 7

Urlaub

Für die/den Mitarbeiterin/Mitarbeiter, die/der im Rahmen der Altersteilzeit im 

Blockmodell (§ 3 Abs. 2 Buchst. a) beschäftigt wird, besteht kein Urlaubsanspruch 

für die Zeit der Freistellung von der Arbeit. Im Kalenderjahr des Übergangs von 

der Beschäftigung zur Freistellung hat die/der Mitarbeiterin/Mitarbeiter für jeden 

vollen Beschäftigungsmonat Anspruch auf ein Zwölftel des Jahresurlaubs.

§ 8

Nicht bestehende bzw. ruhende Aufstockungsleistungen

1. In den Fällen krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit besteht der Anspruch 

auf die Aufstockungsleistungen (§ 5) längstens für die Dauer der Entgelt-

fortzahlung (§ 23 AT AVO), der Anspruch auf die Aufstockungsleistungen 

nach § 5 Abs. 1 und 2 darüber hinaus längstens bis zum Ablauf der Fristen 

für die Zahlung von Krankenbezügen. Für die Zeit nach Ablauf der Entgelt-
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fortzahlung wird der Aufstockungsbetrag in Höhe des kalendertäglichen 

Durchschnitts des nach § 5 Abs. 1 und 2 in den letzten drei abgerechneten 

Kalendermonaten maßgebenden Aufstockungsbetrag gezahlt; Einmalzah-

lungen bleiben unberücksichtigt.

Im Falle des Bezuges von Krankengeld (§§ 44 ff . SGB V), Versorgungskran-

kengeld (§§ 16 ff . BVG), Verletztengeld (§§ 45 ff . SGB VII), Übergangsgeld 

(§§ 49 ff . SGB VII) oder Krankentagegeld von einem privaten Krankenversi-

cherungsunternehmen tritt die Mitarbeiterin/der Mitarbeiter für den nach 

Unterabsatz 1 maßgebenden Zeitraum seine gegen die Bundesanstalt für 

Arbeit bestehenden Ansprüche auf Altersteilzeitleistungen (§ 10 Abs. 2 ATG) 

an den Dienstgeber ab.

2. Ist die/der Mitarbeiterin/Mitarbeiter, die/der die Altersteilzeitarbeit im Block-

modell ableistet, während der Arbeitsphase über den Zeitraum der 

Entgeltfortzahlung (§ 23 AT AVO) hinaus arbeitsunfähig erkrankt, verlängert 

sich die Arbeitsphase um die Hälfte des den Entgeltfortzahlungszeitraum 

übersteigenden Zeitraums der Arbeitunfähigkeit; in dem gleichen Umfang 

verkürzt sich die Freistellungsphase.

3. Der Anspruch auf die Aufstockungsleistungen ruht während der Zeit, in 

der die/der Mitarbeiterin/Mitarbeiter eine unzulässige Beschäftigung oder 

selbständige Tätigkeit im Sinne des § 6 ausübt oder über die Altersteilzeit 

hinaus Mehrarbeit und Überstunden leistet, die den Umfang der Gering-

fügigkeitsgrenze des § 8 SGB IV überschreiten. Hat der Anspruch auf die 

Aufstockungsleistungen mindestens 150 Tage geruht, erlischt er; mehrere 

Ruhenszeiträume werden zusammengerechnet.

4. Wenn die/der Mitarbeiterin/Mitarbeiter infolge Krankheit den Anspruch 

auf eine Rente nach Altersteilzeitarbeit nicht zum arbeitsvertraglich fest-

gelegten Zeitpunkt erreicht, verhandeln die Dienstvertragsparteien über 

eine interessengerechte Vertragsanpassung.

§ 9

Ende des Dienstverhältnisses

1. Das Dienstverhältnis endet zu dem in der Altersteilzeitvereinbarung fest-

gelegten Zeitpunkt.

2. Das Dienstverhältnis endet unbeschadet der sonstigen tarifl ichen Beendi-

gungstatbestände (§§ 35 und 36 AT AVO)

a) mit Ablauf des Kalendermonats vor dem Kalendermonat, für den die/

der Mitarbeiterin/Mitarbeiter eine Rente wegen Alters oder, wenn sie/

er von der Versicherungspfl icht in der gesetzlichen Rentenversiche-

rung befreit ist, eine vergleichbare Leistung einer Versicherungs- oder 

Versorgungseinrichtung oder eines Versicherungsunternehmens be-

anspruchen kann; dies gilt nicht für Renten, die vor dem für den 

Versicherten maßgebenden Rentenalter in Anspruch genommen 

werden können; das Dienstverhältnis einer Mitarbeiterin endet nicht, 

solange die Inanspruchnahme einer Leistung im Sinne dieser Rege-

lung zum Ruhen der Versorgungsrente nach § 55 Abs. 6 der Satzung 

der KZVK oder nach § 65 Abs. 7 der Satzung der VBL führen würde, 

oder

b) mit Beginn des Kalendermonats, für den die/der Mitarbeiterin/Mitar-

beiter eine Rente wegen Alters, eine Knappschaftsausgleichsleistung, 

eine ähnliche Leistung öff entlich-rechtlicher Art oder, wenn sie/er von 

der Versicherungspfl icht in der gesetzlichen Rentenversicherung be-

freit ist, eine vergleichbare Leistung einer Versicherungs- oder 

Versorgungseinrichtung oder eines Versicherungsunternehmens be-

zieht.

3. Endet bei einer/einem Mitarbeiterin/Mitarbeiter, die/der im Rahmen der 

Altersteilzeit nach dem Blockmodell (§ 3 Abs. 2 Buchst. a) beschäftigt wird, 

das Dienstverhältnis vorzeitig, hat sie/er Anspruch auf eine etwaige Diff e-

renz zwischen den nach den §§ 4 und 5 erhaltenen Bezügen und 

Aufstockungsleistungen und den Bezügen für den Zeitraum seiner tatsäch-

lichen Beschäftigung, die sie/er ohne Eintritt in die Altersteilzeit erzielt 

hätte. Bei Tod der/des Mitarbeiterin/Mitarbeiters steht dieser Anspruch 

ihren/seinen Erben zu.

§ 10

Mitwirkungspfl icht

Die/Der Mitarbeiterin/Mitarbeiter hat Änderungen der sieh/ihn betreff enden 

Verhältnisse, die für den Anspruch auf Aufstockungsleistungen erheblich sind, 

dem Dienstgeber unverzüglich mitzuteilen.

Die/Der Mitarbeiterin/Mitarbeiter hat dem Dienstgeber zu Unrecht bezahlte 

Leistungen, die die im Altersteilzeitgesetz vorgesehenen Leistungen übersteigen, 

zu erstatten, wenn sie/er die unrechtmäßige Zahlung dadurch bewirkt hat, dass 

sie/er Mitwirkungspfl ichten nach Absatz 1 verletzt hat.
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 Anlage 4

Ordnung zum Abschluss einer betrieblichen Zusatzversiche-

rung bei der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse des 

Verbandes der Diözesen Deutschlands (KZVK)

§ 1

Geltungsbereich

(1) Diese Ordnung gilt für Arbeitsverhältnisse von Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeitern gemäß § 2 AT (Allgemeiner Teil der AVO).

(2) Arbeitsverhältnisse, in denen bei Inkrafttreten dieser Ordnung Ansprüche 

auf betriebliche Altersversorgung über andere Durchführungswege einge-

räumt waren, bleiben, soweit sie fortbestehen, unberührt.

§ 2

Versorgungsanspruch

Anspruch auf eine zusätzliche Alters-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebe-

nenversorgung (Zusatzversorgung) besteht vom Beginn des Arbeits-/ 

Ausbildungsverhältnisses an für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die unter § 1 

fallen sowie für gemäß der Ordnung für Berufsausbildungsverhältnisse zu ihrer 

Ausbildung Beschäftigte,

a) die das 17. Lebensjahr vollendet haben,

b) die bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres die Wartezeit erfüllen können, 

wobei frühere Versicherungszeiten, die auf die Wartezeit angerechnet wer-

den, zu berücksichtigen sind,

c) mit denen die Pfl ichtversicherung - auch in den Fällen des § 3, mit Ausnah-

me der Buchstaben g und h - arbeitsvertraglich vereinbart wurde.

 § 3

Ausnahmen von der Versicherungspfl icht

(1) Versicherungsfrei sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die

a) eine Anwartschaft oder einen Anspruch auf lebenslängliche Versor-

gung nach beamten- oder soldatenrechtlichen Vorschriften oder 

Grundsätzen oder entsprechenden kirchenrechtlichen Regelungen 

mindestens in Höhe der beamtenrechtlichen Mindestversorgungs-
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bezüge haben und denen Hinterbliebenenversorgung gewährleistet 

ist oder

b) bis zum Beginn der Beteiligung ihres Dienstgebers bei der KZVK oder 

einer anderen Zusatzversorgungseinrichtung, von der Versicherungen 

übergeleitet werden, nach einer kollektivrechtlichen Regelung, einer 

Ruhelohnordnung oder einer entsprechenden Bestimmung für den 

Fall der Dienstunfähigkeit oder des Erreichens einer Altersgrenze einer 

Anwartschaft oder einen Anspruch auf eine vom Dienstgeber zu ge-

währende lebenslängliche Versorgung und Hinterbliebenenversorgung 

auf der Grundlage des nach der Regelung ruhegeldfähigen Arbeits-

entgelts und der Dauer der Dienstjahre, Betriebszugehörigkeit oder 

dergleichen haben oder

c) geringfügig im Sinne des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV beschäftigt sind oder

d) für das bei den Beteiligten bestehende Arbeitsverhältnis aufgrund 

gesetzlicher, tarifl icher oder vertraglicher Vorschrift einer anderen  

Zusatzversorgungseinrichtung (Versorgungsanstalt der deutschen 

Bühnen, Versorgungsanstalt der deutschen Kulturorchester, Bahnver-

sicherungsanstalt Abteilung B oder einer gleichartigen Versorgungs-

einrichtung) angehören muss oder

e) aufgrund einer KODA-Regelung, der Satzung der KZVK oder der Sat-

zung einer anderen Zusatzversorgungseinrichtung, von der 

Versicherungen übergeleitet werden, von der Pfl icht zur Versicherung 

befreit worden sind oder

f ) als Beschäftigte eines Mitglieds eines der Vereinigung der kommuna-

len Arbeitgeberverbände angehörenden Arbeitgeberverbandes nicht 

unter den Personenkreis des § 1 des Tarifvertrages über die zusätzliche 

Altersvorsorge der Beschäftigten des öff entlichen Dienstes (ATV-K) 

fallen oder als Beschäftigte eines sonstigen Beteiligten nicht unter 

den Personenkreis dieser Vorschrift fi elen, wenn die Beteiligten diesen 

Tarifvertrag anwenden würden oder

g) bei der Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen oder der Versor-

gungsanstalt der deutschen Kulturorchester freiwillig weiterversichert 

sind, und zwar auch dann, wenn diese freiwillige Weiterversicherung 

später als drei Monate nach Beginn des Arbeitsverhältnisses endet 

oder

h) Rente wegen Alters nach §§ 35 – 40 bzw. §§ 236 – 238 SGB VI als 

Vollrente erhalten oder erhalten haben oder bei denen der Versiche-

rungsfall der Altersrente bei einer Zusatzversorgungseinrichtung, von 

der Überleitungen erfolgen, eingetreten ist oder

i) Anspruch auf Übergangsversorgung nach Nummer 6 der Sonderre-

gelungen 2 n oder Nummer 4 der Sonderregelungen 2 x zum 

Bundes-Angestelltentarifvertrag besitzen oder

k) mit Rücksicht auf ihre Zugehörigkeit zu einem ausländischen System 

der sozialen Sicherung nicht der Pfl ichtversicherung in der gesetzli-

chen Rentenversicherung unterliegen und sich dort auch nicht 

freiwillig versichert haben oder

l) ihre Rentenanwartschaften aus der gesetzlichen Rentenversicherung 

oder einem sonstigen Alterssicherungssystem auf ein Versorgungssys-

tem der europäischen Gemeinschaften oder ein Versorgungssystem 

einer europäischen Einrichtung (z.B. europäisches Patentamt, europäi-

sches Hochschulinstitut, Eurocontrol) übertragen haben oder

m) als Mitglied des Versorgungswerks der Presse auf ihren schriftlichen 

Antrag von der Versicherungspfl icht befreit worden sind oder

n) als Beschäftigte mit einer wissenschaftlichen Tätigkeit an Hochschulen 

oder Forschungseinrichtungen für ein auf nicht mehr als fünf Jahre 

befristetes Arbeitsverhältnis eingestellt wurden und bisher keine  

Pfl ichtversicherungszeiten in der Zusatzversorgung haben auf ihren 

schriftlichen Antrag von der Kasse befreit worden sind.

(2) Absatz 1 Buchst. a und b gilt nicht für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 

nur Anspruch auf Witwen-Witwer- oder Waisengeld oder einen entspre-

chenden Unterhaltsbeitrag haben.

§ 4

Versicherung

(1) Der Dienstgeber erfüllt den Anspruch auf Zusatzversorgung durch Versi-

cherung bei der KZVK nach Maßgabe dieser Versorgungsordnung.

(2) Der Anspruch auf Leistungen aus der Zusatzversorgung richtet sich aus-

schließlich nach der Satzung der KZVK in ihrer jeweiligen Fassung sowie 

den Ausführungsbestimmungen zur Satzung. Dieser Anspruch kann nur 

gegenüber der KZVK geltend gemacht werden.

§ 5

Freiwillige Versicherung

(1) Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird die Möglichkeit eröff net, durch 

Entrichtung eigener Beiträge unter Inanspruchnahme der steuerlichen 

Förderung bei der KZVK nach deren Satzungsvorschriften eine zusätzliche 

kapitalgedeckte Altersvorsorge im Rahmen der betrieblichen Altersversor-
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gung aufzubauen. Nach Beendigung der Pfl ichtversicherung kann die 

bestehende oder neu aufgenommene freiwillige Versicherung – unabhän-

gig davon, ob eine steuerliche Förderung möglich ist – längstens bis zum 

Eintritt des Versicherungsfalls fortgesetzt werden. Die Fortsetzung ist in-

nerhalb einer Ausschlussfrist von drei Monaten nach Beendigung der 

Pfl ichtversicherung zu beantragen.

(2) Die eigenen Beiträge der Pfl ichtversicherten zur freiwilligen Versicherung 

werden entsprechend deren schriftlicher Ermächtigung vom Dienstgeber 

aus dem Arbeitsentgelt an die Zusatzversorgungseinrichtung abgeführt.

(3) Die freiwillige Versicherung kann in Anlehnung an das Punktemodell als 

Höherversicherung erfolgen.

(4) Das Nähere regelt die Satzung der KZVK.

§ 6

Anmeldung und Abmeldung

(1) Der Dienstgeber meldet die Mitarbeiterin / den Mitarbeiter mit Beginn des 

versicherungspfl ichtigen Vertragsverhältnisses bei der KZVK an.

(2) Mit Ende des versicherungspfl ichtigen Vertragsverhältnisses meldet der 

Dienstgeber die Versicherten bei der KZVK ab.

§ 7

Beiträge / Zuschüsse

(1) Der Beitrag des Dienstgebers zur Zusatzversorgung beträgt 4 % des zu-

satzversorgungspfl ichtigen Entgelts. Zusatzversorgungspfl ichtiges Entgelt 

sind die steuerpfl ichtigen Bezüge. Bestandteile des zusatzversorgungs-

pfl ichtigen Entgelts oberhalb der Summe aus Endgrundvergütung und 

Familienzuschlag einer/s kinderlos verheirateten Angestellten der Vergü-

tungsgruppe I BAT (VkA) bzw. BAT-O (VkA) – jährlich einmal einschließlich 

der Zuwendung, wenn die/der Beschäftigte eine zusatzversorgungspfl ich-

tige Zuwendung erhält – werden mit dem 3,25-fachen Wert als 

Berechnungsgrundlage herangezogen, wenn für die/den Beschäftigte/n 

am 31.12.2001 schon und am 01.01.2002 noch eine zusätzliche Umlage 

nach Maßgabe der Satzung der KZVK gezahlt wurde. Bei einer nach dem 

31.12.2002 beginnenden Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz ist zu-

satzversorgungspflichtiges Entgelt während der Altersteilzeitarbeit das 

1,8-fache der Bezüge, soweit es nicht in voller Höhe zusteht. Wird ein Beitrag 

an die gesetzliche Rentenversicherung gezahlt, der den Mindestbeitrag nach 

§ 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b des Altersteilzeitgesetzes übersteigt, ist das zusatz-

pflichtige Entgelt entsprechend zu erhöhen. Eine Entgeltumwandlung 

vermindert nicht die Bemessungsgrundlage nach Satz 1.

(2) Kein zusatzversorgungspfl ichtiges Entgelt sind

a) Bestandteile des Arbeitsentgelts, die durch KODA-Regelung, Tarifver-

trag, Betriebsvereinbarung oder Arbeitsvertrag ausdrücklich als nicht 

zusatzversorgungspfl ichtig bezeichnet sind,

b) Aufwendungen des Dienstgebers für eine Zukunftssicherung des/der 

Beschäftigten,

c) Krankengeldzuschüsse,

d) einmalige Zahlungen (z.B. Zuwendungen, Urlaubsabgeltungen), die 

aus Anlass der Beendigung, des Eintritts des Ruhens oder nach der 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses gezahlt werden; die Teilzuwen-

dung, die der Mitarbeiterin und dem Mitarbeiter, die mit Billigung 

ihres bisherigen Dienstgebers zu einem anderen kirchlichen Dienst-

geber übertreten, der seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der 

KZVK oder einer anderen Zusatzversorgungseinrichtung, zu der die 

Versicherungen übergeleitet werden, versichert, gezahlt wird, ist da-

gegen zusatzversorgungspfl ichtiges Entgelt,

e) einmalige Zahlungen (z.B. Zuwendungen) insoweit, als bei ihrer Be-

rechnung Zeiten berücksichtigt sind, für die keine Beiträge für 

laufendes zusatzversorgungspfl ichtiges Entgelt zu entrichten sind,

f ) vermögenswirksame Leistungen, Jubiläumszuwendungen,

g) Sachbezüge, die während eines Zeitraumes gewährt werden, für den 

kein laufendes zusatzversorgungspfl ichtiges Entgelt zusteht,

h) geldwerte Vorteile, die steuerlich als Arbeitslohn gelten,

i) geldliche Nebenleistungen, wie Ersatz von Werbungskosten (z.B. Auf-

wendungen für Werkzeuge, Berufskleidung, Fortbildung) sowie 

Zuschüsse (z.B. zu Fahr-, Heizungs-, Wohnungs-, Essens-, Kontofüh-

rungskosten),

j) Mietbeiträge an Beschäftigte mit Anspruch auf Trennungsgeld  (Tren-

nungsentschädigung),

k) Schulbeihilfen,

l) einmalige Zuwendungen anlässlich des Erwerbs eines Diploms einer 

Verwaltungs- oder Wirtschaftsakademie,

m) Prämien im Rahmen des behördlichen oder betrieblichen Vorschlags-

wesens,

n) Erfi ndervergütungen,
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o) Kassenverlustentschädigungen (Mankogelder, Fehlgeldentschädigungen),

p) Einkünfte, die aus ärztlichen Liquidationserlösen zufl ießen,

q) einmalige Unfallentschädigungen,

r) Aufwandsentschädigungen; reisekostenähnliche Entschädigungen; 

Entgelte aus Nebentätigkeiten; Tantiemen, Provisionen, Abschluss-

prämien und entsprechende Leistungen; einmalige und sonstige nicht 

laufend monatlich gezahlte über- oder außertarifl iche Leistungen oder 

vergleichbare Leistungen in nicht kollektivrechtlich geregelten Ar-

beitsverhältnissen,

s) Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit.

(3) Kein zusatzversorgungspfl ichtiges Entgelt ist ferner der Teil des steuerpfl ich-

tigen Arbeitsentgelts, der nach Anwendung des Absatzes 2 den 2,5-fachen 

Wert der monatlichen Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Ren-

tenversicherung übersteigt. Haben Beschäftigte für einen Kalendermonat 

oder für einen Teil eines Kalendermonats Anspruch auf Krankengeldzu-

schuss – auch wenn dieser wegen der Höhe der Belastungen des 

Sozialversicherungsträgers nicht gezahlt wird –, gilt für diesen Kalender-

monat als zusatzversorgungspfl ichtiges Entgelt der Urlaubslohn (zuzüglich 

eines etwaigen Sozialzuschlags) bzw. die Urlaubsvergütung für die Tage, 

für die Anspruch auf Lohn, Vergütung, Urlaubslohn, Urlaubsvergütung oder 

Krankenbezüge besteht. In diesem Kalendermonat geleistete einmalige 

Zahlungen sind neben dem Urlaubslohn bzw. der Urlaubsvergütung nach 

Maßgabe der Sätze 1 und 2 zusatzversorgungspfl ichtiges Entgelt. Für 

Pfl ichtversicherte, die zur Übernahme von Aufgaben der Entwicklungshil-

fe im Sinne des § 1 Entwicklungshelfer-Gesetz vom 18.06.1969 in der jeweils 

geltenden Fassung ohne Arbeitsentgelt beurlaubt sind, hat der Beteiligte 

für die Zeit der Beurlaubung Beiträge an die Kasse abzuführen, wenn der 

Träger der Entwicklungshilfe die Beiträge erstattet. Für die Bemessung der 

Beiträge gilt als zusatzversorgungspfl ichtiges Entgelt das Entgelt, von dem 

nach § 166 Abs. 1 Nr. 4 SGB VI die Beiträge für die gesetzliche Rentenversi-

cherung zu berechnen sind.

(4) Von der Verpfl ichtung zur Beitragszahlung gemäß Absatz 1 kann bis zu 

einer Mindesthöhe von zwei v. H. für die Dauer von bis zu drei Jahren ab-

gewichen werden, wenn sich die Einrichtung in einer wirtschaftlichen 

Notlage befi ndet. Die Feststellung der wirtschaftlichen Notlage wird durch 

die Kommission oder einem von ihr eingesetzten Ausschuss getroff en. Die 

Regelung kann verlängert werden.

(5) Beiträge sind für den Zeitraum zu tragen, für den der Mitarbeiterin / dem 

Mitarbeiter ein Anspruch auf Vergütung oder auf Sozialbezüge nach der 

für sie maßgebenden Vergütungsordnung zusteht.

(6) Der Dienstgeber trägt darüber hinaus weitere Zuschüsse/Sanierungsgelder 

nach Maßgabe der Satzung der KZVK.

§ 8

Soziale Komponenten

(1) Für die Pfl ichtversicherten ergeben sich Versorgungspunkte aus Beiträgen, 

Gutschriften aus Überschüssen und für soziale Komponenten nach Maß-

gabe der Satzung der KZVK und der Absätze 2 bis 5.

(2) Für jeden vollen Kalendermonat ohne Arbeitsentgelt, in dem das Arbeits-

verhältnis wegen einer Elternzeit nach § 15 des Bundes erziehungsgeldgesetzes 

ruht, werden für jedes Kind, für das ein Anspruch auf Elternzeit besteht, die 

Versorgungspunkte berücksichtigt, die sich bei einem zusatzversorgungs-

pfl ichtigen Entgelt von 500,00 € in diesem Monat ergeben würden.

(3) Während der Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz werden den auf-

grund der Pfl ichtversicherung für Entgelte erworbenen Versorgungspunk-

ten so viele Versorgungspunkte hinzugerechnet, dass diese insgesamt mit 

dem 1,8-fachen Wert berücksichtigt werden.

(4) Bei Invalidität werden vom Eintritt des Versicherungsfalls, frühestens von 

der letzten Beitragszahlung zur Pfl ichtversicherung, bis zur Vollendung des 

60. Lebensjahres Versorgungspunkte hinzugerechnet. Die Hinzurechnung 

beträgt für jeweils 12 volle, bis zur Vollendung des 60. Lebensjahres fehlen-

de Kalendermonate so viele Versorgungspunkte, wie dies dem Verhältnis 

vom durchschnittlichem monatlichen zusatzversorgungspfl ichtigen Entgelt 

der letzten drei Kalenderjahre vor Eintritt des Versicherungsfalls zum Refe-

renzentgelt entspricht; bei Berechnung des durchschnittlichen Entgelts 

werden Monate ohne zusatzversorgungspfl ichtiges Entgelt nicht berück-

sichtigt. Ist in diesem Zeitraum kein zusatzversorgungspfl ichtiges Entgelt 

angefallen, ist für die Berechnung nach Satz 2 das Entgelt zu Grunde zu 

legen, das sich als durchschnittliches monatliches zusatzversorgungspfl ich-

tiges Entgelt im Kalenderjahr vor dem Rentenbeginn ergeben hätte.

(5) In dem in Art. 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet werden für die 

Pfl ichtversicherung, unabhängig vom tatsächlichen Beitrag, Versorgungs-

punkte auf der Basis des Beitragssatzes hinzugerechnet, der auch im 

übrigen Bundesgebiet gemäß § 7 Abs. 1 für die Pfl ichtversicherung erhoben 

wird.

a) Die hinzugerechneten Versorgungspunkte werden zu einem Drittel 

aus den Überschüssen des Abrechnungsverbandes P der KZVK und 
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zu einem weiteren Drittel durch einen Zuschuss der zum 31.12.2001 

vorhandenen Beteiligten aus dem übrigen Bundesgebiet und schließ-

lich zu einem weiteren Drittel durch einen Zuschuss des Verbandes 

der Diözesen Deutschlands in seiner Eigenschaft als Dachorganisation 

aller Diözesen fi nanziert.

b) Der insgesamt zur Finanzierung aufzubringende Zuschuss ergibt sich 

im Jahre 2002 aus der Diff erenz zwischen dem Pfl ichtbeitrag Ost und 

dem Pfl ichtbeitrag West (1 v. H. und 4 v. H. des zusatzversorgungs-

pfl ichtigen Entgelts). Er vermindert sich jährlich insoweit, wie der 

Pfl ichtbeitrag Ost angehoben wird. Der Beitragssatz Ost wird in zehn 

jährlichen Schritten von jeweils 0,3 Prozentpunkten angehoben.

c) Basis für die Belastung des jeweiligen Dienstgebers ist das jährliche 

zusatzversorgungspfl ichtige Entgelt aller am 31.12.2001 bei ihm 

pfl ichtversicherten Mitarbeiterinnen /Mitarbeiter. Das Verhältnis dieses 

Entgelts zum gesamten jährlichen zusatzversorgungspfl ichtigen Ent-

gelt aller Dienstgeber im übrigen Bundesgebiet ist der Verteilungs-

maßstab.

Übergangsregelungen für Anwartschaften der Versicherten

§ 9

Grundsätze

(1) Für die Versicherten werden die Anwartschaften (beitragslose Versorgungs-

punkte) nach dem am 31.12.2000 geltenden Recht der Zusatzversorgung 

entsprechend den §§ 73 und 74 der Satzung der KZVK ermittelt. Die An-

wartschaften nach Satz 1, unter Einschluss des Jahres 2001, werden in 

Versorgungspunkte umgerechnet, indem der Anwartschaftsbetrag durch 

den Messbetrag von 4,00 € geteilt wird; sie werden dem Versorgungskon-

to (§ 34 Abs. 1 Satzung KZVK) ebenfalls gutgeschrieben.

(2) Das Jahr 2001 wird entsprechend dem „Altersvorsorgeplan 2001“ (Anlage 1) 

berücksichtigt; dies gilt auch für im Jahr 2001 eingetretene Rentenfälle. Ist der 

Versicherungsfall der teilweisen oder vollen Erwerbsminderung im Jahr 2001 

eingetreten, gilt Satz 1 mit der Maßgabe, dass die zusatzversorgungsrechtliche 

Umsetzung der Neuregelungen im gesetzlichen Erwerbsminderungsrecht 

aus der 33. Satzungsänderung berücksichtigt wird.

(3) Soweit auf Vorschriften des bis zum 31.12.2000 geltenden Zusatzversor-

gungsrechts verwiesen wird, erfolgt dies durch Benennung der bisherigen 

entsprechenden Vorschriften der Satzung.

(4) Für die Berechnung der Anwartschaften sind, soweit jeweils erforderlich, 

die Rechengrößen (Entgelt, Gesamtbeschäftigungsquotient, Steuertabelle, 

Sozialversicherungsbeiträge, Familienstand u. a.) vom 31.12.2001 maßge-

bend; soweit gesamtversorgungsfähiges Entgelt zu berücksichtigen ist, 

ergibt sich dieses aus den entsprechenden Kalenderjahren vor dem 

01.01.2002; dabei bleibt die Dynamisierung zum 01.01.2002 unberücksich-

tigt. Für die Rentenberechnung nach § 18 Abs. 2 BetrAVG ist das am 

31.12.2001 geltende Rentenrecht maßgebend.

(5) Beanstandungen gegen die mitgeteilten beitragslosen Versorgungspunk-

te sind innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Zugang 

des Nachweises der KZVK schriftlich unmittelbar gegenüber der Kasse zu 

erheben. Auf die Ausschlussfrist ist in dem Nachweis hinzuweisen.

§ 10

Höhe der Anwartschaften für am 31.12.2001 schon 

und am 01.01.2002 noch Pfl ichtversicherte

(1) Die Anwartschaften der am 31.12.2001 schon und am 01.01.2002 noch 

Pfl ichtversicherten berechnen sich nach § 18 Abs. 2 BetrAVG, soweit sich 

aus Absatz 2 nichts anderes ergibt. Satz 1 gilt entsprechend für Beschäftig-

te, die nach den am 31.12.2000 geltenden Vorschriften der KZVK als 

pfl ichtversichert gelten. § 35 a in der am 31.12.2001 geltenden Fassung der 

Satzung der KZVK fi ndet Anwendung, soweit seine Voraussetzungen zum 

31.12.2001 bereits erfüllt waren *.

* Der Wortlaut des § 35 a der Satzung der KZVK a. F.:

§ 35a der Satzung der KZVK in der am 31.12.2001 geltenden Fassung:

Versicherungsrente auf Grund des Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung  Bei einem 

Versicherten, der nach dem 21. Dezember 1974 und nach Vollendung seines 35. Lebensjahres aus einem 

Arbeitsverhältnis ausgeschieden ist, auf Grund dessen er 

a) seit mindestens zehn Jahren ununterbrochen durch denselben Beteiligten oder dessen Rechtsvorgänger  

pfl ichtversichert gewesen ist oder

b) - wenn das Arbeitsverhältnis mindestens zwölf Jahre ohne Unterbrechung be standen hatte - seit mindestens 

drei Jahren ununterbrochen durch denselben Beteiligten oder dessen Rechtsvorgänger pfl ichtversichert ge-

wesen ist, wird, wenn ein Anspruch auf Versicherungsrente entsteht, die Versicherungsrente hinsichtlich dieses 

Abschnittes der Pfl ichtversicherung abweichend von § 35 Abs. 1 Satz 1 wie folgt berechnet:

1. Der monatliche Betrag der Versicherungsrente beträgt für je zwölf Umlagemo nate (§ 63 Abs. 5), die auf Grund 

des nach Buchstabe a oder b maßgebenden Arbeitsverhältnisses zurückgelegt worden sind, 0,4 v.H. des Entgelts 

nach Nr. 2; ein verbleibender Rest von weniger als zwölf Umlagemonaten bleibt bei der Berechnung unberück-

sichtigt.
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(2) Für Beschäftigte in den alten Bundesländern, die am 01.01.2002 das 55. Le-

bensjahr vollendet haben (rentennahe Jahrgänge), ist Ausgangswert für 

die bis zum 31.12.2001 in der Zusatzversorgung (Gesamtversorgung) er-

worbene Anwartschaft die Versorgungsrente, die sich unter Beachtung der 

Maßgaben des § 72, insbesondere unter Berücksichtigung der Mindestge-

samtversorgung (§ 32 Abs. 5 a. F.) und des § 35 a Abs. 1 Satz 2 a. F., für den 

Berechtigten bei Eintritt des Versicherungsfalls am 31.12.2001, frühestens 

jedoch zum Zeitpunkt der Vollendung des 63. Lebensjahres vor Berücksich-

tigung des Abschlags ergeben würde. Von diesem Ausgangswert ist der 

Betrag abzuziehen, den die Versicherten aus dem Punktemodell bis zur 

Vollendung des 63. Lebensjahres vor Berücksichtigung des Abschlags noch 

erwerben könnten, wenn für sie zusatzversorgungspfl ichtige Entgelte in 

Höhe des mit dem Gesamtbeschäftigungsquotienten vervielfachten ge-

samtversorgungsfähigen Entgelts gezahlt würden. Sind am 31.12.2001 die 

Voraussetzungen für die Berücksichtigung des § 100 Abs. 3 a. F. erfüllt, 

berechnet sich der Versorgungsvomhundertsatz nach dieser Vorschrift mit 

der Maßgabe, dass nach § 100 Abs. 3 Satz 2 a. F. abzuziehende Monate die 

Monate sind, die zwischen dem 31.12.1991 und dem Ersten des Monats 

liegen, der auf die Vollendung des 63. Lebensjahres folgt. Die Sätze 1 bis 3 

gelten für Beschäftigte, die am 31.12.2001 eine Rente für schwerbehinder-

te Menschen beanspruchen könnten, wenn sie zu diesem Zeitpunkt bereits 

das 60. Lebensjahr vollendet hätten, entsprechend mit der Maßgabe, dass 

an die Stelle des 63. Lebensjahres das entsprechende, für sie individuell 

frühestmögliche Eintrittsalter in die abschlagsfreie Rente für schwerbehin-

derte Menschen maßgeblich ist.

(3) Für Pfl ichtversicherte, die vor dem 14.11.2001 Altersteilzeit oder einen Vorru-

hestand vereinbart haben, gilt Absatz 2 entsprechend mit der Maßgabe, dass 

an die Stelle des 63. Lebensjahres das vereinbarte Ende des Altersteilzeitar-

beitsverhältnisses bzw. in den Fällen des Vorruhestandes das Alter tritt, zudem 

nach der Vorruhestandsvereinbarung die Rente beginnen würde.

2. Entgelt im Sinne der Nr. 1 ist das Entgelt, das nach § 34 Abs. 1,1 a und 2 im Zeit punkt der Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses gesamtversorgungsfähig gewe sen wäre, wenn in diesem Zeitpunkt der Versicherungsfall 

eingetreten wäre und die Versorgungsrente am Ersten des folgenden Kalendermonats begonnen hätte.

3. War der Versicherungsrentenberechtigte während des nach Nummer 1 maßge benden Zeitraumes teilzeit-

beschäftigt (§ 34a), ist für jeden Versicherungsab schnitt ein Beschäftigungsquotient und für das maßgebende 

Arbeitsverhältnis ein Gesamtbeschäftigungsquotient zu bilden (§ 34a Abs. 2 und 3). War der Ver-

sicherungsrentenberechtigte während des nach § 34 für die Berechnung des gesamtversorgungsfähigen 

Entgelts maßgebenden Berechnungszeitraumes teil zeitbeschäftigt, gilt für die Ermittlung des Entgelts im Sinne 

der Nr. 2 § 34a Abs. 4 sinngemäß. Entgelt im Sinne der Nr. 2 ist das entsprechend dem Ge-

samtbeschäftigungsquotienten herabgesetzte Entgelt.

Erreicht der nach Satz 1 Nr. 1 bis 3 sich ergebende Betrag nicht den Betrag, der sich bei Anwendung des § 35 

Abs. 1 Satz 1 Buchst. a, b, d und e auf den in Satz 1 bezeichneten Abschnitt der Pfl ichtversicherung ergeben 

würde, so ist dieser Be trag maßgebend. Eine Unterbrechung des Arbeitsverhältnisses in den in § 28 Abs. 3 Satz 

1 Buchst. a und b genannten Fällen gilt nicht als Unterbrechung im Sinne des Satzes 1 Buchst. a. 

(4) Für die Berechnung der beitragslosen Versorgungspunkte nach Absatz 2 ist 

die Rentenauskunft des gesetzlichen Rentenversicherungsträgers zum Stich-

tag 31.12.2001 nach Durchführung einer Kontenklärung maßgebend. Die 

Pfl ichtversicherten haben, sofern sie nicht bereits über eine Rentenauskunft 

aus dem Jahr 2001 verfügen, bis zum 30.09.2002 eine Rentenauskunft zu 

beantragen und diese unverzüglich der KZVK zu übersenden. Sofern die 

Rentenauskunft aus von den Pfl ichtversicherten zu vertretenden Gründen 

bis zum 31.12.2003 nicht beigebracht wird, werden die beitragslosen Versor-

gungspunkte nach Absatz 1 berechnet. Bei Vorliegen besonderer Gründe 

kann die Kasse eine angemessene Fristverlängerung gewähren. Soweit bis 

zum 31.12.2002 bereits ein bestands- oder rechtskräftiger Rentenbescheid 

der gesetzlichen Rentenversicherung vorliegt, ist - abweichend von Satz 1 

- dieser Grundlage für die Berechnung nach Absatz 2.

(5) Für die Zeit bis zur Vollendung des 63. Lebensjahres werden Entgeltpunk-

te in Höhe des jährlichen Durchschnitts der in dem Zeitraum vom 01.01.1999 

bis 31.12.2001 tatsächlich aus Beitragszeiten erworbenen Entgeltpunkte in 

Ansatz gebracht. Bei Pfl ichtversicherten, die nicht in der gesetzlichen Ren-

tenversicherung versichert sind, wird der anzurechnende Bezug nach der 

bisher geltenden Regelung berücksichtigt; Zuschüsse werden in Höhe des 

jährlichen Durchschnitts der in der Zeit vom 01.01.1999 bis 31.12.2001 

tatsächlich gemeldeten Zuschüsse in Ansatz gebracht. Ist in den Jahren 

1999 bis 2001 kein zusatzversorgungspfl ichtiges Entgelt bezogen worden, 

ist gesamtversorgungsfähiges Entgelt das zusatzversorgungspfl ichtige 

Entgelt, das sich ergeben hätte, wenn für den gesamten Monat Dezember 

2001 eine Beschäftigung vorgelegen hätte. Sind in den Jahren 1999 bis 

2001 keine Entgeltpunkte erworben worden, ist für die Ermittlung der 

Entgeltpunkte das rentenversicherungspfl ichtige Entgelt maßgebend, das 

im Monat Dezember 2001 bezogen worden wäre, wenn während des ge-

samten Monats eine Beschäftigung vorgelegen hätte; für die Ermittlung 

der Zuschüsse gilt dies entsprechend.

(6) Für die Berechnung der beitragslosen Versorgungspunkte nach Absatz 1 

und 2 haben die Pfl ichtversicherten bis zum 31.12.2002 ihrem Dienstgeber 

den Familienstand am 31.12.2001 (§ 32 Abs. 3 c Satz 1 Buchst. a und b a. F.) 

mitzuteilen. Der Dienstgeber hat die Daten an die Kasse zu melden.

(7) Für die Dynamisierung der Anwartschaften gelten die Regelungen der 

Satzung der KZVK.
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§ 11

Höhe der Anwartschaften für am 01.01.2002 beitragsfrei Versicherte

(1) Die beitragslosen Versorgungspunkte der am 01.01.2002 beitragsfrei Ver-

sicherten werden nach der am 31.12.2001 geltenden Ver sicherungs-

rentenberechnung ermittelt. Für die Dynamisierung der Anwartschaften 

gelten die Regelungen der Satzung der KZVK.

(2) Für Beschäftigte, für die § 107 a a. F. gilt, fi ndet Absatz 1 mit der Maßgabe 

Anwendung, dass beitragslose Versorgungspunkte nur nach §§ 35, 35a a. F. 

berechnet werden und dass der Berechnung das Entgelt zugrunde zu legen 

ist, das bei Pfl ichtversicherung in den letzten fünf Jahren vor Beendigung 

des Arbeitsverhältnisses zusatzversorgungspfl ichtig gewesen wäre. Für 

Beschäftigte nach Satz 1 gilt die Wartezeit als erfüllt.

(3) Für die freiwillig Weiterversicherten gilt Absatz 1 entsprechend.

§ 12

Übergangsregelung für die Hinzurechnung von Versorgungspunkten

Bei Beschäftigten, die am 01.01.2002 bereits 20 Jahre pfl ichtversichert sind, werden 

für jedes volle Kalenderjahr der Pfl ichtversicherung bis zum 31.12.2001 durch-

schnittlich mindestens 1,84 Versorgungspunkte berücksichtigt. Bei Beschäftigten, 

deren Gesamtbeschäftigungsquotient am 31.12.2001 kleiner als 1,0 ist, gilt Satz 1 

entsprechend mit der Maßgabe, dass der Faktor 1,84 mit dem am 31.12.2001 

maßgebenden Gesamtbeschäftigungsquotienten multipliziert wird.

§ 13

Sterbegeld

Sterbegeld wird bei Fortgeltung des bisherigen Rechts Anspruchsberechtigten 

unter Berücksichtigung des am 31.12.2001 maßgebenden Gesamtbeschäfti-

gungsquotienten in folgender Höhe gezahlt für Sterbefälle:

- im Jahr 2002  1.535,00 €,

- im Jahr 2003  1.500,00 €,

- im Jahr 2004  1.200,00 €,

- im Jahr 2005   900,00 €,

- im Jahr 2006   600,00 €,

- im Jahr 2007   300,00 €.

Ab dem Jahr 2008 fällt das Sterbegeld weg.

§ 14 

Inkrafttreten

Das bisherige Gesamtversorgungssystem wird mit Ablauf des 31.12.2000 ge-

schlossen. Für das Jahr 2001 gelten die bisherigen arbeitsrechtlichen Regelungen 

fort.

Diese Ordnung tritt zum 01.01.2002 in Kraft.

Anlage zur Anlage 4: Altersvorsorgeplan 2001

Dieser Tarifvertrag gilt einheitlich für die Tarifgebiete Ost und West

Ablösung des Gesamtversorgungssystems

1.1  Das bisherige Gesamtversorgungssystem wird mit Ablauf des 31.12.2000 

geschlossen und durch das Punktemodell ersetzt. Zur juristischen Be-

wertung vgl. Anlage 1.

1.2. Auf ein Zurückfallen der Renten und Anwartschaften auf den Stand des 

Jahres 2000 wird verzichtet.

1.3 Durch den Systemwechsel erhalten die Arbeitnehmer die Möglichkeit, 

eine zusätzliche kapitalgedeckte Altersversorgung durch eigene Beiträ-

ge unter Inanspruchnahme der steuerlichen Förderung aufzubauen 

(Riester-Rente). Diese Möglichkeit soll auch bei den Zusatzversorgungs-

kassen eröff net werden.

Die Möglichkeit der Entgeltumwandlung besteht derzeit - einheitlich 

für alle Arbeitnehmer - nicht; die Tarifvertragsparteien geben sich eine 

Verhandlungszusage für eine tarifvertragliche Regelung zur Entgeltum-

wandlung.

1.4 Die Umlagefi nanzierung wird auch nach Systemwechsel beibehalten. 

Sie kann schrittweise nach den Möglichkeiten der einzelnen Zusatzver-

sorgungskassen durch Kapitaldeckung abgelöst werden (Kom bina tions-

modell).

2. Punktemodell

2.1 Die Leistungsbemessung erfolgt nach dem Punktemodell. Es werden 

diejenigen Leistungen zugesagt, die sich ergeben würden, wenn eine 

Gesamt-Beitragsleistung von 4 v.H. vollständig in ein kapitalgedecktes 

System eingezahlt würde.
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2.2 Soweit eine Kapitaldeckung vorhanden ist, werden die tatsächlich er-

zielten Kapitalerträge veranschlagt.

Soweit keine Kapitaldeckung vorhanden ist, wird jährlich die laufende 

Verzinsung der zehn größten Pensionskassen gemäß jeweils aktuellem 

Geschäftsbericht des Bundesaufsichtsamtes für das Versicherungswesen 

(bzw. Nachfolgeeinrichtung) zugrunde gelegt.

Überschüsse werden wie bei einer Pensionskasse festgestellt. Von die-

sem Überschüssen werden nach Abzug der Verwaltungskosten (soweit 

fi ktiv: 2 v.H.) vorrangig die sozialen Komponenten und dann Bonus-

punkte fi nanziert.

Soziale Komponenten sind:

a) Zurechnungszeiten bei Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenen-

renten (vgl. Textziff er 2.5)

b) Kindererziehungszeiten

Berücksichtigung eines Beitrages von 20 € pro Monat pro Kind für 

die Dauer der gesetzlichen Erziehungszeit (ohne Beschäftigung).

c) Übergangsregelung für alle Versicherten mit einer Mindestpfl icht-

versicherungszeit von 20 Jahren die monatlich weniger als 3.600 

DM brutto verdienen. Ihre erworbenen Anwartschaften werden 

festgestellt und ggf. auf mindestens 0,8 Versorgungspunkte für 

jedes volle Kalenderjahr der Pfl ichtversicherung angehoben (Einbe-

ziehung des Be schäf ti  gungs quotienten).

2.3 Die als Anlage beigefügte Tabelle kommt zur Anwendung. Diese Tabel-

le basiert auf folgenden Parametern:

Ein Zinssatz entsprechend § 2 der Deckungsrückstellungsverordnung 

von derzeit 3,25 v.H. vor Eintritt des Versorgungsfalls wird zugrunde 

gelegt. Nach Eintritt des Versorgungsfalls gilt ein Zinssatz von 5,25 v.H. 

Bei Änderungen des Verordnungs-Zinssatzes gilt dieser bis zum Wirk-

samwerden einer entsprechenden tarifvertraglichen Anpassung fort. 

Die versicherungsmathematischen Berechnungen basieren auf den 

Richttafeln 1998 von Klaus Heubeck.

2.4 Die Versicherungsfälle entsprechen denen in der gesetzlichen Renten-

vers icherung (A l ters renten ,  E r wer bsminderungsrenten , 

Hinterbliebenen renten). Bei teilweiser Erwerbsminderung wird die Hälf-

te des Betrages gezahlt, der bei voller Erwerbsminderung zustünde.

Abschläge werden für jeden Monat der vorzeitigen Inanspruchnahme 

der Rente (wie gesetzliche Rentenversicherung) in Höhe von 0,3 v.H. 

erhoben; höchstens jedoch insgesamt 10,8 v.H.

2.5 Bei Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenrenten vor Vollendung 

des 60. Lebensjahres werden Versorgungspunkte hinzugerechnet. Für 

ein Referenzentgelt wird für jedes Kalenderjahr vor Vollendung des 

60. Lebensjahres je ein Versorgungspunkt hinzugerechnet.

2.6 Von den Verpfl ichtungen zur Beitragszahlung im der Textziff er 2.1 dieses 

Tarifvertrages kann bis zu einer Mindesthöhe von zwei v.H. für die Dau-

er von bis zu drei Jahren im Rahmen eines landesbezirklichen Tarifver-

trages abgewichen werden, wenn sich der Betrieb in einer wirtschaft-

lichen Notlage befi ndet. Die Feststellung der wirtschaftlichen Notlage 

wird durch eine paritätisch besetzte Kommission der Tarifvertragspar-

teien getroff en.

 Die Regelung kann verlängert werden.

2.7 Entgelte aus Altersteilzeit werden in Höhe des vereinbarten Entgelts 

mindestens jedoch mit 90 % des vor Beginn der Altersteilzeit maßge-

benden Wertes berücksichtigt (wie nach bisherigem Recht). Fälle des 

Vorruhestandes werden wie nach altem Recht behandelt.

3. Übergangsrecht

3.1 Die Höhe der laufenden Renten und der Ausgleichsbeträge wird zum 

31. 12. 2001 festgestellt.

3.2 Die laufenden Renten werden als Besitzstandsrenten weitergezahlt. Die 

abbaubaren Ausgleichsbeträge werden in Höhe des Dynamisierungs-

gewinns abgebaut.

3.3 Die Besitzstandsrenten und die Neurenten werden beginnend mit dem 

Jahr 2002 jeweils zum 1.7. eines Jahres bis 2007 mit 1 v.H. jährlich dy-

namisiert.

3.4 Die Anwartschaften der am 31.12.2001 schon und am 1.1.2002 noch 

pfl ichtversicherten Arbeitnehmer werden wie folgt berechnet:

3.4.1 Es gelten die Berechnungsvorgaben des § 18 Abs. 2 BetrAVG. Der danach 

festgestellte Betrag wird in Versorgungspunkte unter Berücksichtigung 

eines Zinssatzes von 3,25 umgerechnet und in das Punktemodell trans-

feriert. Die transferierten Versorgungspunkte nehmen an der 

Dynamisierung nach Ziff er 2.2 teil.

3.4.2 Für Arbeitnehmer im Tarifgebiet West, die am 1.1.2002 das 55. Lebens-

jahr vollendet haben (rentennahe Jahrgänge), gilt folgende Besitzstands-
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regelung: Auf der Grundlage des am 31.12. 2000 geltenden Rechts der 

Zusatzversorgung ist Ausgangswert für die Bemessung des in das Punk-

temodell zu transferierenden Betrages die individuell bestimmte Ver-

sorgungsrente im Alter von 63 (bei Behinderten Alter entsprechend 

gesetzlicher Rentenversicherung) unter Berücksichtigung der Mindest-

gesamtversorgung und des § 44 a VBL-Satzung bzw. entsprechende 

Versorgungsregelung; die gesetzliche Rente ist nach persönlichen Da-

ten anzurechnen; von diesem nach den Bemessungsgrößen per 

31.12.2001 einmalig ermittelten Ausgangswert ist die aus dem Punkte-

modell noch zu erwerbende Betriebsrente abzuziehen; die Diff erenz ist 

die Besitzstandsrente; sie wird in Versorgungspunkte umgerechnet und 

in das Punktemodell transferiert.

3.4.3 Textziff er 3.4.2 gilt entsprechend für solche Arbeitnehmer, die im Jahre 

2001 das 55. Lebensjahr vollendet und vor Inkrafttreten des Tarifvertra-

ges Altersteilzeit bzw. Vorruhestand vereinbart haben.

3.5 Die im bisherigen Versorgungssystem erworbenen Anwartschaften von 

Arbeitnehmern, die am 1.1.2002 nicht mehr pfl ichtversichert sind und 

die eine unverfallbare Anwartschaft haben, werden entsprechend der 

bisherigen Versicherungsrentenberechnung festgestellt, transferiert und 

nicht dynamisiert.

4. Finanzierung

4.1 Jede Kasse regelt ihre Finanzierung selbst.

Zusätzlicher Finanzbedarf über die tatsächliche Umlage des Jahres 2001 

hinaus (Stichtag 1.11.2001) – mindestens jedoch ab Umlagesatz von 4 

v. H. – wird durch steuerfreie, pauschale Sanierungsgelder gedeckt.

Im Tarifgebiet West verbleibt es bei den von den Arbeitnehmern bei 

Zusatzversorgungskassen geleisteten Beiträgen.

4.2 Für die VBL-West gilt:

Ab 2002 betragen die Belastungen der Arbeitgeber 8,45 v.H. Dies teilt 

sich auf in eine steuerpfl ichtige, mit 180 DM/Monat pauschal versteu-

erte Umlage von 6,45 v.H. und steuerfreie pauschale Sanierungsgelder 

von 2,0 v.H., die zur Deckung eines Fehlbetrages im Zeitpunkt der Schlie-

ßung dienen sollen.

Ab 2002 beträgt der aus versteuertem Einkommen zu entrichtende 

Umlagebeitrag der Arbeitnehmer 1,41 v. H.

4.3  Die Verteilung der Sanierungsgelder auf Arbeitgeberseite bestimmt sich 

nach dem Verhältnis der Entgeltsumme aller Pfl ichtversicherten zuzüg-

lich der neunfachen Rentensumme aller Renten zu den entsprechenden 

Werten, die einem Arbeitgeberverband bzw. bei Verbandsfreien, dem 

einzelnen Arbeitgebern zuzurechnen sind; ist ein verbandsfreier Arbeit-

geber einer Gebietskörperschaft mittelbar oder haushaltsmäßig im 

wesentlichen zuzuordnen, wird dieser bei der Gebietskörperschaft ein-

bezogen.

Arbeitgebern, die seit dem 1. November 2001 durch Ausgliederung ent-

standen sind, sind zur Feststellung der Verteilung der Sanierungszuschüs-

se Renten in dem Verhältnis zuzurechnen, dass dem Verhältnis der Zahl 

der Pfl ichtversicherten des Ausgegliederten zu der Zahl der Pfl ichtversi-

cherten des –Ausgliedernden zum 1. November 2001 entspricht.

4.4 Bei abnehmenden Finanzierungsbedarf für die laufenden Ausgaben 

werden die übersteigenden Einnahmen - getrennt und individualisier-

bar – zum Aufbau einer Kapitaldeckung eingesetzt.

5. Die Tarifvertragsparteien gehen davon aus, dass mit diesem Tarifvertrag 

das Abwandern von Betrieben oder Betriebsteilen aus den Zusatzver-

sorgungseinrichtungen des öff entlichen Dienstes verhindert wird.

Während der Laufzeit des Tarifvertrages überprüfen die Tarifvertragspar-

teien, ob es zu signifikanten Abwanderungen aus einzelnen 

Zusatzversorgungseinrichtungen gekommen ist. Sie beauftragen einen 

Gutachter, die Gründe für eventuelle Abwanderungen darzustellen. Dies 

gilt auch für den Tarifvertrag über sozialverträgliche Begleitmaßnahmen 

im Zusammenhang mit der Umgestaltung der Bundeswehr.

6. Laufzeit des Tarifvertrages bis zum 31.12.2007.
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Anlage 1 zum Altersvorsorgeplan 2001

Juristische Zulässigkeit des rückwirkenden Systemwechsels zum 31.12.2000

Die Tarifvertragsparteien gehen davon aus, dass der rückwirkende Wechsel vom 

Gesamtversorgungssystem in ein Punktemodell zum 1.1.2001 verfassungsrecht-

lich zulässig ist. Dies gilt auch für den Transfer der am 31. 12. 2000 bestehenden 

Anwartschaften.

Für das Jahr 2001 ist aus verwaltungstechnischen Gründen eine Einführungs-

phase für das neue System vorgesehen, in der sich Anwartschaften technisch 

weiterhin nach den Berechnungsmethoden des alten Systems fortentwickeln. 

Diese für die Betroff enen günstige Übergangsregelung liegt in der Normset-

zungsbefugnis der Tarifvertragsparteien.

Seit dem Ergebnis der Tarifrunde 2000 konnte niemand auf den Fortbestand des 

bisherigen Versorgungssystems vertrauen und deshalb davon ausgehen, dass 

diese unverändert bestehen bleiben würde.

Sollte ein Bundesgericht abschließend feststellen, dass Arbeitnehmer oder Ver-

sorgungsempfänger mit Vordienstzeiten (Beschäftigungen außerhalb des 

öff entlichen Dienstes) im neuen System im Hinblick auf den Beschluss des  Bun-

desverfassungsgerichts vom 22.03.2000 (1 BvR 1136/96) höhere als die 

überführten Ansprüche zustehen, werden den Berechtigten diese Ansprüche 

auch dann rückwirkend erfüllt, wenn sie nicht vor der neuen Entscheidung 

geltend gemacht haben.

Anlage 2 zum Altersvorsorgeplan 2001:
Rentenformel im Punktemodell

ohne Zwischenschaltung eines Regelbeitrages und bei Überschussanteilen in 

Form von beitragslosen Versorgungspunkten

Die Rentenhöhe ist abhängig von der gesamten Erwerbsbiografi e im öff entlichen 

Dienst. In jedem Beschäftigungsjahr t werden Versorgungspunkte VPt erworben. 

Die Höhe der Versorgungspunkte ergibt sich aus der Formel:

VPt = Et / RE x Tabx

Ggf. wird VPt aus Überschüssen erhöht.

Darin bedeuten

VPt Versorgungspunkt für das Jahr t

Et Entgelt des Versicherten im Jahr t

RE Referenzentgelt

Tabx Tabellenwert für das Alter x des Versicherten im Jahr t

Im Versorgungsfall ergibt sich die Rente nach der Formel

Rente = [ Summe aller VP
t
 ] x Messbetrag

Der Messbetrag beträgt 0,4 % des Referenzentgeltes.

x Tabx x Tabx x Tabx x Tabx

17 3,1 29 2,1 41 1,5 53 1,0

18 3,0 30 2,0 42 1,4 54 1,0

19 2,9 31 2,0 43 1,4 55 1,0

20 2,8 32 1,9 44 1,3 56 1,0

21 2,7 33 1,9 45 1,3 57 0,9

22 2,6 34 1,8 46 1,3 58 0,9

23 2,5 35 1,7 47 1,2 59 0,9

24 2,4 36 1,7 48 1,2 60 0,9

25 2,4 37 1,6 49 1,2 61 0,9

26 2,3 38 1,6 50 1,1 62 0,8

27 2,2 39 1,6 51 1,1 63 0,8

28 2,2 40 1,5 52 1,1 64 u. 
älter 0,8

Protokollnotiz:

Dienstgeber und Dienstnehmer verpfl ichten sich, vor späteren Änderungen von 

Vorschriften der Satzung der KZVK, die das materielle Leistungsrecht betreff en, 

Verhandlungen mit dem Ziel eines einheitlichen Vorgehens in den Organen der 

KZVK aufzunehmen. Kommen übereinstimmende Beschlüsse der arbeitsrecht-

lichen Kommissionen zustande, werden sich Dienstgeber und Dienstnehmer 

gemeinsam dafür einsetzen, dass diese in die Satzung der KZVK übernommen 

werden.
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 Grundordnung des kirchlichen Dienstes 

im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse

Die katholischen (Erz-)Bischöfe in der Bundesrepublik Deutschland erlassen, 

jeweils für ihren Bereich,

- in Verantwortung für den Auftrag der Kirche, der Berufung aller Menschen 

zur Gemeinschaft mit Gott und untereinander zu dienen,

- in Wahrnehmung der der Kirche durch das Grundgesetz garantierten Freiheit, 

ihre Angelegenheiten selbständig innerhalb der Schranken des für alle gel-

tenden Gesetzes zu ordnen,

- zur Sicherung der Glaubwürdigkeit der Einrichtungen, die die Kirche unter-

hält und anerkennt, um ihren Auftrag in der Gesellschaft wirksam wahrneh-

men zu können,

- in Erfüllung ihrer Pfl icht, dass das kirchliche Arbeitsrecht außer den Erforder-

nissen, die durch die kirchlichen Aufgaben und Ziele gegeben sind, auch 

den Grundnormen gerecht werden muss, wie sie die katholische Sozialleh-

re für die Arbeits- und Lohnverhältnisse herausgearbeitet hat,

die folgende

Grundordnung des kirchlichen Dienstes

im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse

Artikel 1: Grundprinzipien des kirchlichen Dienstes

Alle in einer Einrichtung der katholischen Kirche Tätigen tragen durch ihre Arbeit 

ohne Rücksicht auf die arbeitsrechtliche Stellung gemeinsam dazu bei, dass die 

Einrichtung ihren Teil am Sendungsauftrag der Kirche erfüllen kann (Dienstge-

meinschaft). Alle Beteiligten, Dienstgeber sowie leitende und ausführende 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, müssen anerkennen und ihrem Handeln zu-

grunde legen, dass Zielsetzung und Tätigkeit, Organisationsstruktur und Leitung 

der Einrichtung, für die sie tätig sind, sich an der Glaubens- und Sittenlehre und 

an der Rechtsordnung der katholischen Kirche auszurichten haben.
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Artikel 2: Geltungsbereich

(1) Diese Grundordnung gilt für Arbeitsverhältnisse von Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern bei den Dienststellen, Einrichtungen und sonstigen selbständig 

geführten Stellen - nachfolgend als Einrichtung(en) bezeichnet –

a) der Diözesen,

b) der Kirchengemeinden und Kirchenstiftungen,

c) der Verbände von Kirchengemeinden,

d) der Diözesancaritasverbände und deren Gliederungen, soweit sie öf-

fentliche juristische Personen des kanonischen Rechts sind,

e) der sonstigen öffentlichen juristischen Personen des kanonischen 

Rechts.

(2) Diese Grundordnung ist auch anzuwenden im Bereich der sonstigen kirchli-

chen Rechtsträger und ihrer Einrichtungen, unbeschadet ihrer Rechtsform 

sowie des Verbandes der Diözesen Deutschlands und des Deutschen Caritas-

verbandes. Die vorgenannten Rechtsträger sind gehalten, die Grundordnung 

für ihren Bereich rechtsverbindlich zu übernehmen.

(3) Unter diese Ordnung fallen nicht Mitarbeiter, die auf Grund eines Kleriker-

dienstverhältnisses oder ihrer Ordenszugehörigkeit tätig sind.

Artikel 3: Begründung des Arbeitsverhältnisses

(1) Der kirchliche Dienstgeber muss bei der Einstellung darauf achten, dass eine 

Mitarbeiterin und ein Mitarbeiter die Eigenart des kirchlichen Dienstes be-

jahen. Er muss auch prüfen, ob die Bewerberin und der Bewerber geeignet 

und befähigt sind, die vorgesehene Aufgabe so zu erfüllen, dass sie der 

Stellung der Einrichtung in der Kirche und der übertragenen Funktion ge-

recht werden.

(2) Der kirchliche Dienstgeber kann pastorale, katechetische sowie in der Regel 

erzieherische und leitende Aufgaben nur einer Person übertragen, die der 

katholischen Kirche angehört.

(3) Der kirchliche Dienstgeber muss bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

durch Festlegung der entsprechenden Anforderungen sicherstellen, dass 

sie ihren besonderen Auftrag glaubwürdig erfüllen können. Dazu gehören 

fachliche Tüchtigkeit, gewissenhafte Erfüllung der übertragenen Aufgaben 

und eine Zustimmung zu den Zielen der Einrichtung.

(4) Für keinen Dienst in der Kirche geeignet ist, wer sich kirchenfeindlich betä-

tigt oder aus der katholischen Kirche ausgetreten ist.

(5) Der kirchliche Dienstgeber hat vor Abschluss des Arbeitsvertrages durch 

Befragung und Aufklärung der Bewerberinnen und Bewerber sicherzustellen, 

dass sie die für sie nach dem Arbeitsvertrag geltenden Loyalitätsobliegen-

heiten (Art. 4) erfüllen.

Artikel 4: Loyalitätsobliegenheiten

(1) Von den katholischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird erwartet, dass 

sie die Grundsätze der katholischen Glaubens- und Sittenlehre anerkennen 

und beachten. Insbesondere im pastoralen, katechetischen und erzieheri-

schen Dienst sowie bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die aufgrund 

einer Missio canonica tätig sind, ist das persönliche Lebenszeugnis im Sinne 

der Grundsätze der katholischen Glaubens- und Sittenlehre erforderlich. 

Dies gilt auch für leitende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

(2) Von nichtkatholischen christlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird 

erwartet, dass sie die Wahrheiten und Werte des Evangeliums achten und 

dazu beitragen, sie in der Einrichtung zur Geltung zu bringen.

(3) Nichtchristliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen bereit sein, die 

ihnen in einer kirchlichen Einrichtung zu übertragenden Aufgaben im Sinne 

der Kirche zu erfüllen.

(4) Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben kirchenfeindliches Verhalten 

zu unterlassen. Sie dürfen in ihrer persönlichen Lebensführung und in ihrem 

dienstlichen Verhalten die Glaubwürdigkeit der Kirche und der Einrichtung, 

in der sie beschäftigt sind, nicht gefährden.
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Artikel 5: Verstöße gegen Loyalitätsobliegenheiten

(1) Erfüllt eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter die Beschäftigungsanforde-

rungen nicht mehr, so muss der Dienstgeber durch Beratung versuchen, 

dass die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter diesen Mangel auf Dauer besei-

tigt. Im konkreten Fall ist zu prüfen, ob schon ein solches klärendes Gespräch 

oder eine Abmahnung, ein formeller Verweis oder eine andere Maßnahme 

(z.B. Versetzung, Änderungskündigung) geeignet sind, dem Obliegenheits-

verstoß zu begegnen. Als letzte Maßnahme kommt eine Kündigung in 

Betracht.

(2) Für eine Kündigung aus kirchenspezifi schen Gründen sieht die Kirche ins-

besondere folgende Loyalitätsverstöße als schwerwiegend an:

- Verletzungen der gemäß Art. 3 und 4 von einer Mitarbeiterin oder einem 

Mitarbeiter zu erfüllenden Obliegenheiten, insbesondere Kirchenaustritt, 

öff entliches Eintreten gegen tragende Grundsätze der katholischen Kirche 

(z.B. hinsichtlich der Abtreibung) und schwerwiegende persönliche sittliche 

Verfehlungen

- Abschluss einer nach dem Glaubensverständnis und der Rechtsordnung 

der Kirche ungültigen Ehe,

- Handlungen, die kirchenrechtlich als eindeutige Distanzierung von der 

katholischen Kirche anzusehen sind, vor allem Abfall vom Glauben (Apos-

tasie oder Häresie gemäß c. 1364 § 1 i.V. mit c. 751 CIC), Verunehrung der 

heiligen Eucharistie (c. 1367 CIC), öff entliche Gotteslästerung und Hervor-

rufen von Hass und Verachtung gegen Religion und Kirche (c. 1369 CIC), 

Straftaten gegen die kirchlichen Autoritäten und die Freiheit der Kirche 

(insbesondere gemäß den cc. 1373, 1374 CIC).

(3) Ein nach Absatz 2 generell als Kündigungsgrund in Betracht kommendes 

Verhalten schließt die Möglichkeit einer Weiterbeschäftigung aus, wenn es 

begangen wird von pastoral, katechetisch oder leitend tätigen Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die auf-

grund einer Missio canonica tätig sind. Von einer Kündigung kann ausnahms-

weise abgesehen werden, wenn schwerwiegende Gründe des Einzelfalles 

diese als unangemessen erscheinen lassen.

(4) Wird eine Weiterbeschäftigung nicht bereits nach Absatz 3 ausgeschlossen, 

so hängt im übrigen die Möglichkeit einer Weiterbeschäftigung von den 

Einzelfallumständen ab, insbesondere vom Ausmaß einer Gefährdung der 

Glaubwürdigkeit von Kirche und kirchlicher Einrichtung, von der Belastung 

der kirchlichen Dienstgemeinschaft, der Art der Einrichtung, dem Charakter 

der übertragenen Aufgabe, deren Nähe zum kirchlichen Verkündigungsauf-

trag, von der Stellung der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters in der 

Einrichtung sowie von der Art und dem Gewicht der Obliegenheitsverlet-

zung. Dabei ist auch zu berücksichtigen, ob eine Mitarbeiterin oder ein 

Mitarbeiter die Lehre der Kirche bekämpft oder sie anerkennt, aber im kon-

kreten Fall versagt.

(5) Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, die aus der katholischen Kirche austreten, 

können nicht weiterbeschäftigt werden.

Im Fall des Abschlusses einer nach dem Glaubensverständnis und der Rechts-

ordnung der Kirche ungültigen Ehe scheidet eine Weiterbeschäftigung 

jedenfalls dann aus, wenn sie unter öff entliches Ärgernis erregenden oder 

die Glaubwürdigkeit der Kirche beeinträchtigenden Umständen geschlossen 

wird (z.B. nach böswilligem Verlassen von Ehepartner und Kindern).

Artikel 6: Koalitionsfreiheit

(1) Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des kirchlichen Dienstes können sich 

in Ausübung ihrer Koalitionsfreiheit als kirchliche Arbeitnehmer zur Beein-

fl ussung der Gestaltung ihrer Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen in 

Vereinigungen (Koalitionen) zusammenschließen, diesen beitreten und sich 

in ihnen betätigen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind berechtigt, 

innerhalb ihrer Einrichtung für den Beitritt zu diesen Koalitionen zu werben, 

über deren Aufgaben und Tätigkeit zu informieren sowie Koalitionsmitglie-

der zu betreuen. Die Koalitionsfreiheit entbindet sie aber nicht von der Pfl icht, 

ihre Arbeit als Beitrag zum Auftrag der Kirche zu leisten.

(2) Wegen der Zielsetzung des kirchlichen Dienstes muss eine Vereinigung 

dessen Eigenart und die sich daraus für die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter ergebenden Loyalitätsobliegenheiten anerkennen. Vereinigungen, die 

diesen Anforderungen gerecht werden, können die ihnen angehörenden 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der zulässigen Koalitionsbetätigung 

in der Einrichtung unterstützen. Dabei haben sie und die ihnen angehören-

den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darauf zu achten, dass die Arbeit einer 

kirchlichen Einrichtung unter einem geistig-religiösen Auftrag steht. Sie 

müssen das verfassungsmäßige Selbstbestimmungsrecht der Kirche zur 

Gestaltung der sozialen Ordnung ihres Dienstes respektieren.
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Artikel 7: Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Ge-

staltung ihrer Arbeitsbedingungen

Das Verhandlungsgleichgewicht ihrer abhängig beschäftigten Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter bei Abschluss und Gestaltung der Arbeitsverträge sichert die 

katholische Kirche durch das ihr verfassungsmäßig gewährleistete Recht, ein 

eigenes Arbeitsrechts-Regelungsverfahren zu schaff en. Rechtsnormen für den 

Inhalt der Arbeitsverhältnisse kommen zustande durch Beschlüsse von Kommis-

sionen, die mit Vertretern der Dienstgeber und Vertretern der Mitarbeiter 

paritätisch besetzt sind. Die Beschlüsse dieser Kommissionen bedürfen der bi-

schöfl ichen Inkraftsetzung für das jeweilige Bistum. Das Nähere, insbesondere 

die jeweiligen Zuständigkeiten, regeln die KODA-Ordnungen. Die Kommissionen 

sind an diese Grundordnung gebunden.

Wegen der Einheit des kirchlichen Dienstes und der Dienstgemeinschaft als 

Strukturprinzip des kirchlichen Arbeitsrechts schließen kirchliche Dienstgeber 

keine Tarifverträge mit Gewerkschaften ab. Streik und Aussperrung scheiden 

ebenfalls aus.

Artikel 8: Mitarbeitervertretungsrecht als kirchliche Betriebsverfassung

Zur Sicherung ihrer Selbstbestimmung in der Arbeitsorganisation kirchlicher 

Einrichtungen wählen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach Maßgabe kir-

chengesetzlicher Regelung Mitarbeitervertretungen, die an Entscheidungen des 

Dienstgebers beteiligt werden. Das Nähere regelt die jeweils geltende Mitarbei-

tervertretungsordnung (MAVO). Die Gremien der Mitarbeitervertretungsordnung 

sind an diese Grundordnung gebunden.

Artikel 9: Fort- und Weiterbildung

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Anspruch auf berufl iche Fort- und 

Weiterbildung. Diese umfassen die fachlichen Erfordernisse, aber genauso die 

ethischen und religiösen Aspekte des Dienstes. Hierbei müssen auch Fragen des 

Glaubens und der Wertorientierung sowie die Bewältigung der spezifi schen 

Belastungen der einzelnen Dienste angemessen berücksichtigt werden.

Artikel 10: Gerichtlicher Rechtsschutz

(1) Soweit die Arbeitsverhältnisse kirchlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

dem staatlichen Arbeitsrecht unterliegen, sind die staatlichen Arbeitsgerich-

te für den gerichtlichen Rechtsschutz zuständig.

(2) Für Rechtsstreitigkeiten auf den Gebieten der kirchlichen Ordnungen für ein 

Arbeitsvertrags- und des Mitarbeitervertretungsrechts werden für den ge-

richtlichen Rechtsschutz unabhängige kirchliche Gerichte gebildet.

(3) Die Richter sind von Weisungen unabhängig und nur an das kirchliche und 

staatliche Gesetz und Recht gebunden. Zum Richter kann berufen werden, 

wer katholisch ist und nicht durch kirchenbehördliche Entscheidung in der 

Ausübung der allen Kirchenmitgliedern zustehenden Rechte behindert ist 

sowie die Gewähr dafür besitzt, dass er jederzeit für das kirchliche Gemein-

wohl eintritt. Ferner muss er die zur Rechtsprechung erforderliche 

Qualifi kation haben.

Fulda, den 22. September 1993
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 Musterdienstvertrag der Diözese Hildesheim

Zwischen ______________________________________________________

Vertreten durch _________________________________________________

u n d

Frau/Herrn _________________________________ geboren am _________

                              (Name, Vorname)

Konfession: _____________________

Der Dienst in der katholischen Kirche fordert vom Dienstgeber und vom Mitar-

beiter die Bereitschaft zu gemeinsam getragener Verantwortung und 

vertrauensvoller Zusammenarbeit unter Beachtung der Eigenheiten, die sich aus 

dem Auftrag der Kirche und ihrer besonderen Verfasstheit ergeben. Bei der Er-

füllung der dienstlichen Aufgaben sind die allgemein und für einzelne 

Berufsgruppen erlassenen kirchlichen Gesetze und Vorschriften zu beachten.

Von den katholischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird erwartet, dass sie 

die Grundsätze der katholischen Glaubens- und Sittenlehre anerkennen und 

beachten. Insbesondere im pastoralen, katechetischen und erzieherischen Dienst 

sowie bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die aufgrund einer Missio canoni-

ca tätig sind, ist das persönliche Lebenszeugnis im Sinne der katholischen 

Glaubens- und Sittenlehre erforderlich. Dies gilt auch für leitende Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter.

Von den nichtkatholischen christlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird 

erwartet, dass sie die Wahrheiten und Werte des Evangeliums achten und dazu 

beitragen, sie in der Einrichtung zur Geltung zu bringen.

Nichtchristliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen bereit sein, die ihnen 

in einer kirchlichen Einrichtung zu übertragenden Aufgaben im Sinne der Kirche 

zu erfüllen.

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben kirchenfeindliches Verhalten zu 

unterlassen. Sie dürfen in ihrer persönlichen Lebensführung und in ihrem dienst-

lichen Verhalten die Glaubwürdigkeit der Kirche und der Einrichtung, in der sie 

beschäftigt sind, nicht gefährden.
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Auf dieser Grundlage und der Grundlage der „Grundordnung des kirchlichen 

Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse“ wird folgender Vertrag ge-

schlossen.

Frau/Herr ___________________________wird ab _____________________

(Name, Vorname)

als ____________________________________________________________

  (z.B. Referent/in für..., Sekretär/in, Sachbearbeiter/in)

z vollbeschäftigt

z teilzeitbeschäftigt mit ____ %  (zur Zeit ______ Stunden) der regelmäßigen 

durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit nach § 7 der AVO.

z auf unbestimmte Zeit

z befristet bis _________________________________________________    

(Dauer bzw. Beendigung auslösendes Ereignis)

eingestellt.

Grund der Befristung: _____________________________________________

Frau/Herr _________________________wird in die Entgeltgruppe _______ 

eingruppiert.

Bis zum Inkrafttreten einer neuen Entgeltordnung sind alle Eingruppierungen 

vorläufi g und begründen keinen Vertrauensschutz und keinen Besitzstand (An-

wendung von § 17 Abs. 3 Satz 1 TVÜ-Länder).

Unabhängig von einer Befristung ist das Dienstverhältnis für beide Parteien vor 

Ablauf der vereinbarten Dauer gemäß § 36 AVO ordentlich kündbar.

Die Probezeit ist vom ____________________bis_______________________

Arbeitsort/e: ____________________________________________________

Das Dienstverhältnis bestimmt sich nach den arbeitsvertraglichen Regelungen 

gemäß der Bistums-KODA-Ordnung der Diözese Hildesheim und der Zentral-

KODA-Ordnung, insbesondere nach der Arbeitsvertragsordnung (AVO) für 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im kirchlichen Dienst des Bistums Hildesheim. 

Diese Regelungen sind in ihrer jeweils geltenden Fassung Bestandteil dieses 

Vertrages.

Die Parteien stimmen darin überein, dass ein Verstoß gegen Grundsätze der 

Katholischen Glaubens- und Sittenlehre Grund für eine Kündigung sein kann.

____________________________  ___________________________

       (Ort, Datum)     (Ort, Datum)

____________________________  ___________________________

       (Mitarbeiter/in)    (Dienstgebervertreter/in)

Ich nehme zur Kenntnis:

• Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitsver-

hältnisse

• Kirchliche Datenschutzordnung

Bezüglich des Datenschutzes gilt die Anordnung für den Kirchlichen Daten-

schutz vom 1. November 2003 in der jeweils geltenden Fassung.

Ich nehme zur Kenntnis, dass im Rahmen des mit mir abgeschlossenen 

Dienstvertrages personenbezogene Daten gespeichert werden; diese Daten 

unterliegen den Vorschriften der Datenschutzgesetze. Sofern gegenüber 

meinem Angaben bei der Einstellung Änderungen eintreten, werde ich 

diese umgehend mitteilen.

• Informationen zum Dienstvertrag

________________________________

(Mitarbeiter/in)
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